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Editorial

Die Hauptaufgabe der Vereinten Nationen ist die Sicherung des Weltfriedens. Die vielen Krisen,
Unruhen und Bürgerkriege zu verhindern, einzudämmen oder zu bewältigen, zählt zu den größ-
ten Herausforderungen der internationalen Gemeinschaft. Drei Beiträge in dieser Ausgabe grei-
fen unterschiedliche Aspekte dieses Problems auf. Zum einen, wie können Staaten dazu gebracht
werden, ihre Bürger vor massiven Menschenrechtsverletzungen zu schützen? Zum zweiten, kön-
nen Blauhelme durch private Militärfirmen sinnvoll unterstützt werden? Und drittens, können
Gerichte im Tatortstaat zur Aussöhnung traumatisierter Post-Konflikt-Gesellschaften besser
beitragen als weit entfernte internationale Ad-hoc-Gerichte?

Edward C. Luck, der neue UN-Sonderberater für die Schutzverantwortung (responsibility to
protect), räumt mit einigen Vorurteilen auf, unter anderem, dass die Schutzverantwortung die
bekannte humanitäre Intervention im neuen Gewand sei. Auch wenn eine militärische Interven-
tion als letzter Ausweg im Konzept vorgesehen sei, liege doch der Schwerpunkt eindeutig auf der
Prävention. Die internationale Gemeinschaft solle Staaten helfen, erst gar nicht in die tödliche
Spirale von Chaos, ethnischen Säuberungen und Kriegsverbrechen zu geraten. 

Entstehen diese Konflikte doch und stellt die internationale Gemeinschaft Truppen zur Frie-
denssicherung bereit, stellt sich die Frage, ob sie es nur mit ihren nationalen Armeen tun darf,
oder private Militärfirmen beauftragt. Sollen die Vereinten Nationen lieber wie bisher überwie-
gend schlecht ausgerüstet und unter Zahl schwierigste Missionen durchführen oder nicht besser
einige Aufgaben an private Militärfirmen auslagern? Wer trägt dann die Verantwortung für et-
waige Menschenrechtsverletzungen? Chia Lehnardt geht in ihrem Beitrag diesem Dilemma auf
den Grund.

Die gerichtliche Aufarbeitung von Völkermord und Kriegsverbrechen will kein Staat freiwil-
lig an internationale Gerichtshöfe abgeben. Aus den Erfahrungen mit den beiden Ad-hoc-Tribu-
nalen in Ruanda und Jugoslawien wurde die Lehre gezogen, die Gerichte in den Tatortstaaten
anzusiedeln und sie mit einheimischen wie internationalen Richtern zu besetzen. Sierra Leone,
das einen zehn Jahre andauernden blutigen Bürgerkrieg hinter sich hat, hat dies getan. Jelka
Mayr-Singer untersucht in ihrem Beitrag diese neue Generation der so genannten Hybridgerich-
te. Sie kommt zu dem Schluss, dass solche Gerichte mehr zur Aussöhnung beitragen als die in-
ternationalen Straftribunale. 

Ein neues vielversprechendes Konzept, neue benötigte aber ungeliebte Akteure in der Frie-
denssicherung und eine neue Generation von Gerichtshöfen: Ob diese neuen Ansätze sich durch-
setzen werden, angepasst oder gar verworfen werden müssen, wird sich zeigen. Sicher ist, es wer-
den nicht die einzigen bleiben.

Ich wünsche eine anregende Lektüre.

Anja Papenfuß, Chefredakteurin
papenfuss@dgvn.de

Neue Lösungen für alte Probleme



50 VEREINTE NATIONEN 2/2008

Inhalt

Edward C. Luck
Der verantwortliche Souverän und die Schutzverantwortung. 
Auf dem Weg von einem Konzept zur Norm 51

Sven Bernhard Gareis
Standpunkt | Taiwans UN-Mitgliedschaft: richtiges Ziel, falscher Weg 59

Chia Lehnardt
Privatisierter Frieden? 
Die Rolle privater Militärfirmen in UN-Friedensmissionen 60

Jelka Mayr-Singer
Hybridgerichte – eine neue Generation internationaler Strafgerichte (I). 
Der Sondergerichtshof für Sierra Leone 68

Christina Apel · Jan Martin Munz
Jugend in den Vereinten Nationen. 
Ein Praxisbericht 73

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Allgemeines
Anja Papenfuß 
Generalversammlung | 61. Tagung 2006/2007 79

Politik und Sicherheit
Kai-Uwe Schrogl 
Weltraumausschuss | Tagungen 2007 81

Sozialfragen und Menschenrechte
Theodor Rathgeber 
Menschenrechtsrat | Tagungen 2007 82

Verwaltung und Haushalt
Dirk Growe 
Zivilgesellschaft | Zehn Jahre ›United Nations Foundation‹ 84

Personalien 86

Buchbesprechungen 87

Dokumente der Vereinten Nationen 92

English Abstracts 95

Impressum 96

Inhalt

VEREINTE NATIONEN 56. Jahrgang | 2008 | Heft 2



VEREINTE NATIONEN 2/2008 51

Luck |  Der verantwortliche Souverän und die Schutzverantwortung

Die Schutzverantwortung (responsibility to protect)
wurde auf dem Weltgipfel 2005 von der interna-
tionalen Gemeinschaft anerkannt. Doch bereitet
die Auslegung des Konzepts Schwierigkeiten – bei
den einen weckt es große Erwartungen und bei
anderen große Befürchtungen. Um das Konzept
greifbar zu machen und mit Leben zu füllen, müs-
sen zuvor einige begriffliche, strukturelle und po-
litische Dilemmata gelöst werden. Auch wenn die
Schutzverantwortung nach UN-Standards noch in
den Kinderschuhen steckt, können jeder Einzelne,
nichtstaatliche Organisationen und Regierungen,
daran arbeiten, dass aus dem Konzept eine Norm
wird.

In den mehr als 60 Jahren ihres Bestehens haben die
Vereinten Nationen eine Vielzahl internationaler Prin-
zipien und Normen entwickelt und gefördert. Ziel
war, die hehren Grundsätze ihrer Charta in Regel-
werken und Vereinbarungen zu verankern, die das
Verhalten der Mitgliedstaaten sowohl nach außen als
auch nach innen anleiten sollten. So hatten und ha-
ben die Beiträge der Vereinten Nationen zur Norm-
setzung auf das Verhalten der Staaten größeren und
nachhaltigeren Einfluss als ihre operativen und pro-
grammatischen Beiträge.

Das komplexe Zusammenspiel zwischen den nor-
mativen und den operativen Dimensionen der Ar-
beit der Vereinten Nationen kann am besten am
Beispiel der Menschenrechte und der humanitären
Angelegenheiten gezeigt werden. Auch wenn die
praktische Umsetzung dieser wegweisenden Nor-
men weder sichergestellt noch stetig oder schnell
war, hat der ständige Kampf um die menschliche
Würde die geopolitische Landschaft sowie das
Verhältnis zwischen Staaten und Völkern auf sub-
tile und zugleich dramatische Weise gestaltet. Das
vorläufig letzte Kapitel dieses Dramas war die Er-
klärung zur Schutzverantwortung (responsibility to
protect, kurz: RtoP) auf dem Weltgipfel 2005. Die-
ses Prinzip ist ebenso umstritten und potenziell fol-
genreich wie frühere normative Meilensteine, auf
denen es beruht. Dieser Beitrag untersucht Inhalt
und Geltungsbereich dieser Erklärung, ihre Auswir-
kungen auf das Konzept staatlicher Souveränität
und einige der konzeptionellen, instituionellen und
politischen Herausforderungen, denen UN-Gene-
ralsekretär Ban Ki-moon gegenüber steht, will er
die Schutzverantwortung wie angekündigt ›ope-
rationalisieren‹ und »aus Worten Taten« werden
lassen.1

Der verantwortliche Souverän und die Schutzverantwortung
Auf dem Weg von einem Konzept zur Norm

Prof. Dr. 
Edward C. Luck,
geb. 1948, ist 
Sonderberater des
UN-Generalsekretärs
für die Schutzver-
antwortung und 
Vizepräsident sowie
Studiendirektor an
der International 
Peace Academy. Für
dieses Amt ist er 
zurzeit vom Dienst
als Professor of 
Practice in Interna-
tional and Public 
Affairs an der 
Columbia University,
New York, 
freigestellt.

Der vorliegende
Beitrag ist das
Einführungskapitel
aus: Joachim
Mueller und Karl P.
Sauvant (Eds.),
Annual Review of
United Nations
Affairs 2006/2007,
New York 2008.

Was vereinbart wurde … und was nicht

Auf dem Weltgipfel im September 2005, der bis heu-
te größten Versammlung von Staats- und Regierung-
schefs, wurde beschlossen, dass Staaten ihre Bevöl-
kerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer
Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlich-
keit schützen müssen. Unmissverständlich erklärten
die Politiker: »… wir akzeptieren diese Verantwor-
tung und werden im Einklang damit handeln.«2 Die
internationale Staatengemeinschaft beschloss ferner,
Staaten zur Erfüllung dieser Pflicht zu ermutigen und
sie dabei zu unterstützen und unterstrich ihre Ver-
antwortung, durch die Vereinten Nationen »geeigne-
te diplomatische, humanitäre und andere friedliche
Mittel nach den Kapiteln VI und VIII der Charta
einzusetzen, um beim Schutz der Bevölkerungen vor
Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit behilflich
zu sein.« Für den Fall, dass »friedliche Mittel sich
als unzureichend erweisen und die nationalen Behör-
den offenkundig dabei versagen« solchen Schutz zu
bieten, versprachen sie, »im Einzelfall und in Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Regionalorganisatio-
nen rechtzeitig und entschieden kollektive Maßnah-
men über den Sicherheitsrat im Einklang mit der Char-
ta, namentlich Kapitel VI und VII, zu ergreifen.«

Die von vielen als wichtigste Errungenschaft des
Gipfels erachteten Verpflichtungen in den Absätzen
138 und 139 des Ergebnisdokuments wurden sowohl
von UN-Generalsekretär Kofi Annan als auch von
seinem Nachfolger Ban Ki-moon als »historischer
Durchbruch« begrüßt.3 Einige Mitgliedstaaten verwie-
sen jedoch auf die in Absatz 139 enthaltene Forde-
rung an die Generalversammlung, die Schutzverant-

Edward C. Luck 

* Der Autor bedankt sich für die hilfreichen inhaltlichen Kommentare

von Francis Deng und Rachel Davis und für die unschätzbare Forschungs-

assistenz durch Marilyn Messer. 

1 Vgl. die Reden Ban Ki-moons beim Center for Strategic and Inter-

national Studies in Washington, DC, am 16.1.2007 (UN-Pressemittei-

lung SG/SM/10842), beim Royal Institute of International Affairs in

London am 11.7.2007 (SG/SM/11094) sowie vor der Generalversamm-

lung in New York am 25.9.2007 (SG/SM/11182).

2 Dieses und die folgenden Zitate des Absatzes stammen aus dem

Ergebnisdokument UN-Dok. A/RES/60/1, 16.9.2005, Abs. 138 und 139. 

3 UN-Pressemitteilungen SG/SM/10161 v. 12.10.2005 und SG/SM/10842

v. 17.1.2007.
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wortung »weiter [zu] prüfen«. Demzufolge müsse
über die weiterhin bestehenden Meinungsunterschiede
hinsichtlich der Regeln für militärische Interventio-
nen oder anderer Zwangsmaßnahmen für humanitäre
Zwecke und deren Legitimität diskutiert werden.4

Beide Seiten der Debatte haben nicht ganz Unrecht.
Die versammelten Staats- und Regierungschefs stimm-
ten im Jahr 2005 nicht etwa einer neuen Norm be-
waffneter humanitärer Interventionen zu, die sich
außerhalb der etablierten – wenn auch allzu häufig
ignorierten – Vorschriften der UN-Charta bezüglich
des Einsatzes von Gewalt stellt. Tatsächlich unter-
streicht Absatz 139, dass die in der Charta enthalte-
nen zwischenstaatlichen Entscheidungsprozesse so-
wie die des Sicherheitsrats genutzt werden sollen. 

Ebenso wenig gibt es einen Konsens darüber, ob
die Schutzverantwortung zum gegenwärtigen Zeit-
punkt tatsächlich bereits eine Norm darstellt oder
ob sie das Potenzial hat, sich künftig als Norm durch-
zusetzen. Sechs Monate vor dem Gipfel bekräftigte
Kofi Annan in seinem Bericht ›In größerer Freiheit‹
die Auffassung seiner Hochrangigen Gruppe für Be-
drohungen, Herausforderungen und Wandel sowie
der zuvor von Kanada initiierten ›International Com-
mission on Intervention und State Sovereignty‹
(ICISS)5 über »eine von ihnen so bezeichnete ›sich her-
ausbildende Norm, der zufolge eine kollektive Schutz-
verantwortung besteht‹«.6 Generalsekretär Ban Ki-
moon war allerdings in seiner Wortwahl etwas vor-
sichtiger als sein Vorgänger und bezog sich auf die
Schutzverantwortung als ein »Konzept«, nicht als eine
Norm.7 In juristischer Terminologie ist dies eine wich-
tige Unterscheidung. Angesichts der heftigen Debat-
te um die Formulierung der Vereinbarung im Ergeb-
nisdokument wäre es schwierig zu behaupten, die
Schutzverantwortung habe bereits den Status einer
internationalen Norm erreicht. UN-Grundsätze wer-
den auf bestimmte Weise mit der Zeit zu Normen. Die
›Leitlinien betreffend Binnenvertreibungen‹ haben
sich im Wesentlichen auf ähnliche Weise, wenn auch
etwas unauffälliger, etabliert.8 Obwohl dies der künfti-
ge Weg der Schutzverantwortung sein könnte, zieht
sie gegenwärtig ihre Stärke vor allem aus der in den
Absätzen 138 und 139 enthaltenen außergewöhnli-
chen politischen Verpflichtung sowie ihrer politischen
und methodischen Weiterentwicklung, die in den bei-
den Absätzen angelegt ist. Dies allein ist bereits ein
großer Fortschritt. Befürworter würden zu diesem
Zeitpunkt gut daran tun, ihren Gewinn dadurch zu
sichern, indem sie für die politische Unterstützung
der bislang nur auf dem Papier bestehenden Verein-
barungen sorgen und diese ersten Schritte in nach-
haltige Neuerungen in Politik, Lehre und Praxis um-
wandeln. 

Rein konzeptionell versucht die Schutzverantwor-
tung, Brücken zu bauen. Notwendig ist dies hinsicht-
lich der verbreiteten Auffassung, dass es einen unü-
berbrückbaren Gegensatz zwischen Menschenrech-

ten und staatlicher Souveränität gibt. Der ehemalige
Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali sah die Not-
wendigkeit, »ein Gleichgewicht herzustellen zwischen
den Geboten einer ordnungsgemäßen Wahrnehmung
der innerstaatlichen Belange und den Anforderun-
gen einer in zunehmendem Maße interdependenten
Welt«.9 Wie Kofi Annan bei der Veröffentlichung
des wegweisenden ICISS-Berichts aus dem Jahr 2001
mitteilte, hatte er in seinen Bemühungen, die Debat-
te über humanitäre Interventionen anzuregen, »ver-
sucht, die Idee zweier Konzepte von Souveränität zu
entwickeln: die staatliche sowie die individuelle Sou-
veränität […]. Kollidiert die Souveränität von Staa-
ten mit jener von Einzelpersonen, so müssen wir als
internationale Staatengemeinschaft ernsthaft abwä-
gen, wie weit wir gehen würden, um erstere vor letz-
terer zu schützen.«10 Später wies er darauf hin, dass
die Schutzverantwortung eine neue Gleichung auf-
gestellt habe, wobei »Menschenleben, Menschenwür-
de und Menschenrechte sogar höher als das etablierte
Konzept staatlicher Souveränität gehalten werden.«11

Allerdings scheint die Schutzverantwortung nach wei-
terem Nachdenken auf die Integration von Souverä-
nität und Menschenrechten abzuzielen und nicht die
eine über die andere stellen zu wollen. Die anhalten-
den Bedenken mancher Mitgliedstaaten belegen, dass
diese ›Heirat‹ von Rechten und Verantwortung für
manche eine komplizierte und überwiegend theore-
tische Angelegenheit bleibt. Ohne intensive Rück-
sprachen mit den Mitgliedstaaten und Diskussionen
mit dem UN-Sekretariat sowie unabhängigen Exper-
ten und nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) kön-
ne sie nicht vollzogen werden. Als Ausgangspunkt
für diese Diskussion wäre es sinnvoll, wenn Kommen-
tatoren mehr Augenmerk darauf verwendeten, was
das Ergebnisdokument wirklich über Inhalt und An-
wendungsbereich der Schutzverantwortung aussagt
als darauf, was sie hofften oder fürchteten, das es aus-
sagen könnte. Als sorgfältig verhandelte multilate-
rale Vereinbarung sind die Worte und Bestimmun-
gen der Absätze 138 und 139 bereits das Ergebnis
einer hart erkämpften politischen Einigung und als
solche sollten sie auch anerkannt werden.

Indem er die Idee der Schutzverantwortung in die
Welt gebracht hatte, konnte der ICISS-Bericht die
festgefahrene und polarisierte Diskussion über huma-
nitäre Interventionen hinter sich lassen. Angefacht
durch mehrere provokative Reden Kofi Annans hat-
te sich die Diskussion um humanitäre Interventio-
nen in der Generalversammlung im Jahr 1999 zuge-
spitzt. Annan hatte die Mitgliedstaaten aufgefordert,
eine bessere Alternative des Beistands zu suchen, wenn
sich Massengräueltaten an Orten wie Ruanda, Srebre-
nica und Kosovo ereigneten, ein uneiniger Sicher-
heitsrat aber die Autorisierung effektiver Maßnah-
men verhindere.12 Durch die Weiterentwicklung des
Mitte der neunziger Jahre von Francis M. Deng und
seinen Kollegen bei der Brookings Institution erar-

Angesichts der hefti-
gen Debatte um die

Formulierung der
Vereinbarung im

Ergebnisdokument
wäre es schwierig zu

behaupten, die
Schutzverantwortung

habe bereits den
Status einer interna-

tionalen Norm
erreicht.
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beiteten Konzepts ›Souveränität als Verantwortung‹13

legte die ICISS die Verantwortung dorthin, wo sie
wirklich hingehört: auf die Schultern des Staates.
Die internationale Gemeinschaft trägt parallel dazu
die Verantwortung, dem Staat zu helfen, seinen Ver-
pflichtungen gegenüber der Bevölkerung auf seinem
Territorium nachzukommen – unabhängig davon,
ob es sich um die eigenen Bürger oder um Migran-
ten oder Flüchtlinge handelt. Ebenso wie das Ergeb-
nisdokument vier Jahre später unterstrich der ICISS-
Bericht, dass sowohl für Staaten als auch für die in-
ternationale Gemeinschaft Schutz mit Prävention be-
ginnt.14 Aus ethischen wie politischen Gründen ist es
bei weitem vorzuziehen, Gräueltaten zu verhindern,
statt im Nachhinein militärisch auf sie reagieren zu
müssen. 

Nach dem Weltgipfel ging der Diskussion über die
Schutzverantwortung leider der Fokus auf die eigent-
lichen Bestimmungen der Absätze 138 und 139 ver-
loren – vielleicht weil es an hochrangigen Persön-
lichkeiten mangelte, die die Diskussion anführten.
Stattdessen fiel sie in das alte Muster zurück: Es wur-
den die bekannten, unproduktiven und wohlfeilen
Argumente für und wider humanitäre Interventio-
nen, die Sicherheitsratsreform, die Regeln für den
Einsatz von Gewalt und die Abstimmung über mi-
litärische Maßnahmen vorgebracht. Dies sind be-
rechtigte und wichtige Fragen. Doch die Überbeto-
nung des unwahrscheinlichsten Szenarios einer In-
tervention mit Waffengewalt hat dazu geführt, dass
keine nachhaltige Diskussion in der Öffentlichkeit
oder unter Experten darüber stattfindet, wie Staaten
davon abgehalten werden können, den Weg des Völ-
kermords, der Kriegsverbrechen, ethnischer Säube-
rungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit
einzuschlagen. Dies könnte beispielsweise im Rah-
men der Vereinten Nationen durch Kapazitätsauf-
bau, aber auch durch regionale Übereinkommen oder
Ad-hoc-Gruppen wohlmeinender Mitgliedstaaten ge-
schehen. Die Absätze 138 und 139 sprechen von der
Verantwortung der internationalen Gemeinschaft,
Staaten zu »ermutigen und ihnen dabei behilflich zu
sein«, ihrer Verpflichtung zur Schutzverantwortung
nachzukommen, bieten jedoch keinen Anhaltspunkt,
wie dieses Kunststück vollführt werden kann. Auch
gibt es weder eine Vorlage für den Aufruf in Absatz
138, eine UN-Frühwarnkapazität einzurichten, noch
dafür, wie die im weiten UN-Feld generierten Infor-
mationen schnell geordnet, bewertet und dem Gene-
ralsekretär und von ihm dem Sicherheitsrat und an-
deren zwischenstaatlichen Institutionen zugeleitet wer-
den sollen.

Für die Vereinten Nationen und ihre Mitglied-
staaten ist die Schutzverantwortung das, was in den
Abschnitten 138 und 139 des Ergebnisdokuments
enthalten ist – nicht mehr und nicht weniger. Manche
Verfechter bezeichnen diese Bestimmungen als Schutz-
verantwortung ›light‹. Wenn allerdings die größte

Versammlung von Staats- und Regierungschefs nicht
nur einen Grundsatz befürwortet, sondern sich auch
detailliert auf dessen Umfang und Inhalt festlegt, dann
sollten das UN-Sekretariat, die Regierungen der Mit-
gliedstaaten, unabhängige Experten sowie NGOs Ban
Ki-moons wiederholtem Aufruf folgen und überle-
gen, wie diese Bestimmungen mit Leben gefüllt wer-
den können. Andernfalls, so warnte er, könnten die
Vereinten Nationen wieder einmal der Heuchelei –
weitaus besser im Verkünden großer Ideen als in ih-
rer Verwirklichung – bezichtigt werden.15 Worte wür-
den einmal mehr über Taten triumphieren.

Der verantwortliche Souverän

Oft wird postuliert, ja unterstellt, dass es eine große,
inhärente und unlösbare Spannung zwischen der Idee
der Schutzverantwortung und der vollen Ausübung
der Souveränität des Nationalstaats gebe. In der Tat
sehen jene, die dieses neue Kapitel in der Entwick-
lung der Menschenrechte und humanitären Normen

4 Vgl. etwa die Stellungnahmen Ägyptens, Algeriens, Brasiliens, Chi-

nas und Russlands in der Sicherheitsratsdebatte im Dezember 2005 über

den Schutz von Zivilisten in bewaffneten Konflikten. UN Doc. S/PV.5319

und S/PV.5319 (Resumption 1) v. 9.12.2005.

5 International Commission on Intervention and State Sovereignty

(ICISS), The Responsibility to Protect, International Development Re-

search Centre, Ottawa 2001, im Folgenden: ICISS-Bericht.

6 Bericht des Generalsekretärs: In größerer Freiheit: Auf dem Weg

zu Entwicklung, Sicherheit und Menschenrechten für alle. Bericht des

Generalsekretärs, UN-Dok. A/59/2005 v. 21.3.2005, Abs. 135.

7 UN-Pressemitteilungen SG/SM/10842, SG/SM/11094 und SG/SM/

11182, a.a.O. (Anm. 1).

8 Vgl. den Anhang des Berichts des Sonderbeauftragten des Gene-

ralsekretärs Francis M. Deng für die Menschenrechtskommission, UN

Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2 v. 11.2.1998, festgehalten in Resolution 1998/

50 der Menschenrechtskommission.

9 Agenda für den Frieden, UN-Dok. A/47/277-S/24111 v. 17.6.1992, Abs. 17.

10 Secretary-General Addresses International Peace Academy Seminar

on the Responsibility to Protect, UN-Pressemitteilung SG/SM/8125 v.

15.2.2002. 

11 UN-Pressemitteilung SG/SM/10161 v. 12.10.2005.

12 Vgl. Kofi Annans Rede ›Intervention und Souveränität‹, Ditchley

Park, Großbritannien, 26.6.1998 und ›Ein neues Verständnis von Souverä-

nität‹, Rede zum Jahresbericht vor der 54. UN-Generalversammlung,

New York, 20.9.1999, in: Manuel Fröhlich (Hrsg.), Kofi Annan. Die Ver-

einten Nationen im 21. Jahrhundert. Reden und Beiträge 1997–2003,

Wiesbaden 2004, S. 145–156 bzw. S. 258–264.

13 Vgl. Francis M. Deng et al., Sovereignty as Responsibility: Conflict

Management in Africa, Washington, DC, 1996.

14 Vgl. ICISS-Bericht, a.a.O. (Anm. 5).

15 Vgl. Ban Ki-moon, Rede zur Annahme der Wahl zum 8. Generalse-

kretär der Vereinten Nationen, 13.10.2006, http://www.un.org/apps/

news/infocus/sgspeeches/statments_full.asp?statID=58#

Die Überbetonung
des unwahrschein-
lichsten Szenarios
einer Intervention
mit Waffengewalt
hat dazu geführt,
dass keine nachhal-
tige Diskussion 
darüber stattfindet,
wie Staaten davon
abgehalten werden
können, den Weg
des Völkermords
und der Verbrechen
gegen die
Menschlichkeit 
einzuschlagen.
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besonders vehement ablehnen, es als Angriff auf die
traditionelle Auffassung von staatlicher Souveräni-
tät. Obwohl sie nachvollziehbar sind, rühren solche
Reaktionen von einem mangelnden Verständnis her
sowohl was die heutige Ausübung der Souveränität
als auch was Sinn und Anwendungsbereich der Schutz-
verantwortung angeht. Richtig ausgelegt, und wie im
Ergebnisdokument formuliert, sieht die Schutzver-
antwortung sowohl den Schutz gefährdeter Indivi-
duen und Gruppen als auch den Schutz der legitimen
Souveränität des Nationalstaats vor. 

Starke Staaten sind fähig und willens, die Bewoh-
ner ihrer Territorien vor Völkermord, Kriegsverbre-
chen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zu schützen. Wie das Ergebnisdo-
kument unterstreicht, ist es die wichtigste Aufgabe
der internationalen Gemeinschaft, den Staaten bei
der Ausübung der Schutzverantwortung zu helfen.
Schließlich sind Staaten hauptsächlich entstanden,
um ihre Völker vor äußeren Bedrohungen und inne-
ren Unruhen, vor dem »Krieg eines jeden gegen je-
den«16, zu schützen. Laut Thomas Hobbes haben die
Menschen in diesen Zeiten keine andere Sicherheit
als jene, die ihnen ihre eigene Stärke und Erfindungs-
kraft bieten. Mit Hobbes’ berühmten Worten: »In
einer solchen Lage […] gibt es keine Zeitrechnung,
keine Künste, keine Literatur, keine gesellschaftlichen
Beziehungen, und es herrscht, was das Schlimmste
von allem ist, beständige Furcht und Gefahr eines ge-
waltsamen Todes – das menschliche Leben ist einsam,
armselig, ekelhaft, tierisch und kurz.«17 Um den bit-
teren Zuständen des Chaos zu entkommen, traten
Individuen und Gruppen – ob Stämme, Klans oder
Stadtstaaten – in einem ungeschriebenen Vertrag ei-
nen Teil ihrer individuellen und Gruppensouveränität
an größere Gemeinschaften ab und erhielten im Ge-
genzug eine gewisse kollektive Sicherheit.

Keine absolute Souveränität

Obwohl der größere Souverän generell ein Gewalt-
monopol innehatte – wie es heutzutage auf Natio-
nalstaaten zutrifft – hatten selbst Gruppen, die durch
Eroberung in die Gemeinde kamen, gewisse Rechte
und Pflichten innerhalb der größeren Gesellschaft.
Neil MacFarlane und Yuen Foong Khong weisen
darauf hin, dass der ›Gesellschaftsvertrag‹ in Hob-
bes’ Welt entweder verletzt wurde, »wenn der Sou-
verän das Individuum mit dem Tod bedrohte« oder
»wenn er nicht länger die Funktion erfüllen konnte,
für die er die Machtbefugnis übertragen bekam.«18

Nach Hobbes gebührt der souveränen Autorität im
letzteren Fall »nicht länger Gehorsam, sie ist tat-
sächlich nicht länger ein Souverän.«19 Weit entfernt
von Europa und westlichen politischen Traditionen
lassen sich ähnliche Ansichten über Autorität und
Verantwortung, über Grenzen der willkürlichen An-
wendung souveräner Macht sowie über das Verhält-
nis von Individuum und Souverän auch im islami-

schen Denken, in Praktiken des Osmanischen Rei-
ches und im Konfuzianismus finden.20 Die Auffas-
sung, dass Souveränität nicht absolut ist, ist also we-
der neu noch das Produkt einer einzigen Kultur oder
Region. Boutros Boutros-Ghali rief in seinem Be-
richt ›Agenda für den Frieden‹ zu »einer integrierten
Herangehensweise an menschliche Sicherheit« auf
und bemerkte:

»Der Staat ist die Grundfeste dieser Tätigkeit
und muss es auch in Zukunft bleiben. Unabding-
bare Voraussetzung für gemeinsame Fortschritte
auf internationaler Ebene ist die Achtung seiner
fundamentalen Souveränität und Unversehrtheit.
Die absolute und exklusive Souveränität – ein
Postulat, das in der Realität nie seine Entspre-
chung gefunden hat –, gehört jedoch der Vergan-
genheit an.«21

Man sollte sich vor Augen führen, dass dies die Wor-
te des ersten Generalsekretärs waren, der aus Afrika
oder der arabischen Welt kam. Auf ähnliche Art und
Weise hat sich Alpha Oumar Konaré, Vorsitzender
der Kommission der Afrikanischen Union, für ein
Prinzip der ›Nicht-Gleichgültigkeit‹ gegenüber hu-
manitären Tragödien auf dem Kontinent eingesetzt.22

Souveränität – Verantwortung – Legitimität

Mit der Souveränität kommt die Verantwortung, mit
der Ausübung dieser Verantwortung kommt die Le-
gitimität, und mit ihr das Vertrauen und die Zukunfts-
fähigkeit starker und moderner Staaten. Manche Staa-
ten sind reich und andere arm, manche groß, andere
klein, manche sozialistisch und andere kapitalistisch.
Aber sie alle sind dieser Gleichung ausgesetzt sowohl
im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung als auch zur in-
ternationalen Gemeinschaft. Wie Francis Deng und
seine Koautoren 1996 schrieben: »die Verpflichtungen
der Souveränität zu erfüllen, ist letztlich der beste
Garant für die Souveränität.«23 Ihrer Ansicht nach
»kann ein Staat legitimer Weise Schutz für seine na-
tionale Souveränität einfordern, wenn er seiner Ver-
antwortung für eine gute Regierungsführung wirksam
nachkommt.«24 Jahrzehnte vor der Entstehung des
Begriffs ›Schutzverantwortung‹ war weithin aner-
kannt, dass massive Menschenrechtsverletzungen in
einem Land politische Auswirkungen auf andere Län-
der haben können.25 In der Tat war die Gefahr der In-
tervention eines Staates in einen anderen, wenn er sei-
ne Bürger als bedrohte Minderheit in diesem anderen
(meist) benachbartem Staat begriff, zumindest seit dem
16. Jahrhundert Gegenstand internationaler Verein-
barungen.26 So war dieses Anliegen auch ein wichtiger
Faktor für die Gestaltung des Versailler Vertrags sowie
des Völkerbunds. Ein aktuelles Beispiel ist die Afri-
kanische Union, die im Juli 2000 – fünf Jahre vor
dem Weltgipfel – mit Artikel 4 (h) ihrer Gründungs-
akte das Recht der Union bekräftigte, »auf Beschluss
der Versammlung in einem Mitgliedsland zu inter-
venieren und zwar im Hinblick auf schwerwiegende
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Umstände, namentlich Kriegsverbrechen, Völker-
mord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit«.27

Die Geschichte zeigt also: Wenn ein Staat inter-
national anerkannte Menschenrechte und humani-
täre Normen in der Größenordnung der in den Ab-
sätzen 138 und 139 genannten verletzt, sind – be-
sonders im Zeitalter unmittelbarer weltweiter Kom-
munikation – internationale Auswirkungen wahr-
scheinlich. Zumindest wird der Ruf des Staates ge-
schädigt. Auch wenn man die Abschreckungswir-
kung solcher Konsequenzen auf Unterdrücker nicht
überschätzen sollte, so ist es doch bemerkenswert,
wie schnell Staaten dabei sind, solche Gräueltaten
zu leugnen oder zu vertuschen. Dabei macht es kei-
nen Unterschied, ob sie die verurteilenden Resolu-
tionen der zwischenstaatlichen Institutionen oder
die Auferlegung materieller Sanktionen fürchten
oder nicht. 

Souveränität ist nicht Autarkie

In unserer interdependenten Welt kann Souveränität
nicht Autarkie bedeuten. Alle Staaten – auch die iso-
liertesten – gehen Beziehungen mit Nachbarstaaten,
Handelspartnern und internationalen Institutionen
ein. Diese Abkommen bringen gezwungener Maßen
Verpflichtungen und Erwartungen auf allen Seiten
mit sich. Theoretisch mag Souveränität die eigene
Wahlfreiheit maximieren. In Wirklichkeit entschei-
den sich Staaten aber immer wieder dafür, ihre eigene
Handlungsfreiheit einzuschränken, um internationale
Vereinbarungen über wichtige Angelegenheiten schlie-
ßen zu können. Heutzutage ist Isolation für keine
Gesellschaft eine rationale oder realistische Alterna-
tive. Daher sahen die neunziger Jahre einen histori-
schen Anstieg der Quantität und Qualität interna-
tionaler Vereinbarungen und Institutionen, die alle
Bereiche des öffentlichen Lebens abdeckten. Manche
dieser Abkommen wurden von den Industrieländern
des Nordens, andere von den Entwicklungsländern
des Südens initiiert, doch die meisten spiegelten das
gemeinsame Verständnis wider, dass effiziente und
effektive nationale Regierungsführung eine stärkere
internationale Zusammenarbeit an mehreren Fron-
ten zugleich erfordert. Es ist kaum ein Bereich na-
tionaler Politik vorstellbar, in dem die Ausübung
von Souveränität nicht eines erheblichen Grades an
formeller oder informeller Zusammenarbeit mit an-
deren Staaten bedürfte. Vor mehr als zwei Jahrzehn-
ten prägten einige Wissenschaftler den Begriff ›Sou-
veränitäts-Lücke‹ für dieses Phänomen.28

Kein Eingriff in innerstaatliche Strukturen

Oft wird die Schutzverantwortung als Herausforde-
rung für traditionellere Konzepte von Souveränität
angesehen, doch steht sie damit neben den Grundsät-
zen, Zielen und Programmen der Vereinten Natio-
nen nicht allein da. Mit Sicherheit bedeuten ihre
Aspekte der Prävention, des Kapazitätsaufbaus und

der Frühwarnung, die oben diskutiert wurden, nicht
mehr, sondern eher weniger Eingriff in innerstaatli-
che Strukturen als dies bei internationaler Entwick-
lungs-, Umwelt- und Handelspolitik oder bei Frie-
denssicherungsmaßnahmen der Fall ist. Im Gegen-
satz zu diesen anderen Verpflichtungen versucht die
Schutzverantwortung nicht, nationale Kerninstitu-
tionen oder politische Entscheidungen neu zu erfin-
den, sondern lediglich staatliche Kapazitäten zu un-
terstützen, um die Abwärtsspirale in Anarchie und
Unterdrückung zu verhindern. Sie hebt lediglich auf
die massivsten Verletzungen von Menschenrechten
und humanitären Normen ab. Auch die Bezüge des
Ergebnisdokuments auf Kapitel VII und mögliche
kollektive Maßnahmen sind in die Bestimmungen der
Charta und der UN-Praxis eingebettet, wie bereits
oben erwähnt. Die Schutzverantwortung ist daher
kaum als eine Revolution im Denken oder in der Pra-
xis der heutigen internationalen Gesellschaft anzu-
sehen. Aufgrund der umfassenden Verpflichtungen
der Mitgliedstaaten im Ergebnisdokument qualifi-
ziert sie sich aber als bemerkenswerte, sogar histori-

16 Thomas Hobbes, Leviathan, herausgegeben und eingeleitet von

Iring Fetscher, Neuausgabe, Neuwied und Berlin 1984, Kapitel 13, S. 96. 

17 Ebd.

18 Vgl. Neil MacFarlane/Yuen Foong Khong, Human Security and the

UN: A Critical History, Indiana 2006, S. 39.

19 Ebd.

20 Vgl. etwa Stephen D. Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy,

Princeton 1999, S. 76–77 und MacFarlane/Khong, a.a.O. (Anm. 18), S.

30–33.

21 Agenda für den Frieden, a.a.O. (Anm. 9), Abs. 17.

22 In seiner Ansprache bei der Auftaktveranstaltung des Friedens-

und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union am 25. Mai 2004 rief Ko-

naré zur Verbindung von »Rechtmäßigkeit mit Legitimität im Namen des

Prinzips der ›Nicht-Gleichgültigkeit‹« auf, http://www.africa-union.

org/Official_documents/Speeches_&_Statements/HE_Alpha_Kona-

re/Statement-CP%20Alpha%20konare%20-Africa%20Day.pdf

23 Deng et al., a.a.O. (Anm. 13), S. 15.

24 Deng et al., a.a.O. (Anm. 13), S. 1.

25 Simon Chesterman führt beispielsweise mehr als vier Jahrhun-

derte rechtswissenschaftlicher Forschung über Kriege, um den Un-

terdrückten in anderen Ländern zu helfen, an. Vgl. ders., Just War or

Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law, Ox-

ford 2001, S. 13–16.

26 Vgl. Friedrich Kratochwil, Sovereignty as Dominium, Is There a Right

of Humanitarian Intervention?, in: Gene M. Lyons/Michael Mastanduno

(Eds.), Beyond Westphalia? State Sovereignty and International Inter-

vention, Baltimore, MD, 1995, S. 30–33 und Krasner, a.a.O. (Anm. 20), S.

103–104.

27 Deutsche Übersetzung: Internationale Politik, 56. Jg., 11/2001, S. 80. 

28 Report of the International Panel on UN Management and Decision-

Making, United Nations Association of the USA (UNA-USA), in: Peter J.

Fromuth (Ed.), A Successor Vision: The United Nations of Tomorrow,

Lanham, MD, 1988, S. 32–33.
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sche politische Äußerung. In normativen Begriffen
kann dieser historische Schritt besser als evolutionär
denn als revolutionär beschrieben werden. Der Ein-
fluss, den sie auf staatliche und internationale Praxis
haben wird, wird weitgehend davon abhängen, wie
erfolgreich Generalsekretär Ban Ki-moon darin ist,
der Schutzverantwortung dauerhaften konzeptionel-
len, institutionellen und politischen Ausdruck zu ver-
leihen. Dies wird keine einfache Aufgabe sein, wie
im Folgenden ausgeführt.

Konzeptionelle, institutionelle und 
politische Herausforderungen

Enge Auslegung

Das Ergebnisdokument des Weltgipfels hat erheblich
zur begrifflichen Klärung der Idee der Schutzverant-
wortung beigetragen. Es unterstrich, dass die Schutz-
verantwortung fest im bestehenden Rahmen des Völ-
kerrechts verankert ist. Dazu gehören auch die Ver-
pflichtungen der Mitgliedstaaten unter internationa-
lem humanitären Völkerrecht, Menschenrechtsnor-
men, Flüchtlingsrecht und internationalem Strafrecht.
Der Umfang der Schutzverantwortung soll auf die
Vorbeugung und den Schutz von Bevölkerungen vor
Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung
und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begrenzt
werden. Sie soll explizit nicht alle Bedrohungen der
Würde und des Wohlergehens des Menschen einschlie-
ßen. Die Befürworter der Schutzverantwortung soll-
ten möglichst der Versuchung widerstehen, das Kon-
zept so weit auszudehnen, dass es nicht mehr wieder
zu erkennen ist oder seinen politischen Nutzen ver-
liert – wie es in der Vergangenheit leider schon so oft
geschehen ist. Sollen die Bemühungen einer Opera-
tionalisierung der Schutzverantwortung irgendeine
Chance auf Veränderung der Situation der Mensch-
heit haben, muss ihr Fokus eng bleiben. Die Schutz-
verantwortung ist kein Euphemismus für militäri-
sche Intervention oder das Einmischen des Nordens
in die Angelegenheiten des Südens. Die große Attrak-
tivität dieses Konzepts beruht auf seiner universellen
Anwendbarkeit: es erkennt an, dass sowohl einzelne
Staaten als auch die internationale Gemeinschaft in
diesem Bereich bestimmte Verpflichtungen haben. Zu
überlegen, wie diese Verpflichtungen am besten in
einer für beide Seiten förderlichen Weise eingelöst
werden können, ist eine der größten konzeptionel-
len, institutionellen und politischen Herausforde-
rungen unserer Zeit. 

Adressat: Staaten 

Sollen zum Beispiel die Standards der Schutzverant-
wortung nur für Mitgliedstaaten der Vereinten Na-
tionen und für zwischenstaatliche Institutionen gel-
ten? Formal gesehen muss die Frage natürlich bejaht
werden: Zum einen haben die Staaten das Ergebnis-

dokument gebilligt und zum anderen sind sie Ver-
tragsstaaten der Konventionen, auf denen die Schutz-
verantwortung größtenteils beruht. Außerdem wer-
den im Allgemeinen Gräueltaten der Größenordnung,
auf die die Schutzverantwortung abzielt, von oder in
Komplizenschaft mit Regierungen begangen. Aller-
dings könnten auch Terroristen und bewaffnete Grup-
pen das Ziel haben, an unschuldigen Zivilisten ähn-
lich verheerende Gräueltaten zu begehen. Oft ent-
schuldigen Staaten deutliche Rückschritte in ihrer
Menschenrechtspraxis mit Sicherheitsbedenken, ins-
besondere angesichts der heutzutage weit verbreite-
ten Instabilität in vielen Regionen. Die Vereinten Na-
tionen haben schon lange verstanden, dass es ein
höchst schwieriges Unterfangen ist, Sicherheitspro-
bleme und humanitäre Krisen zu lösen, ohne gleich-
zeitig Fortschritte in der politischen Dynamik zu er-
zielen, aus der diese erzeugt und genährt werden.
Darfur und Somalia sind gute, leider auch traurige
Beispiele dafür. Welche Lehren können aus solchen
Fällen gezogen werden? Kann die Sprache des Er-
gebnisdokuments etwas an der Art und Weise, wie
Staaten und internationale Organisationen auf sol-
che Situationen reagieren, ändern? 

Adressat: Zivilgesellschaft

Von Nürnberg bis zum Internationalen Strafgerichts-
hof – lange Zeit herrschte Einigkeit darüber, dass auch
Individuen und nicht nur Regierungen die Verant-
wortung für internationale Verbrechen tragen, an de-
nen sie wissentlich und willentlich teilnehmen. Die
Abschaffung der Straflosigkeit ist seit mehr als einem
Jahrzehnt ein Hauptbestandteil der UN-Strategie zur
Prävention und Abschreckung sowie zur Versöh-
nung nach besonders gewalttätigen Konflikten. Die
Hohe Kommissarin für Menschenrechte Louise Ar-
bour schlug vor, der ICISS-Trilogie, der Verantwor-
tung vorzubeugen, zu reagieren und wiederaufzu-
bauen (responsibility to prevent, react, and rebuild),
eine weitere hinzuzufügen: die ›Strafverantwortung‹
(the responsibility to punish).29 NGOs verfolgen eine
andere Strategie. Sie versuchen, internationale Netz-
werke von Personen aufzubauen, die sich nicht nur
verpflichten, an keiner der vier Verbrechen teilzuneh-
men, sondern auch, solche Aktivitäten zu melden,
die zu diesen Taten aufstacheln oder diese vorbereiten.
Die transnationale Zivilgesellschaft könnte außer-
dem eine zentrale Rolle dabei spielen, Gesellschaften
von diesem Kurs abzubringen, sei es durch Öffent-
lichkeitsarbeit, lokale Aktionen oder das Anstrengen
von Gerichtsprozessen. Bis heute tragen jeder Einzel-
ne und NGOs einen Großteil des politischen Gewichts,
um Unterstützung für das Konzept einzuwerben. Ob-
wohl sich die Schutzverantwortung weiterhin auf Re-
gierungen konzentriert, könnte die Einbindung von
Individuen und Gruppen die Bemühungen des Ge-
neralsekretärs, das Konzept mit Leben zu füllen, ent-
scheidend beflügeln.
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Souveränität als Verantwortung

Wie bereits erwähnt war die Schutzverantwortung
nicht die Fortführung des Weges der humanitären In-
tervention, den Kofi Annan in den späten neunziger
Jahren so kühn vorgeschlagen hatte. Die ihr zugrun-
de liegenden Annahmen wurden stattdessen aus der
wegweisenden Arbeit Francis Dengs und dessen Ko-
autoren über Souveränität als Verantwortung her-
geleitet. Dieser zweite Weg hat drei Dimensionen. 

1. Die Anerkennung von Völkern sollte als wesent-
licher Bestandteil der Souveränität verstanden wer-
den und nicht als ein Wert, der mit ihr im Wider-
spruch steht. Dies wurde oben ausführlich erläutert. 

2. Die internationale Gemeinschaft sollte Staaten
frühzeitig bei der Erfüllung ihrer Verantwortung un-
terstützen, statt erst dann herbeizueilen, wenn alles
andere fehlgeschlagen ist. In der Tat lag die Haupt-
verantwortung darin, Staaten zum Erfolg zu verhel-
fen und nicht, auf ihr Scheitern zu reagieren. Dieser
Teufelskreis aus Scheitern und Reaktion, der in ver-
schiedenen Modellen zu humanitären Interventionen
beschrieben wird, sollte durch effektivere Maßnah-
men ersetzt werden, da er darauf beruhte, dass Prä-
ventionsbemühungen scheiterten und der internatio-
nalen Gemeinschaft nichtvertretbare Entscheidun-
gen abverlangte. 

3. Militärische Interventionen sollten bestenfalls
die zweite Option sein und nicht im Mittelpunkt der
Unternehmung stehen. 

Politische und konzeptionelle Dilemmata

Obwohl alle drei Dimensionen im Ergebnisdokument
enthalten sind, rufen die zweite und dritte Dimensi-
on eine Reihe von politischen und konzeptionellen
Dilemmata hervor, die nicht leicht aufzulösen sind.

Das Dilemma der Prävention

Die ethischen, rechtlichen und politischen Argumen-
te für eine frühe, nicht-erzwungene Intervention sind
verlockend. Dennoch birgt dies das Risiko, die Er-
mittlungen auf ein unkontrollierbares Ausmaß aus-
zuweiten, da eine solche Präventionsstrategie den
Versuch einschließen würde, sich mit den geringe-
ren und vage definierten Vorläufern der vier geäch-
teten Straftaten zu beschäftigen. Die in Absatz 138
erwähnte Anstiftung ist was dies betrifft recht deut-
lich. Doch weder gibt es genaue Anhaltspunkte dar-
über, welches Verhalten am ehesten auf einen solch
zerstörerischen Weg führt, noch sind die aus einem
bestimmten Fall gezogenen Lehren ohne weiteres
auf andere Gesellschaften übertragbar. Wo läge der
Unterschied zwischen Prävention zum Zweck der
Schutzverantwortung auf der einen Seite und den von
den Vereinten Nationen und zahlreichen anderen Ak-
teuren angestrengten Bemühungen zur Konfliktprä-
vention auf der anderen? Die gute Nachricht ist na-
türlich, dass solche frühen und nichterzwungenen

Interventionen relativ geringe Kosten und Risiken für
die Vereinten Nationen, ihre Partner oder Mitglied-
staaten mit sich bringen. Die schlechte Nachricht aber
ist, dass es eher schwierig ist, die politische Bereitschaft
für solche Maßnahmen bereits dann zu mobilisieren,
wenn noch keine öffentlichen Berichte über Gräuel-
taten vorliegen, die das Gewissen belasten. Der in-
nerstaatliche Kapazitätsaufbau, das Übernehmen bes-
ter Verfahrensweisen sowie die aus Misserfolgen ge-
zogenen Lehren erweisen sich dabei als ein sehr at-
traktives Teil des Puzzles. Aber auch hier bleibt die
Wissens- und Erfahrungsbasis solcher Bemühungen
äußerst dünn. 

Das Dilemma des Einsatzes von Gewalt

Wie sehr man sich auch bemüht, die Begriffe in der
Debatte zur Schutzverantwortung umzudeuten: Ob,
wie und wann militärische Gewalt angewandt wird,
bleibt ein hoch sensibles Thema. Für die ICISS ist die
militärische Intervention der letzte Ausweg, der nur
dann »gerechtfertigt ist, wenn jede nichtmilitärische
Prävention oder friedliche Lösung der Krise ausge-
schöpft wurde und der Glaube, dass geringere Maß-
nahmen nicht erfolgreich gewesen wären, richtig er-
scheint.«30 Auch Kofi Annan interpretierte das Ergeb-
nisdokument in dieser Weise: der Einsatz von Gewalt
sei der letzte Ausweg.31 Wie bereits zu Beginn erwähnt,
ist Absatz 139 hier nuancierter und die Verwendung
der Worte ›letzter Ausweg‹ wird vermieden. Die Be-
tonung liegt stattdessen auf Kapitel VII der Charta,
das dem Sicherheitsrat großen Spielraum in solch be-
deutenden Entscheidungen lässt. Es gibt gute Grün-
de, die flexiblere Haltung des Gipfeldokuments ein-
zunehmen. Erstens: die Mitglieder des Sicherheitsrats,
insbesondere die ständigen Mitglieder, akzeptierten
weder in Dumbarton Oaks in San Francisco noch
danach Vorgaben, Prinzipien oder Einschränkungen
in ihrer Freiheit darin, politische Urteile in Einzelfall-
entscheidungen zu fällen, solange sie nach den Zielen
und Grundsätzen der Charta handeln (Art. 24 Abs.
2).32 Zweitens hat es politisch wenig Sinn, den Rat
auf festgesetzte Abfolgen einzuschränken, wenn er
jedes der ihm zur Verfügung stehenden politischen
Mittel anwenden könnte. Präventive Einsätze oder ein
frühzeitiger Einmarsch multilateraler Truppen könn-
ten einen Staat von zerstörerischen Handlungen ab-

29 Vgl. Preventing Mass Atrocities: A Conversation with Louise Arbour,

Council on Foreign Relations, Washington, DC, 8.6.2007.

30 Second Precautionary Principle, ICISS-Bericht, a.a.O. (Anm. 5), S. xii.

31 UN-Pressemitteilung SG/SM/10161, a.a.O. (Anm. 3).

32 Eine historische und politische Analyse dieses Phänomens bietet

Edward C. Luck, A Council for All Seasons: The Creation of the Security

Council and Its Relevance Today, in: Vaughan Lowe et al. (Eds.), The UN

Security Council and War: Evolution of Thought and Practice Since

1945, Oxford 2008.
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bringen. In manchen Fällen ist ein Einsatz bestehend
aus Friedenstruppen und humanitären Einheiten –
auch bei zögernder Einwilligung der Gastregierung –
hilfreich, um die Ordnung in einer zunehmend un-
kontrollierbaren Situation wieder herzustellen oder
um kleinere Konflikte nicht ausufern zu lassen.

Das Dilemma der Frühwarnung

Das Ergebnisdokument verweist auf den Bedarf so-
wohl eines effektiveren UN-Frühwarnsystems als auch
engerer Partnerschaften der Weltorganisation mit
regionalen Organisationen. In der Tat ist Kreativität
in Bezug auf regionale Vereinbarungen gefragt, um
lokale Entwicklungen – positive und negative – zu
überwachen und zu beurteilen sowie bei auftreten-
den Problemen zu vermitteln. Transnationale Anstren-
gungen des Kapazitätsaufbaus und der Prävention
könnten in manchen Fällen auch auf einer regiona-
len Ebene unternommen werden. Ob ein regelmäßi-
ger und transparenter Austausch von Informationen
und Evaluierungen zwischen globalen und regiona-
len Organisationen stattfinden kann, bleibt abzuwar-
ten. Die Antwort würde zweifellos von Ort zu Ort
und von Organisation zu Organisation unterschied-
lich ausfallen, aber sowohl die unspezifischen als auch
die spezifischen Fragen lohnen diskutiert zu werden.
Den Vereinten Nationen selbst stehen eine Vielzahl
an Informationsquellen zur Verfügung, insbesondere
in den instabilen und konfliktreichen Regionen der
Welt. Schon in der Vergangenheit war es jedoch
schwierig, dem Generalsekretär, dem Sicherheitsrat
oder anderen relevanten zwischenstaatlichen Institu-
tionen diese Informationen rechtzeitig zukommen zu
lassen. Ein chronisches Problem war und ist die Be-
wertung und Analyse dieser Informationen. In den
letzten zwei Jahrzehnten scheiterte ein Vorschlag nach
dem anderen an mangelnder Unterstützung durch die
Mitgliedstaaten oder, wenn auch seltener, am Wi-
derstand der Bürokratie. Das Ergebnisdokument bie-
tet eine neue Grundlage, um erneut zu versuchen, dem
Generalsekretär und dem Sicherheitsrat die erstklas-
sige analytische Unterstützung zu geben, die sie be-
nötigen und die das Thema erfordert.

Fazit und Ausblick

Ob die Schutzverantwortung sich durchsetzt oder
nicht, wird letztlich hauptsächlich von den Mitglied-
staaten abhängen und weniger von einer Strategie
oder den institutionellen Anpassungsmaßnahmen des
Generalsekretärs. Daher sollte daran erinnert wer-
den, dass die Beschlüsse der Generalversammlung –
auch die ihres Weltgipfels – für die Mitgliedstaaten
nicht bindend sind. Das Ergebnisdokument hat nicht
den Rechtsstatus eines ausgehandelten Paktes oder
eines Vertrags. Es könnte jedoch politischen Einfluss
auf die Haltung der Mitgliedstaaten nehmen. Die po-
litischen Kosten des Nichthandelns bei Völkermord

oder Massengräueltaten werden vermutlich steigen,
auch wenn der Prozess wahrscheinlich langsam und
ungewiss sein wird. Anders als 1994 in Ruanda sah
der Rat im Falle Darfur nicht weg. Dennoch konn-
ten seine Mitglieder sich nicht auf eine effektive und
schnelle Vorgehensweise einigen. Die ICISS drängte
die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, »sich
darauf zu verständigen, ihr Veto nicht in Fällen an-
zuwenden, die die vitalen Interessen ihres Staates nicht
betreffen, um somit die Verabschiedung von Reso-
lutionen zur militärischen Intervention zum Schutz
von Menschen zu blockieren, für die es ansonsten
mehrheitliche Unterstützung gibt.«33 Louise Arbour
ging kürzlich noch viel weiter, indem sie rechtliche
Konsequenzen in Aussicht stellte, »für den Fall, dass
die Anwendung oder Androhung eines Vetos Maß-
nahmen verhindere, die von anderen Mitgliedern als
notwendig angesehen werden, um Völkermord oder
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu vermeiden.«34

Mag die Vorstellung, Mitgliedstaaten für ihr Ab-
stimmungsverhalten in zwischenstaatlichen Organi-
sationen rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, mo-
mentan auch etwas weit hergeholt erscheinen, könn-
ten öffentlicher Druck und die Befürwortung der
Schutzverantwortung im Ergebnisdokument die po-
litischen Kosten einer Anwendung des Vetos in sol-
chen Situationen erhöhen.

Nach UN-Standards steckt die Schutzverantwor-
tung noch in den konzeptionellen und programma-
tischen Kinderschuhen. Ob und wie schnell sie ihnen
entwachsen wird, ist ungewiss. Dies lässt sich auch
daran sehen, dass ihre jüngste Erwähnung durch den
Weltgipfel in einigen Lagern zu Wachsamkeit und
Zurückhaltung führte, während es in anderen La-
gern grenzenlosen Enthusiasmus auslöste. Ihre Be-
fürworter werden Disziplin und Geduld brauchen,
ihre Gegner den Willen, sich auf die tatsächlichen Ver-
einbarungen und nicht auf die möglichen Auswirkun-
gen zu konzentrieren, die sie fürchten. Glücklicher-
weise ist der zähste und pragmatischste Unterstützer
der Schutzverantwortung auch zugleich der in der
günstigsten Position: UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon. Er scheint zu verstehen, dass es angesichts
der hier angesprochenen politischen Dilemmata kei-
nen einfachen und schnellen Weg zur Operationali-
sierung der Schutzverantwortung gibt. Wie bei so
vielen Themen der Vereinten Nationen ist der langsa-
me, stete Weg auch der vielversprechendste. Es be-
steht Grund zur Annahme, dass die Schutzverant-
wortung auf der richtigen Seite der Geschichte steht.
Das Kunststück besteht nun darin, sich politische
Initiativen einfallen zu lassen, die das Rad der Ge-
schichte ein bisschen schneller vorantreiben.

33 Vgl. ICISS-Bericht, a.a.O. (Anm. 5), S. xiii.

34 Rede von Louise Arbour, The Responsibility to Protect as a Duty of

Care in International Law and Practice, Trinity College, Dublin, 23.11.2007.
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Standpunkt

Weltweit hatte das Anhängsel fast mehr Aufmerksam-
keit erregt als die Hauptsache. Eigentlich waren die rund
17 Millionen Wahlberechtigten der Republik China (Tai-
wan) am 22. März 2008 aufgerufen, zum vierten Mal in
der Geschichte der jungen Demokratie ihren Staatspräsi-
denten in direkter Wahl zu bestimmen. Doch parallel zu
dieser Richtungswahl über den künftigen politischen Kurs
der Insel gegenüber dem chinesischen Festland lagen
den Wählern zwei Referenden vor, in denen sie über die
Bewerbung ihres De-facto-Staates um die Mitgliedschaft
in den Vereinten Nationen entscheiden sollten. 

Diese Referenden hatten bereits im Vorfeld den Zorn
der Volksrepublik China erregt. Insbesondere wurde der
Vorschlag der regierenden Demokratischen Fortschritts-
partei (DPP), sich unter dem Staatsnamen ›Taiwan‹ zu
bewerben, als separatistischer Versuch zur Änderung
des Status quo zwischen beiden Chinas bekämpft. Aber
auch der moderatere, die Namensfrage offen lassende
Entwurf der oppositionellen Nationalchinesischen Par-
tei (KMT) stieß auf heftige Kritik der Beijinger Führung.
Die Volksrepublik, die Taiwan 1971 aus den Vereinten Na-
tionen verdrängte, sieht sich als alleinige Vertreterin
Chinas und betrachtet die Insel als abtrünnige Provinz.
In Anerkennung dieses Ein-China-Prinzips hatten denn
auch die USA und viele Staaten der Europäischen Union,
allen voran Deutschland, die Initiative des scheidenden
taiwanesischen Präsidenten Chen Shui-bian mit teils dras-
tischen Formulierungen zurückgewiesen. Schließlich wa-
ren auch die Taiwanesen selbst nicht von den Vorlagen
überzeugt – beide Referenden blieben mit je rund 36
Prozent weit unter dem gesetzlich geforderten Quorum
einer Beteiligung von 50 Prozent der Wahlberechtigten.

Lässt sich aus dem Scheitern der Referenden ein man-
gelndes Interesse der Taiwanesen an einer UN-Mitglied-
schaft ableiten? Keine Interpretation könnte verkehrter
sein, die Dinge liegen in Taiwan komplizierter. Unter den
Bürgern der Inselrepublik ist es gerade angesichts der
aggressiven (und erfolgreichen) Isolationspolitik der Volks-
republik völlig unstrittig, dass der internationale Status
Taiwans der Verbesserung bedarf und dass ein geeig-
neter Weg hierzu in der Mitgliedschaft in internationa-
len Organisationen wie den UN zu suchen ist. 

So mochte es Präsident Chen als geschickten Schach-
zug ansehen, den Herzenswunsch der allermeisten Tai-
wanesen mit seinem prononciert auf die Loslösung vom
Festland zielenden Kurs zu verbinden und auf einen
Mobilisierungseffekt für den Nachfolgekandidaten sei-
ner DPP, Frank Shieh, zu setzen. Die Eigenständigkeit
Taiwans ist für Chen wie auch für große Teile seiner
Partei das zentrale politische Anliegen. Die stärker am
Ausgleich mit dem Festland orientierte KMT unter ihrem
Kandidaten Ma Ying-jeou wiederum befürchtete Nach-
teile, wenn sie das äußerst populäre, aber nun durch

die Regierungspartei besetzte Thema einfach ablehnen
würde. Trotz grundsätzlicher Skepsis gegenüber jeder
Form von direkter Demokratie entschied sich die KMT
daher zu einem halbherzigen Gegenreferendum. Damit
wollte sie ihre Chancen bei der Präsidentenwahl wah-
ren und konnte gleichzeitig durch die Zersplitterung
der Stimmen auf ein Scheitern beider Referenden hin-
arbeiten. Der eigentlich einhellige Wunsch, Mitglied in
den Vereinten Nationen zu werden, wurde so zur Geisel
eines extrem polarisierten Richtungswahlkampfs und
blieb am Ende auf der Strecke.

Die innenpolitische Instrumentalisierung des UN-
Themas durch Präsident Chen Shui-bian war dabei von
vornherein unübersehbar. Selbst im Fall eines positiven
Ausgangs hätte sein Referendum den Taiwanesen kei-
nerlei Verbesserung ihrer Situation beschert, sondern
vielmehr noch wütendere Reaktionen Beijings bewirkt.
Auf eine Aufnahme in die UN als Folge des Referendums
hätte ohnedies niemand rechnen können; ein entspre-
chender Antrag Taiwans wäre spätestens am Veto der
Volksrepublik im Sicherheitsrat gescheitert. Übrig ge-
blieben wäre allenfalls ein verzweifelter Hilferuf an die
Welt. Doch diesem Eindruck wollten sich die ob ihrer de-
mokratischen und ökonomischen Erfolge zu Recht selbst-
bewussten Taiwanesen offenkundig nicht aussetzen.

Der am 22. März 2008 mit übergroßer Mehrheit zum
Präsidenten gewählte Ma Ying-jeou verfolgt denn auch
einen anderen Kurs: Er strebt eine Aussöhnung mit dem
Festland auf der Grundlage eines modus vivendi an, der
einerseits an den Vorstellungen eines gemeinsamen
China festhält, der aber andererseits den gewachsenen
politisch-kulturellen Identitäten auf beiden Seiten der
Taiwan-Straße Rechnung tragen will. Mit der Zusiche-
rung eines Verzichts auf eine Loslösung Taiwans sollen
die Beziehungen auf eine neue Grundlage gestellt wer-
den, die über gemeinsame Vorteile einer engeren wirt-
schaftlichen Verflechtung hinaus auch den internatio-
nalen Status der Insel verbessern helfen sollen – bis hin
zu einer vielleicht auch von der Volksrepublik akzep-
tierten UN-Mitgliedschaft Taiwans.

Damit kommen die großen etablierten Demokratien
dieser Welt ins Spiel: Taiwan hat sich nicht erst durch
die Wahlen des Jahres 2008 als vorbildliches Mitglied
im Club der Demokratien bewährt. Es verdient daher die
Anerkennung und Unterstützung gerade jener Staaten,
mit denen es zentrale Werte und Interessen teilt. Der
von Ma Ying-jeou eingeschlagene Weg, der eines Tages
in die Vereinten Nationen führen könnte, ist viel schwie-
riger als es der instrumentelle Referendumsentwurf sei-
nes Vorgängers glauben machte. Wenn das demokra-
tische Lager etwas für seine politische Glaubwürdigkeit
tun will, sollte es Taiwan auf seinem neuen Kurs stärker
unterstützen als bislang.

Taiwans UN-Mitgliedschaft: 
richtiges Ziel, falscher Weg
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Im Rahmen von UN-Friedensmissionen führen private
Militärfirmen trotz grundsätzlicher Ablehnung durch
einige UN-Akteure Tätigkeiten durch, die für das Ge-
lingen der Operation von großer Bedeutung sind.
Vor dem Hintergrund der gewandelten Bedrohungs-
lage in Krisengebieten und ständiger Mangelverwal-
tung von UN-Friedensmissionen bemühen sie sich
seit einigen Jahren verstärkt um neue, teilweise mit
der Kompetenz zu Zwangsmaßnahmen verbundene
Aufgaben. Jedoch wirft ihre Präsenz in einem Umfeld
fragiler Sicherheit bereits jetzt operative, rechtliche
und politische Probleme auf, die im Falle der Ver-
wirklichung solcher Vorschläge verschärft würden.

Private Militärfirmen verzeichnen seit einigen Jahren
ein immenses Wachstum ihres Auftragsvolumens. Die
derzeit kommerziellen privaten Firmen führen in der
Regel außerhalb ihres Sitzstaats in bewaffneten Kon-
flikten oder Post-Konflikt-Situationen traditionell mi-
litärische Aktivitäten gegen Entgelt durch. Dazu ge-
hören: Personen- und Objektschutz, militärische Be-
ratung und Ausbildung von staatlichen Streitkräften,
Aufklärungsdienste, Kampfeinsätze, Minenräumung
sowie logistische Unterstützung der Streitkräfte.1

Präsent sind sie dort, wo infolge eines bewaffneten
Konflikts ein Sicherheitsvakuum entstanden ist, das
westliche Staaten entweder nicht bereit sind zu füllen
(Angola 1993, Sierra Leone 1996, Papua-Neuguinea
1997) oder nur unter Rückgriff auf private Militär-
firmen füllen wollen oder können (derzeit beispiels-
weise in Afghanistan und Kolumbien). Ein promi-
nentes Beispiel für ihre inzwischen tragende Rolle in
Krisengebieten ist Irak, wo die Anzahl der Angestell-
ten privater Militärfirmen mittlerweile die der Solda-
ten der Koalitionstruppen übersteigt.2

Das Ende der ›Irak-Seifenblase‹ antizipierend ver-
sucht die Branche derzeit verstärkt, sich neue Tätig-
keitsfelder zu erschließen. Dabei hat sie sich für eine
aktivere Teilnahme an UN-Friedensmissionen ins Ge-
spräch gebracht. Bereits im Jahr 2003 hatte die ame-
rikanische Branchenvereinigung ›International Peace
Operations Association‹ (IPOA) ein Konzeptpapier
vorgelegt, in dem dargelegt wurde, auf welche Weise
amerikanische Militärfirmen die UN-Mission MONUC
in der Demokratischen Republik Kongo unterstüt-
zen könnten.3 Auch die britische Regierung disku-
tierte die Option, private Firmen zur Unterstützung
von Friedensmissionen heranzuziehen: Im Jahr  2002
hatte der damalige britische Außenminister Jack Straw
im Vorwort zu einer Studie zur Regulierung privater
Militärfirmen angedeutet, dass private Militärfirmen

Privatisierter Frieden? 
Die Rolle privater Militärfirmen in UN-Friedensmissionen

Chia Lehnardt,
geb. 1978, ist 

Doktorandin und
Mitglied des 

Graduiertenkollegs
der Deutschen 

Forschungsgemein-
schaft ›Verfassung

jenseits des Staates‹
an der Humboldt-

Universität zu Berlin.

eine größere Rolle in UN-Friedensmissionen spielen
könnten.4 Es waren unter anderem solche Überlegun-
gen, die in der Öffentlichkeit einen Sturm der Entrü-
stung auslösten, so dass weitere Schritte auf Grundla-
ge der Studie bis heute nicht unternommen wurden.
In der Zwischenzeit hat sich die Bedrohungslage in
fragilen und zerfallenden Staaten jedoch weiter ge-
wandelt. So ist beispielsweise das Personal humani-
tärer nichtstaatlicher und internationaler Organisa-
tionen nicht mehr von Angriffen durch Rebellen und
Terroristen ausgenommen. Trotz der vorwiegend ne-
gativen öffentlichen Wahrnehmung ist daher der Kreis
der Auftraggeber und damit die Rolle privater Mili-
tärfirmen in Krisengebieten stetig gewachsen. Dabei
verblasst allmählich das ihnen anhaftende Stigma des
angeblich modernen Söldnertums.5

Ihre für viele Akteure inzwischen selbstverständ-
liche Präsenz sowie ihre implizite oder explizite Ak-
zeptanz vor allem durch nichtstaatlichen Organisa-
tionen (NGOs) wie Oxfam oder das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz sowie die  amerikanische
Regierung hat es ihnen in den letzten Jahren ermög-
licht, die mangelhafte personelle Ausstattung – ein
Grundproblem fast aller UN-Friedensmissionen – als
eine Frage von Angebot und Nachfrage zu präsentie-
ren. Dabei geht es den Firmen nicht nur um die Er-
schließung neuer Einnahmequellen, sondern auch um
den enormen Imagegewinn, der mit einer Beteiligung
an Friedensmissionen einherginge. So äußerte der Ge-
neraldirektor des britischen Pendants der IPOA, der
›British Association of Private Security Companies‹
(BAPSC), auf der Gründungskonferenz seiner Verei-
nigung im Jahr 2006 in London nur halb im Scherz,
er wolle von einem Vergleich privater Militärfirmen
mit den ›dogs of war‹6 nichts mehr wissen; angebrach-
ter sei die Bezeichnung ›pussycats of peace‹.

Solche Vorstöße treffen zwar immer noch vieler-
orts auf Ablehnung und Skepsis. Dennoch sollte nicht
übersehen werden, dass damit ein Kernproblem von
UN-Friedensmissionen angesprochen wird. Ange-
sichts des kontinuierlichen Missverhältnisses zwi-
schen operativen Erfordernissen von UN-Friedens-
missionen einerseits und den von UN-Mitgliedstaa-
ten bereitgestellten personellen und materiellen Res-
sourcen andererseits mehren sich die Stimmen, die
privaten Militärfirmen eine größere Rolle zugeste-
hen wollen.7 Insbesondere in den USA fällt mancher-
orts ihre Lobbyarbeit auf fruchtbaren Boden. Teilwei-
se werden private Militärfirmen nicht nur als Lösung
der politischen, finanziellen und institutionellen Pro-
bleme der UN gesehen, sondern auch als willkom-
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mene Alternative zu einer ineffizienten, unkontrol-
lierbaren und dazu noch kostspieligen Weltorganisa-
tion. Dabei ist häufig unklar, welche Rolle private
Militärfirmen derzeit in UN-Friedensmissionen spie-
len, welche Haltung verschiedene UN-Akteure zu
kommerziellen Gewaltakteuren einnehmen, welche
rechtlichen und operativen Probleme sich aus dem
Einsatz privaten Militärpersonals ergeben und schließ-
lich welche weiteren Optionen diskutiert werden. 

Private Militärfirmen in multilateralen
Friedensmissionen

Der Begriff Friedensmission umfasst eine Anzahl ver-
schiedenster Aktivitäten, von denen private Militär-
firmen bereits einige entweder im Auftrag interna-
tionaler Organisationen oder im Auftrag derer Mit-
gliedstaaten durchgeführt haben. Diese reichen von lo-
gistischer Unterstützung über politisch sensible Aufga-
ben, wie die Ausbildung von Streitkräften und Auf-
klärungsdienste, bis hin zu bewaffneten Einsätzen. 

So hat die amerikanische Firma ›Pacific Architect
Engineers‹ im Jahr 1997 eine Mission der Westafri-
kanischen Wirtschaftsgemeinschaft, die ›Economic
Community of West African States Monitoring Group
(ECOMOG)‹, in Sierra Leone logistisch unterstützt
und wurde 2001 von der Übergangsverwaltung der
Vereinten Nationen in Osttimor (UNTAET) beauf-
tragt, die Flughäfen in Timor-Leste zu verwalten. Sie
ist außerdem eine von zwei amerikanischen Firmen,
die – vom amerikanischen Außenministerium beauf-
tragt und finanziert – die Friedenstruppe der Afrika-
nischen Union in Sudan AMIS durch den Aufbau
von Infrastruktur und die Durchführung von Trup-
pentransporten unterstützt. Auch sind es meist pri-
vate Firmen, die für die Vereinten Nationen Minen
räumen. Die britische Firma ›ArmorGroup‹ hat im
Auftrag des UN-Büros für Projektdienste (UNOPS)
und unter Aufsicht des UN-Zentrums für Antiminen-
programme (UNMAC) in zahlreichen Konfliktgebie-
ten Minen geräumt. Seit dem Jahr 2005 sind Firmen
im Auftrag des UNMAC auch für die UN-Mission
UNMIS im Süden Sudans tätig. 

Neben Aufgaben wie logistische Unterstützung
und Minenräumung, die für das Gelingen von Frie-
densmissionen zwar wesentlich, politisch aber weni-
ger sensibel sind, werden private Militärfirmen auch
mit polizeilichen Aufgaben in Friedensmissionen be-
traut. Die amerikanische Regierung begann bereits
Ende der neunziger Jahre, die Firma ›DynCorp‹ mit
der Zusammenstellung von Polizei-Kontingenten zu
beauftragen. DynCorp stellte beispielsweise das
Personal für die Internationale Polizeieinsatztruppe
(IPTF) im Rahmen der UN-Mission in Bosnien-Her-
zegowina UNMIBH, für die ›OSZE Kosovo Verifi-
cation Mission‹ (KVM) sowie in Timor-Leste. Außer-
dem sind private Militärfirmen, vor allem im Auftrag
der amerikanischen Regierung, in den Bereichen De-

mobilisierung von Kombattanten, Sicherheitssektor-
reform, militärischer Entwicklungshilfe und Ausbil-
dung tätig. Die von der amerikanischen Regierung
im Jahr 2005 ins Leben gerufene ›Global Peace Ope-
rations Initiative‹ (GPOI) hat zum Ziel, 75000 Solda-
ten, zum größten Teil aus afrikanischen Staaten, für

1 In Fachkreisen wird der Begriff Militärfirma zumeist wesentlich enger

definiert; darunter sollen nur Firmen fallen, die Kampfeinsätze mit oder

anstelle von staatlichen Streitkräften durchführen. Im vorliegenden Bei-

trag wird der Begriff Militärfirma jedoch weiter verstanden und gegen-

über dem Begriff Sicherheitsfirma bevorzugt. Damit soll der qualitative

Unterschied zwischen jenen Firmen verdeutlicht werden, die in stabilen

Regionen arbeiten und solchen, die in Konfliktgebieten in einem militä-

rischen Kontext tätig werden; siehe Simon Chesterman/Chia Lehnardt,

Introduction, in: Simon Chesterman/Chia Lehnardt (Eds.), From Merce-

naries to Market. The Rise and Regulation of Private Military Companies,

Oxford 2007, S. 3.

2 Christian T. Miller, More Contractors than Troops in Iraq, Los An-

geles Times, 4.7.2007.

3 IPOA Concept Paper, Supporting the MONUC Mandate with Private

Services in the Democratic Republic of Congo, Januar 2003, http://ipoa

online.org/en/publications/concept1.pdf

4 Foreign and Commonwealth Office, Private Military Companies:

Options for Regulations, London, Februar 2002, S. 4 und 19.

5 UN Union Urges Independent Algeria Bomb Probe, Washington

Post, 19.12.2007; UNAMI Guidelines for Humanitarian Organisations

on Interacting with Military and other Security Actors in Iraq, Oktober

2004; Iraqi Bombing Panel Finds UN Security Systems Dysfunctional,

in Need for Reform, UN News, 22.10.2003; OCHA Discussion Paper and

Non-Binding Guidelines: Use of Military or Armed Escorts for Humani-

tarian Convoys, September 2001; Report of the Secretary-General on

Safety and Security of United Nations Personnel, UN Doc. A/55/494 v.

18.10.2000; UN-Dok. A/RES/54/192 v. 17.12.1999.

6 Der Begriff ›dogs of war‹ geht auf ein Zitat aus William Shakes-
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de jedoch vor allem durch den Roman ›The Dogs of War‹ über europäi-

sche Söldner in einem fiktiven afrikanischen Land von Frederik Forsyth

aus dem Jahr 1974 geprägt.

7 Vgl. Andrew Bearpark/Sabrina Schulz, The Future of the Market,

in: Chesterman/Lehnardt, a.a.O. (Anm. 1), S. 239; Alrik van den Berg, Ef-

fective Peacekeeping and the Privatization of Security, in: Thomas Jä-

ger/Gerhard Kümmel (Eds.), Private Military and Security Companies,

Wiesbaden 2007, S. 293; Oldrich Bures, Private Military Companies: A

Second Best Peacekeeping Option?, International Peacekeeping, 12.

Jg., 4/2005, S. 533; Thalif Deen, UN Rejects Private Peacekeepers, Inter

Press News, 27.8.2004; Stephen Fidler, UN: Proposal for Private Sol-

diers Gathers Steam, Financial Times, 5.11.2003; Bruce D. Jones, Peace-

making in Rwanda: the Dynamics of Failure, Boulder/London 2001, S.

143; Damian Lilly, The Privatization of Peacekeeping: Prospects and

Realities, Disarmament Forum – United Nations Forum for Disarma-

ment Research, 3/2000, S. 53; Jonah Schulhofer-Wohl, Should we Pri-

vatize the Peacekeeping?, Washington Post, 12.5.2000; Kevin O’Brien,

Military-Advisory Groups and African Security: Privatized Peacekee-

ping?, International Peacekeeping, 5. Jg., 3/1998, S. 78; David Shearer,

Private Forces and Military Intervention, Oxford 1998, S.76–77. 
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Friedensmissionen auszubilden; im Mai 2007 wurde
mit der amerikanischen Firma ›Military Professional
Resources Incorporated‹ (MPRI) ein entsprechender
Vertrag abgeschlossen. Im Rahmen der UN-Mission
in Liberia UNMIL wurden im Jahr 2005 die Entwaff-
nung von Milizen und die Neustrukturierung der
Streitkräfte Liberias an DynCorp ausgelagert.

Direkt von UN-Akteuren beauftragt werden die
Mitarbeiter privater Militärfirmen auch zu nachrich-
tendienstlichen Zwecken sowie als bewaffnete Sicher-
heitsbeamte für den Personen- und Objektschutz.
UNTAET erhielt 2001 nachrichtendienstliche Un-
terstützung durch die südafrikanischen Firmen ›KZN
Security‹ und ›Empower Loss Control Services‹. Die
zwischen 1992 und 1995 im ehemaligen Jugoslawien
stationierten UNPROFOR-Truppen griffen auf fünf
private Militärfirmen zurück. Deren Personal erfüllte
nicht nur die typischen Funktionen zivilen Personals
als Fahrer, IT-Experten oder Ingenieure, sondern fun-
gierte auch als bewaffnete Personen- und Objektschüt-
zer und übernahm Grenzsicherungsfunktionen. Pri-
vates Sicherheitspersonal arbeitete auch für die Mis-
sionen MINUCI in Côte d’Ivoire, MONUC in der De-
mokratischen Republik Kongo, UNAMSIL in Sierra
Leone und UNMIK in Kosovo. Das Amt für die Ko-
ordinierung humanitärer Angelegenheiten der Ver-
einten Nationen (OCHA) greift auf sie zur Sicherung
humanitärer Hilfskonvois zurück.

Die UN-Sonderberichterstatter 
und die UN-Arbeitsgruppe

Wie im Vorangegangenen gezeigt, haben private Mili-
tärfirmen auch im Auftrag der UN eine Vielzahl von
Funktionen im Rahmen multidimensionaler Friedens-
operationen übernommen, die für deren Durchfüh-
rung und Gelingen von entscheidender Bedeutung
sind. Dies ist umso überraschender, als gerade inner-
halb des UN-Systems lange Zeit private profitorien-
tierte Gewaltakteure strikt abgelehnt wurden und
teilweise noch werden.8 Diese Haltung hatte sich Ende
der sechziger Jahre im Zusammenhang mit dem Pro-
blem des Söldnertums herausgebildet. Als private Mi-
litärfirmen 25 Jahre später in Erscheinung traten, sah
man zunächst keinen Grund, zwischen ihnen und
Söldnern zu unterscheiden.

Das UN-Söldnerübereinkommen

Die Generalversammlung hat sich seit den späten
sechziger Jahren in einer Reihe von Resolutionen mit
dem vor allem in Afrika wütenden Söldnertum be-
fasst.9 Eine von ihr im Jahr 2005 eingesetzte Arbeits-
gruppe entwarf den Text des UN-Übereinkommens10,
das die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung
und die Ausbildung von Söldnern sowie die aktive
Teilnahme als Söldner an organisierter Gewalt krimi-
nalisiert. Dessen Söldnerdefinition in Art. 1 Abs. 1
ist dem Wortlaut des Art. 47 des 1. Genfer Zusatz-

protokolls angelehnt. Schwierigkeiten bei der Anwen-
dung des Übereinkommens auf private Militärfirmen
ergeben sich hinsichtlich mehrerer Merkmale, die
zudem kumulativ vorliegen müssen. So muss unter
anderem die betreffende Person »zum Kämpfen in
einem bewaffneten Konflikt« angeworben worden
sein und primär aus finanziellen Motiven an den
Feindseligkeiten teilnehmen. Beides wird bei priva-
ten Militärfirmen schwer nachzuweisen sein. Zum ei-
nen ist es schwierig, klar zu definieren, was eine
›Kampfhandlung‹ darstellt. Eine entsprechende Be-
stimmung mit diesem Wortlaut wird sich in den sel-
tensten Fällen im Vertrag zwischen Auftraggeber und
Firma finden lassen. Die finanzielle Motivation kann
durch andere Motive ergänzt sein und ist jedenfalls in
einem rechtsstaatlichen Standards genügenden Straf-
prozess schwer nachzuweisen. Außerdem kann das
Übereinkommen durch die Anwerbung von eigenen
Staatsangehörigen oder durch die Eingliederung der
Privatpersonen in die staatlichen Streitkräfte auf ein-
fache Weise umgangen werden. Letzteres war die Lö-
sung, die im Jahr 1997 die Regierung Papua-Neugui-
neas wählte, als sie die Angestellten der inzwischen
aufgelösten britischen Firma ›Sandline‹ zu ›Special
Constables‹ ernannte.11 Zusammengefasst ist es auf-
grund der engen Definition des ›Söldners‹ und der
Möglichkeit, sie ohne große Umstände zu umgehen,
sehr unwahrscheinlich, dass die Mitarbeiter privater
Militärfirmen unter das Übereinkommen fallen.

Privates Militärpersonal = Söldner?

Nicht nur die rechtstechnischen Schwächen des Über-
einkommens, auch der Mangel an analytischer Dif-
ferenzierung darin zwischen den verschiedenen pro-
fitorientierten privaten Akteuren stieß bei den meis-
ten UN-Mitgliedstaaten auf Ablehnung. Die Ratifi-
zierung des im Dezember 1989 verabschiedeten Über-
einkommens durch die UN-Mitgliedstaaten ging da-
her nur schleppend voran. Am 20. Oktober 2001 in
Kraft getreten, haben es bislang (Stand: 2007) erst
30 Staaten ratifiziert. Zehn weitere Staaten – darun-
ter Deutschland – haben das Übereinkommen unter-
zeichnet.12 Ungeachtet der gegen das Übereinkommen
vorgebrachten Argumente setzte die damalige UN-
Menschenrechtskommission im Jahr 1987 einen Son-
derberichterstatter ein, der die Auswirkungen des
Söldnertums auf die Achtung der Menschenrechte
untersuchen und die Ratifizierung des Söldnerüber-
einkommens vorantreiben sollte.13 Der erste Amts-
inhaber Enrique Bernales Ballesteros war zunächst
nur mit den Auswüchsen ›klassischen‹ Söldnertums
befasst. Als private Militärfirmen vor allem in Afrika
von sich Reden machten, sah er, unabhängig von ihren
Auftraggebern und ihrem tatsächlichen Verhalten vor
Ort, zunächst keinen Grund, zwischen ›alten‹ und
›neuen‹ Formen des Söldnertums zu unterscheiden.
So stellte es seiner Ansicht nach eine unzulässige Ein-
mischung in die inneren Angelegenheiten eines Staa-
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tes dar, wenn eine Firma sich gegen Entgelt zur Aus-
übung militärischer Funktionen verpflichte – unge-
achtet, ob die Zustimmung der jeweiligen Regierung
vorliegt oder nicht.14 Entsprechend war eines seiner
Kernanliegen, die Definition des Söldners im UN-
Söldnerübereinkommen denkbar weit umzuformu-
lieren, um auch die ›neuen‹ Erscheinungsformen des
Söldnertums zu erfassen. Dabei schoss Ballesteros mit
rechtlich zweifelhaften Argumenten gelegentlich über
das Ziel hinaus. Beispielsweise ging er pauschal da-
von aus, dass die innere Sicherheit eines Staates nur
durch staatliche Polizeikräfte und durch die Armee
gewährleistet werden dürfe; die Delegierung dieser
Aufgabe an ausländische Firmen stelle eine Teilauf-
gabe staatlicher Souveränität dar.15 Zuletzt unter-
schied Bernales Ballesteros jedoch, ob eine Firma
Söldner anheuert oder ob sie söldnerähnliche Tätig-
keiten ausübt.16

Ein ›pragmatischer‹ Umgang mit 
privaten Militärfirmen?

Bernales Ballesteros’ Nachfolgerin Shaista Shameem,
die im Jahr 2004 das Amt übernahm, folgte diesem
differenzierenden Ansatz. Sie entwickelte ihn aber wei-
ter bis hin zu einer überraschend deutlichen Kehrt-
wende von der Grundhaltung ihres Vorgängers. Ein
erstes Abweichen deutete sich an mit dem Hinweis,
man müsse zum einen die Gründe für die Ablehnung
des Söldnerübereinkommens untersuchen, zum an-
deren beim Umgang mit privaten Militärfirmen be-
rücksichtigen, dass Staaten tatsächlich auf sie zurück-
greifen. In der Folge regte sie eine Debatte über die
Regulierung privater Militärfirmen an, um legitime
von illegitimen Akteuren zu unterscheiden.17

Der zweite Bericht stellt eine endgültige Abkehr
von Ballesteros’ Linie dar. Darin wird festgestellt, dass
der Plan, die Söldnerdefinition des UN-Übereinkom-
mens auszuweiten, von den Mitgliedstaaten kritisch
gesehen worden war und angesichts der fortschrei-
tenden Privatisierung militärischer Aufgaben nicht
realistisch sei. Daher forderte Shameem als Konse-
quenz einen Paradigmenwechsel hinsichtlich des seit
1987 nahezu unveränderten Mandats und einen ›prag-
matischen Umgang‹ mit privaten Militärfirmen. Die
entscheidende Frage sei, wer zur Ausübung legitimer
Gewalt berechtigt sein solle. Dies müsse aber auf
politischer Ebene entschieden werden. Schließlich
wies Shameem ausdrücklich auf eine äußerst weit-
gehende Option für die Vereinten Nationen hin: Es
müsse diskutiert werden, inwieweit die UN solche Fir-
men nutzen könnten, um schwere Menschenrechts-
verletzungen zu unterbinden.18

Im Jahr 2005 ersetzte die Menschenrechtskom-
mission das Amt des Sonderberichterstatters durch
eine Arbeitsgruppe.19 Bei der Formulierung des Man-
dats wurde die skeptische Haltung Shameems hin-
sichtlich des Söldnerübereinkommens ignoriert und
die Arbeitsgruppe weiterhin mit einer Stärkung des

Übereinkommens beauftragt. Ebensowenig wurde
Shameems relativ wohlwollende Einstellung zu priva-
ten Militärfirmen übernommen. Doch das Mandat
spiegelt nun statt einer generell negativen eine ambi-
valente Haltung wider: Aufgabe der Arbeitsgruppe
ist es nicht nur, die Aktivitäten der Firmen als ›neue
Formen‹ des Söldnertums zu beobachten, sondern
auch Grundsätze zu formulieren, die die Achtung
der Menschenrechte durch private Militärfirmen för-
dern sollen,20 was einen differenzierenden Ansatz im-
pliziert. Dementsprechend betont die Arbeitsgruppe
in ihren Berichten zwar die Bedeutung des staatlichen
Gewaltmonopols und weist auf Menschenrechtsver-
letzungen durch private Militärfirmen hin,21 unter-
scheidet aber grundsätzlich zwischen ›Söldnerfirmen‹
und Firmen, die unter Beachtung des Völkerrechts
tätig werden.22 Ihre Grundhaltung aber bleibt ableh-

8 Der Sicherheitsrat hat sich bislang nur einmal zu privaten Militär-

firmen geäußert. Die britische Firma ›Northbridge Services Group‹

hatte im Jahr 2003 Militäreinheiten zur Unterstützung der ivorischen

Regierung gegen die Rebellen zusammengestellt. Der Sicherheitsrat

forderte alle ivorischen Konfliktparteien auf, »jede Anwerbung und je-

den Einsatz von Söldnern und ausländischen Militäreinheiten zu unter-

lassen«, UN-Dok. S/RES/1479 v. 13.5.2003, Abs. 14.

9 UN-Dok. A/RES/61/151 v. 14.2.2007; UN Doc. A/RES/31/34 v. 30.11.1976;

UN Doc. A/RES/3314(XXIX) v. 14.12.1974.

10 International Convention against the Recruitment, Use, Financing

and Training of Mercenaries; Deutsch: Internationale Konvention ge-

gen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung

von Söldnern, UN-Dok. A/RES/44/34 v. 4.12.1989; Text: Vereinte Natio-

nen (VN), 4/1990, S. 151ff.

11 Peter W. Singer, Corporate Warriors. The Rise of the Privatized Mi-

litary Industry, Ithaca 2003, S. 193–194.

12 Zum Stand der Ratifizierungen des Übereinkommens siehe Web-

site des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz: http://www.icrc.

org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=530&ps=P; Stand der Unterzeich-

nungen: http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=530&ps=S;

Die Bundesrepublik hat das Übereinkommen am 20.12.1990 unter-

zeichnet, aber nicht ratifiziert; zur Begründung gegen eine Ratifizie-

rung siehe ›Kleine Anfrage zum Umgang der Bundesregierung mit Söld-

nern, Söldnerfirmen, privaten Sicherheits- und Militärdienstleistungs-

unternehmen‹, Bundestags-Drucksache 16/1296 v. 16.4.2006, S. 6.

13 Dazu Herbert Wulf, Privatisierung der Sicherheit – ein innergesellschaft-

liches und zwischenstaatliches Problem, VN, 4/2002, S. 144–148.

14 UN Doc. A/53/338 v. 4.9.1998, Abs. 74.

15 UN Doc. E/CN.4/1997/24 v. 20.2.1997, Abs. 109.

16 UN Doc. E/CN.4/2001/19 v. 11.1.2001, Abs. 64.

17 UN Doc. E/CN.4/2005/14 v. 8.12.2004, Abs. 63 und 66.

18 UN Doc. A/60/263 v. 17.8.2005, Abs. 53.

19 Resolution 2005/2 der Menschenrechtskommission: UN Doc. E/

CN.4/RES/2005/2 v. 7.4.2005, abgedruckt in: UN Doc. E/CN.4/2005/135

v. 22.4.2005, Abs. 11. 

20 Ebd., Abs. 12.

21 UN Doc. E/CN.4/2006/11/Add.1 v. 3.3.2006, Abs. 27.

22 UN Doc. A/62/301 v. 24.8.2007, Abs. 66ff.; UN Doc. A/61/341 v.

13.9.2006, Abs. 94.
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nend.23 Zur Klärung der Frage, welche Tätigkeiten
privater Militärfirmen als Söldnertum verboten wer-
den sollen, ist nun die Formulierung eines Zusatzpro-
tokolls zum Söldnerübereinkommen angedacht.24

Rechtliche und operative Probleme

Grundsätzlich ist die Präsenz bewaffneter privater
nichtstaatlicher Akteure in Konfliktgebieten mit Ri-
siken und Problemen verbunden. Diese gehen über
die Frage hinaus, ob die Mitarbeiter privater Militär-
firmen Söldner sind oder als solche stigmatisiert wer-
den sollten. 

Ausführung des Sicherheitsratsmandats durch
private Militärfirmen?

Zusammengefasst greifen die UN und ihre Mitglied-
staaten im Rahmen von Friedensmissionen auf pri-
vate Militärfirmen zum Zweck des Personen- und
Objektschutzes, der Minenräumung oder der logis-
tischen Unterstützung zurück. In manchen Fällen füh-
ren sie auch Teile des UN-Mandats durch, soweit es
sich dabei um friedenskonsolidierende Maßnahmen
handelt. Beispiele dafür sind die Minenräumung im
Rahmen von UNMIS in Südsudan oder die Rekru-
tierung und Ausbildung der liberianischen Streitkräf-
te für UNMIL. Eine Regelung der Frage, welche Auf-
gaben einer UN-Friedensmission an private Militär-
firmen übertragen werden können, gibt es nicht. Die
Grenze scheint jedoch dort zu verlaufen, wo es um
die Ausführung des Sicherheitsratsmandats geht, die
zu den klassischen friedenserhaltenden Tätigkeiten
zählen, insbesondere solche, die eine Bewaffnung er-
fordern. Problematisch kann dies vor allem im Hin-
blick auf Dienstleistungen wie dem bewaffneten Per-
sonen- und Objektschutz sein. Blauhelmmissionen mit
robustem Mandat sind auch zu Zwangsmaßnahmen
gegen eine gewaltsame Behinderung der Aufgabener-
füllung der Friedensmission befugt. Wenn die UN-
Friedensmission durch eine prekäre Sicherheitslage
und gelegentliches Wiederaufflammen der Gewalt ge-
kennzeichnet ist, kann die Grenzziehung zwischen
der Ausübung dieser durch das Mandat verliehenen
Kompetenz zur Durchsetzung der Operationsziele ei-
nerseits und einer bewaffneten ›Unterstützung‹ des
Mandats andererseits künstlich erscheinen.

Statusrechtlich bedingte Rechtsunsicherheit

Soweit der oben angesprochenen Grenzziehung auch
die Überlegung zugrunde liegt, privates Militärper-
sonal dürfte im Falle eines Wiederausbrechens der
bewaffneten Auseinandersetzungen nicht in diese ver-
wickelt werden, kommt darin eine Unterscheidung
zum Tragen, die in der Praxis zunehmend schwer
durchzuhalten ist. Sie bereitet zudem aus humani-
tär-völkerrechtlicher Perspektive Probleme, wenn die
Schwelle zum bewaffneten Konflikt überschritten
wird. Die bewaffnete Verteidigung ziviler Personen

und Objekte ist zwar grundsätzlich Nothilfe bezie-
hungsweise Selbstverteidigung und keine – nach hu-
manitärem Völkerrecht ausschließlich Kombattan-
ten25 vorbehaltene – unmittelbare Teilnahme an den
Feindseligkeiten. Die Frage, wann die Trennlinie zwi-
schen Selbstverteidigung und Nothilfe einerseits und
der unmittelbaren Teilnahme an den Feindseligkei-
ten andererseits überschritten ist, lässt sich aber ge-
rade in von asymmetrischer Kriegsführung geprägten
niedrigschwelligen Konflikten (low-intensity conflicts)
nicht immer eindeutig beantworten. 

Völkerrechtliche Verantwortlichkeit der UN

Sobald die Firmen humanitäres Völkerrecht und Men-
schenrechte verletzen,26 stellt sich die Frage nach der
völkerrechtlichen Verantwortlichkeit. Das Verhalten
von Friedenstruppen, die in der Regel gemäß Art. 22
beziehungsweise 29 UN-Charta als Nebenorgane der
Generalversammlung beziehungsweise des Sicher-
heitsrats eingerichtet werden,27 ist den Vereinten Na-
tionen zurechenbar, soweit sie die Befehlsgewalt über
die Soldaten innehaben.28 Wenn das private Militär-
personal in die UN-Mission integriert ist, kann die
UN daher auch für deren Verhalten völkerrechtlich
verantwortlich sein. Grundsätzlich findet eine solche

23 UN Doc. A/HRC/7/7 v. 9.1.2008, Abs. 56 und 57.

24 UN Doc. A/HRC/4/42 v. 7.2.2007, Abs. 60 und 61.

25 Vergleiche zur Einordnung von UN-Truppen als Kombattanten

im Falle eines bewaffneten Konflikts Abs. 1.1 des Secretary-General’s

Bulletin: Observance by United Nations Forces of International Hu-

manitarian Law, UN Doc. ST/SGB/1999/13 v. 6.8.1999. Zur humani-

tär-völkerrechtlichen Einordnung privaten Militärpersonals siehe

Christian Schaller, Private Security and Military Companies under

the International Law of Armed Conflict, in: Jäger/Kümmel, a.a.O.

(Anm. 7), S. 345.

26 Zur Beteiligung privaten Militärpersonals an den Misshandlungen

von Gefangenen im von den USA verwalteten irakischen Gefängnis

Abu Ghraib siehe Matthias Rüb, Phänomenaler Schaden, Frankfurter

Allgemeine Zeitung (FAZ), 3.5.2004; zum wahllosen Schießen auf Zivi-

listen siehe Matthias Rüb, Erst schießen, dann fragen, FAZ, 19.9.2007,

sowie Jonathan Finer, Security Contractors in Iraq under Scrutiny after

Shootings, Washington Post, 10.9.2005.

27 Siehe Model Agreement between the United Nations and Mem-

ber States Contributing Personnel and Equipment to United Nations

Peace-keeping Operations, UN Doc. A/46/185 v. 23.5.1991, Art. IV.

28 Financing of the United Nations Protection Force, the United Nati-

ons Confidence Restoration Operation in Croatia, the United Nations

Preventive Deployment Force and the United Nations Peace Forces

Headquarters, Report of the Secretary-General, UN Doc. A/51/389 v.

20.9.1996, Abs. 16, sowie Art. 5 des Entwurfs der UN-Völkerrechtskom-

mission zur Verantwortlichkeit internationaler Organisationen, UN

Doc. A/59/10 v. 16.9.2004, S. 97ff. Vgl. Aber Europäischer Gerichtshof

für Menschenrechte, Behrami und Behrami v Frankreich & Saramati v

Frankreich, Deutschland und Norwegen, Entscheidung zur Zulässig-

keit v. 2.5.2007, Antragsnr. 71412/01, Abs. 133.
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Eingliederung jedoch nicht statt.29 Ob dies im Ein-
zelfall anders ist, hängt beispielsweise davon ab, ob
das private Militärpersonal dem UN-Befehl unter-
worfen ist oder ob es vom Stationierungsabkommen
(Status of Forces Agreement – SOFA beziehungswei-
se Status of Mission Agreement – SOMA) oder sons-
tigen Vereinbarungen (Memorandum of Understan-
ding) erfasst wird, die zwischen den UN und dem
Empfänger- oder truppenstellenden Staat getroffen
werden. Aber auch in dem Fall, in dem das private Mi-
litärpersonal nicht in die UN-Mission eingegliedert
ist, erfolgt eine Zurechnung seines Verhaltens zu den
Vereinten Nationen, wenn diese die Firma beauftragt
hat.30 Wurde hingegen die Firma von einem Mitglied-
staat beauftragt, ist dieser für etwaiges Fehlverhalten
völkerrechtlich verantwortlich.31 Doch dann sind die
Vereinten Nationen verpflichtet, durch ein Mindest-
maß an Kontrolle des privaten Personals die Verlet-
zung gewohnheitsrechtlicher Grundsätze, an die sie
selbst gebunden sind, zu verhindern und gegebenen-
falls zu sanktionieren.

An effektiven Sanktionsmöglichkeiten durch die
Weltorganisation fehlt es jedoch. Sie kann lediglich
von der Firma die Entlassung der betroffenen Perso-
nen verlangen oder den Vertrag mit der Firma kün-
digen. Da die UN keine Gerichtsbarkeit oder sonstige
Sanktionsgewalt gegenüber privatem Personal besit-
zen, sind sie bei Fehlverhalten auf die Durchsetzungs-
möglichkeiten der Mitgliedstaaten angewiesen. Der
Empfängerstaat ist dazu oft nicht in der Lage. Fällt
das private Militärpersonal ausnahmsweise unter
das Stationierungsabkommen und ist infolgedessen
von der Gerichtsbarkeit des Empfängerstaats ausge-
nommen,32 scheidet eine Verfolgung durch diesen auch
rechtlich aus. Auch die strafrechtliche Verfolgung
durch den Auftraggeber oder den Herkunftsstaat des
betreffenden Militärpersonals kann rechtlichen und
praktischen Schwierigkeiten begegnen. Die Unter-
werfung von Zivilisten unter die Militärgerichtsbar-
keit wäre unter menschenrechtlichen Gesichtspunk-
ten33 und oft auch verfassungsrechtlich34 problema-
tisch. Zwar ist es völkerrechtlich zulässig, wenn Staa-
ten Sachverhalte außerhalb ihrer eigenen Grenzen ih-
rer Strafgewalt unterwerfen, soweit der Täter ihre
Staatsangehörigkeit besitzt (aktives Personalprinzip).
Wenn aber eine solche Kompetenz innerstaatlich über-
haupt besteht, müssen die Ermittlungsbehörden zu-
nächst Kenntnis von dem mutmaßlichen Fehlverhal-
ten erlangen und willens sein, dieses zu untersuchen.
Zudem werden Ermittlungen durch die in der Regel
kritische Sicherheitslage am Tatort erschwert.35

Verfahrenstechnische und operative Aspekte

Abgesehen von den rechtlichen Fragen werden auch
verfahrenstechnische und operative Probleme auf-
geworfen. Unklar ist das Verfahren, wodurch Ange-
bote privater Militärfirmen durch die UN-Akteure
eingeholt und ausgewählt werden, und ob beispiels-

weise die UN-Hauptabteilung Sicherheit (Depart-
ment of Safety and Security – DSS) dabei eingebun-
den wird. Der Ad-hoc-Charakter wird verstärkt, wenn
erst vor Ort klar wird, dass das Hinzuziehen kom-
merzieller Anbieter notwendig ist und auf örtliche
Anbieter zurückgegriffen werden muss. Weiter sind
Fragen der Interoperabilität und Kommunikation
zwischen den privaten Akteuren, UN-Personal und
den nationalen Kontingenten zu klären. Kohärente
und angemessene Reaktion auf komplexe Situatio-
nen wird bereits durch die internationale Zusammen-
setzung von UN-Missionen aufgrund unterschiedli-
cher nationaler Mandate, Einsatzregeln und logisti-
schen Voraussetzungen der verschiedenen Kontin-
gente erschwert. Kommt ein weiterer Akteur hinzu,
der anderen Vertragsbestimmungen unterliegt und
zudem außerhalb der Kommandokette agiert, kann
dies zu zusätzlichen Problemen führen. 

Handlungsbedarf

Die Branche selbst bemüht sich, durch den Zusam-
menschluss in Industrievereinigungen (IPOA, BAPSC
und ›Private Security Company Association of Iraq‹)
und die Formulierung von Verhaltensregeln profes-
sioneller zu werden und sich deutlicher von den
›schwarzen Schafen‹ abzugrenzen. Solche Formen
freiwilliger Selbstregulierung oder die Selbstbindung
etwa an die ›Freiwilligen Grundsätze zu Sicherheit
und Menschenrechten‹ (Voluntary Principles on Se-
curity and Human Rights) oder den Globalen Pakt

29 Ebd. und UN General Conditions of Contract, Second Interim Revi-

sion, Office of Legal Affairs, 9.2.2006, Ziff. 1.0. Privates Militärpersonal

gilt weder als UN-Personal noch als ›Experts on Mission‹.

30 Art. 4 Abs. 1, 2 des Entwurfs der UN-Völkerrechtskommission zur

Verantwortlichkeit internationaler Organisationen, a.a.O. (Anm. 28).

31 Vgl. Art. 4 Abs. 2, 5, 8 des Entwurfs der UN-Völkerrechtskommission

zur Staatenverantwortlichkeit, UN Doc. A/RES/56/83 v. 28.1.2001.

32 Siehe Muster-Abkommen über die Rechtsstellung der Truppen für

Friedenssicherungseinsätze, UN-Dok. A/45/594 v. 9.10.1990, Art. VI, in Ver-

bindung mit Art. V und VI des Übereinkommens über die Vorrechte und

Immunitäten der Vereinten Nationen, UN Doc. GA- Res. 22 A (I), 13.2.1946.

33 Interamerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte, Cantoral

Benavides v. Peru, Urteil v. 18.8.2000, Abs. 112.

34 Zur verfassungsrechtlichen Lage in den USA siehe Joseph R. Perlak, The

Military Extraterritorial Jurisdiction Act of 2000: Implications for Con-

tractor Personnel, Military Law Review, 169. Jg., September 2001, S. 93–141,

hier S. 93.

35 Im Zusammenhang mit der Diskussion um die strafrechtliche Haf-

tung von UN-Bediensteten und von Sachverständigen im Auftrag der UN

hat das UN-Sekretariat der mit diesen Fragen befassten Expertengruppe

empfohlen, auch kommerzielle Auftragnehmer in die Überlegungen ein-

zubeziehen. Als Konsequenz könnten auch die Angestellten privater Mili-

tärfirmen von entsprechenden Regelungen erfasst werden. Siehe Note of

the Secretariat, Criminal Accountability of United Nations Officials and

Experts on Mission, UN Doc. A/62/329 v. 20.9.2007, Abs. 34, Fußnote 16.
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mögen hilfreich sein, können aber nur auf bestehen-
den rechtlichen Regulierungen aufbauen. Sie entbin-
den die Auftraggeber – sowohl Staaten als auch UN-
Akteure – nicht von der Verantwortung, die Firmen
effektiv zu kontrollieren und notfalls zu sanktionie-
ren. Der ehemalige Generalsekretär Kofi Annan hat-
te in seinem Millenniums-Bericht die Mitgliedstaaten
dazu ermutigt, ein internationales Übereinkommen
zu erwägen, das die Aktivitäten privater Militärfir-
men regelt.36 Die Aussichten, dass ein solches Vorha-
ben in absehbarer Zeit in Angriff genommen wird,
sind schlecht. Der Grund dafür liegt im Wunsch der
Staaten, möglichst flexibel auf private Militärfirmen
zurückgreifen zu können. Dementsprechend zurück-
haltend sind die Staaten daher bei der Regulierung
des Exports militärischer Dienstleistungen. So hat bei-
spielsweise die britische Regierung diese Verantwor-
tung faktisch an ihre nationale Branchenvereinigung
abgegeben. Ihre Mitglieder sollen sich nun selbst
›regulieren‹. 

Gerade weil es an effektiver Regulierung und Kon-
trolle privater Militärfirmen durch ihre Mitgliedstaa-
ten derzeit weitgehend mangelt, ist es umso wichti-
ger, dass die Vereinten Nationen diese Aufgabe über-
nehmen. In den Fällen, in denen der Rückgriff auf
privates Militärpersonal unvermeidlich ist, sollten
die UN zum einen ein angemessenes Vergabeverfah-
ren durchführen und zum anderen die Einhaltung
anwendbaren Rechts sicherstellen. Ein solches stan-
dardisiertes Verfahren müsste zumindest die Beteili-
gung der Hauptabteilungen Friedenssicherungsein-
sätze (Department of Peacekeeping Operations –
DPKO) und Sicherheit (DSS) vorsehen. Ferner könn-
te es beispielsweise auf eine Datenbank von Firmen
zurückgreifen, die bestimmte Kriterien erfüllen und
sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen ha-
ben. Verträge sollten die Firmen verpflichten, das an-
wendbare Recht, einschließlich der Menschenrechte,
das humanitäre Völkerrecht und den Grundsatz der
souveränen Gleichheit der Staaten, einzuhalten. 

Das Hauptproblem wird sein, das private Mili-
tärpersonal wirksam zu kontrollieren. Soweit die Fir-
men in einem relativ stabilen Umfeld operieren und
unbewaffnete Tätigkeiten, wie zum Beispiel Minen-
räumung, durchführen, kann die regelmäßige Bericht-
erstattung und Überwachung durch UN-Personal
oder die Mitgliedstaaten ausreichen. Anders ist es zu
beurteilen, wenn privates Militärpersonal in gefähr-
lichen Situationen zum Personen- oder Objektschutz
hinzugezogen wird. Die Eingliederung in die UN-
Truppen, zumindest aber die Unterwerfung unter
UN-Kommando, ist in solchen Fällen naheliegend.
Dies wäre zudem zur Verleihung des Kombattanten-
status erforderlich, was Rechtsklarheit bezüglich der
Befugnisse bewaffneten privaten Militärpersonals im
Falle eines Wiederausbrechens des bewaffneten Kon-
flikts schaffen würde. Solche Maßnahmen würden
aber auch das Grundproblem ihres Einsatzes sicht-

barer machen: Das Risiko einer aktiven Teilnahme
kommerzieller Akteure an bewaffneten Auseinander-
setzungen würde wohl weder von der breiten Öffent-
lichkeit noch von den meisten Mitgliedstaaten ak-
zeptiert werden. 

Private Militärfirmen 
›an vorderster Front‹?

Viele der erwähnten Probleme verschärfen sich, wür-
de die Grenze überschritten und private Akteure zur
Durchführung einer Friedensmission mit einem ro-
busten Mandat oder der Kompetenz zu Zwangsmaß-
nahmen ausgestattet werden. Befürworter sehen hier
den komparativen Vorteil der Branche und das größ-
te Potenzial für UN-Friedensmissionen.

Wiederholt vorgeschlagen wurde der Einsatz pri-
vaten Militärpersonals als UN-Blauhelme mit robus-
tem Mandat, als ›schnelle Eingreiftruppe‹ unmittel-
bar nach Beendigung eines bewaffneten Konflikts
und noch vor dem Eintreffen der UN-Blauhelme oder
sogar als UN-mandatierte oder UN-geführte Streit-
kräfte zur Durchführung militärischer Sanktionen.37

Größere militärische Effizienz, geringere Kosten und
die Umgehung der politischen und verfahrenstech-
nischen Zwänge der UN werden als Argumente für
alle drei Optionen angeführt. Die Intervention der
inzwischen aufgelösten südafrikanischen Firma ›Exe-
cutive Outcomes‹ (EO) in Sierra Leone im Jahr 1996
dient dabei als Beispiel für die Vorteile des Einsatzes
privater Firmen. Mangels anderweitiger Unterstüt-
zung westlicher Staaten hatte die Regierung Sierra
Leones die Firma im Jahr 1995 herangezogen, um
die Rebellenarmee ›Revolutionary United Front‹
(RUF) zurückzudrängen und aus der Hauptstadtre-
gion zu vertreiben. Dies gelang innerhalb von nur
neun Tagen. Wochen später sah sich die RUF zu
Verhandlungen mit der Regierung gezwungen. Wei-
tere Wochen später war die Lage im Land so stabil,
dass Wahlen durchgeführt werden konnten. Als sich
die RUF aus den Friedensverhandlungen zurückzie-
hen wollte, griff EO erneut ein und zwang die Rebel-
len zum Abschluss eines Friedensabkommens. 

Dennoch ist es äußerst unwahrscheinlich, dass pri-
vates Militärpersonal mit einem robustem Mandat
oder der Kompetenz zu Zwangsmaßnahmen ausge-
stattet werden wird. Zu den oben angesprochenen
rechtlichen Problemen träten weitere hinzu. Hinsicht-
lich des weitestgehenden Vorschlags, dem Einsatz als
Streitkräfte zur Durchführung militärischer Sankti-
onsmaßnahmen, ist zweierlei fraglich. Zum einen wä-
re zu klären, ob es rechtlich zulässig wäre, die nach
Art. 43 UN-Charta vorgesehenen Streitkräfte durch
eine von privaten Militärfirmen zusammengestellte
Truppe zu ersetzen; zum anderen, ob Art. 48 UN-
Charta umgangen werden kann. Darin wird festge-
legt, dass die Durchführung der Sicherheitsratsreso-
lutionen durch die Mitgliedstaaten zu erfolgen hat. 
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Ebenso bleibt in der Diskussion bislang der be-
sondere Charakter von UN-Friedensmissionen na-
hezu unberücksichtigt. Es werden keine Überlegun-
gen darüber angestellt, wie sich der angebliche kom-
parative Vorteil der militärischen Effizienz privaten
Militärpersonals in einer Operation auswirken wür-
de, die auf einer einverständlichen Regelung mit den
Konfliktparteien beruht und bestimmt ist vom Grund-
satz der Unparteilichkeit und des geringstmöglichen
Einsatzes von Gewalt.38 Das Merkmal des geringst-
möglichen Einsatzes von Gewalt bei friedenserhal-
tenden UN-Missionen ist von besonderer Bedeutung.
Es ist kaum anzunehmen, dass sich der Sicherheits-
rat zu einer Ausweitung der Kompetenz zu Zwangs-
maßnahmen auf private Anbieter entschließen wür-
de. Andererseits ist es, unabhängig von der Kom-
mandostruktur, nicht vorstellbar, privates Militär-
personal mit einem vage formulierten Mandat und
einem ebenso offen gehaltenen Vertrag in eine Kon-
fliktregion zu entsenden und deren Auslegung teil-
weise oder ganz den Firmen zu überlassen. Dann
aber ist fraglich, worin der Vorteil privater Firmen
liegen soll. Ändern sich die Verhältnisse vor Ort und
damit die Erfordernisse an die Truppen, so dass das
Mandat durch den Sicherheitsrat angepasst werden
muss – wie etwa im Jahr 1999 in Timor-Leste –, ist
zudem zweifelhaft, ob der Einsatz der Firma wirk-
lich mehr Flexibilität bedeutet oder vielmehr zu ei-
ner Belastungsprobe wird.

Aus diesen Gründen werden private Militärfirmen
in absehbarer Zeit nicht an ›vorderster Front‹ zum
Einsatz kommen. Der Hauptgrund jedoch ist das im-
mer noch tief sitzende Unbehagen gegenüber bewaff-
neten profitorientierten Militärdienstleistern.39 David
Harland, Leiter der ›Best Practices Unit‹ der Haupt-
abteilung Friedenssicherungseinsätze, hält es jeden-
falls aufgrund ihrer überwiegend negativen öffentli-
chen Wahrnehmung für unwahrscheinlich, dass pri-
vate Militärfirmen in einer prominenteren Rolle als
derzeit eingesetzt werden.40 Doch selbst wenn dieses
Hindernis überwunden werden würde, wird es – un-
abhängig vom tatsächlichen Verhalten privaten Mi-
litärpersonals – kaum möglich sein, alle Spannungen
zwischen UN-Interessen und den Interessen einer pro-
fitorientierten Firma aufzulösen. Die Auswirkungen
einer verstärkten Präsenz privaten Militärpersonals
auf die Konfliktdynamik und auf den Charakter von
UN-Friedensmissionen, das Risiko und die Band-
breite möglicher Konflikte und daraus resultieren-
der negativer Konsequenzen für das Gelingen einer
Operation und die Glaubwürdigkeit der UN sind
nicht zu überblicken. 

Ausblick

Das ›Auslagern‹ ist gewissermaßen der modus ope-
randi von UN-Friedensmissionen, die mangels UN-
eigener Streitkräfte oder Blauhelme auf die nationa-

len Kontingente der Mitgliedstaaten angewiesen
sind. Der Rückgriff auf private bewaffnete Akteure
ist jedoch von anderer Qualität und wirft erhebliche
rechtliche, operative und politische Probleme auf,
die hier nur angerissen werden konnten. Dennoch
sollte sich vergegenwärtigt werden, dass es nicht um
die Wahl zwischen dem Einsatz privaten Militärper-
sonals einerseits und schnell einsetzbarer, durch die
Mitgliedstaaten ausreichend ausgestattete UN-Mis-
sionen andererseits geht. Vielmehr wird die Diskussi-
on vor dem Hintergrund ständig knapper oder nicht
vorhandener Personal- und Ausrüstungskapazitä-
ten geführt. Das Dilemma der UN spiegelt sich in ei-
ner Situation wieder, in der sich der damalige Unter-
generalsekretär für Friedenssicherungseinsätze Kofi
Annan im Jahr 1996 befand: In einem Flüchtlingsla-
ger in Goma in der Demokratischen Republik Kongo
hatten sich Kämpfer unter die Flüchtlinge aus Ruan-
da gemischt und erschwerten die Arbeit des Amtes
des Hohen Flüchtlingskommissars erheblich; die er-
betene Unterstützung durch die Mitgliedstaaten
blieb aus. Annan erwog daher, eine private Militärfir-
ma hinzuzuziehen, um die Kämpfer von den Flücht-
lingen zu trennen. Er verwarf diese Option jedoch,
weil »die Welt für einen privatisierten Frieden nicht
bereit ist.«41 In der Tat stellt sich die Frage, was eine
internationale Gemeinschaft ausmacht, die die Er-
füllung des ersten Versprechens der UN-Charta an
private kommerzielle Firmen auslagert.

36 Wir, die Völker: Die Rolle der Vereinten Nationen im 21. Jahrhun-

dert, Bericht des Generalsekretärs, UN-Dok. A/54/2000 v. 27.3.2000,

Abs. 212.

37 Vergleiche beispielsweise IPOA Concept Paper, a.a.O. (Anm. 3), S. 5;

Peter Gantz, The Private Sector’s Role in Peacekeeping and Peace En-

forcement, November 2003, http://www.refugeesinternational.org/

content/article/detail/918/; Doug Brooks, Messiahs or Mercenaries?

The Future of Private Military Services, International Peacekeeping, 7.

Jg., 4/2000, S. 129; Singer, a.a.O. (Anm. 11), S. 189; Chris Taylor, Vice Presi-

dent for Strategic Initiatives at Blackwater USA, Vortrag an der George

Washington University, 28.1.2005, http://www.blackwaterusa.com/btw

2005/articles/042805taylor.html; van den Berg, a.a.O. (Anm. 7), S. 304.

38 Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass eine amerika-

nische Firma sich für einen Einsatz in Darfur empfahl, weil sie von der

sudanesischen Regierung als neutral und nicht-interventionistisch

angesehen werden würde; Willis Witter, Private Firms Eye Darfur, The

Washington Times, 2.10.2006.

39 Siehe dazu Sarah Percy, Morality and Regulation, in: Chester-

man/Lehnardt, a.a.O. (Anm. 1), S. 11.

40 Interview der Autorin, September 2007.

41 UN-Presseerklärung, SG/SM/6255 v. 12.6.1997; Kofi Annan, Inter-

vention, XXXV. Ditchley Foundation Lecture, 26.6.1998.
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Mit der Schaffung so genannter Hybridgerichte ist ei-
ne neue Generation internationaler Strafgerichte ent-
standen, die sich vor allem durch die Einbindung des
Tatortstaats von den bisherigen Modellen internatio-
naler Strafgerichte unterscheidet. Wie das Beispiel des
Sondergerichtshofs für Sierra Leone belegt, führt diese
Einbeziehung zu einer deutlich höheren Akzeptanz
durch die betroffene Bevölkerung und erleichtert die
Arbeitsweise des Gerichtshofs. Zu den Problemen die-
ser internationalisierten Gerichte gehört die Finanzie-
rung, die auf freiwilligen Beiträgen beruht.

Kein Bereich des Völkerrechts hat in den letzten Jah-
ren eine derart dynamische Entwicklung genommen
wie das Völkerstrafrecht und die internationale Straf-
gerichtsbarkeit. Innerhalb der letzten 15 Jahre sind
allein zwei Generationen1 internationaler Strafge-
richtshöfe entstanden, beide unter den Auspizien der
Vereinten Nationen.  

Zu Beginn der neunziger Jahre hatte der Sicher-
heitsrat als nichtmilitärische Zwangsmaßnahme im
Rahmen von Kapitel VII der UN-Charta die beiden
Ad-hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugosla-
wien und für Ruanda ins Leben gerufen. Diese Rol-
le als Gerichtsgründer löste zunächst heftige Diskus-
sionen aus; der Sicherheitsrat habe damit seine Kom-
petenzen überschritten und ein Gericht dürfe nicht
von einem politischen Organ abhängig sein. Heute ge-
hört diese kritische Sichtweise der Vergangenheit an.
Der ungewöhnliche Weg, Friedenssicherung mit Hil-
fe internationaler Gerichte zu bewerkstelligen, hat
sich bewährt – die Tätigkeit der beiden Ad-hoc-Straf-
gerichtshöfe, die entsprechend der Abschlussstrategie
des Sicherheitsrats mit Ende 2010 abgeschlossen sein
soll, wird zu Recht überwiegend positiv bewertet.2

Nationale Gerichte und die Ahndung 
von Völkerrechtsverbrechen

Mit zu den Errungenschaften der beiden Ad-hoc-Straf-
gerichtshöfe gehört, dass auch die nationalen Justiz-
systeme in der letzten Phase in die Aufarbeitung der
Vergangenheit eingebunden wurden; zumindest die
Staaten des ehemaligen Jugoslawiens sind inzwischen
soweit konsolidiert, dass die Fälle mittlerer und ge-
ringerer Schwere vor Ort abgehandelt werden kön-
nen. Dies geschieht zum einen vor lokalen bosnischen,
kroatischen und serbischen Gerichten, zum anderen
in der auf Republikebene im Staatsgerichtshof von
Bosnien in Sarajewo eingerichteten Sonderkammer
für Kriegsverbrechen, die für eine Übergangszeit so-
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wohl mit nationalen als auch mit internationalen
Richtern besetzt ist. 

Auch der in Arusha (Tansania) beheimatete Straf-
gerichtshof für Ruanda kann bei der Anwendung der
›Regel 11 bis‹ seiner Verfahrensordnung, die eine
Übertragung von Fällen an nationale Gerichte vor-
sieht, auf erste Erfolge verweisen. Bislang wurden drei
Verfahren an das Justizsystem dritter Länder über-
wiesen, davon gingen zwei im November 2007 an
Frankreich3; die Überweisung im Fall Bagaragaza an
die Niederlande wurde Ende August 2007 widerru-
fen, nachdem ein niederländisches Gericht in einem
gleichgelagerten Fall seine Zuständigkeit verneint
hatte. Bislang hat sich als einziger afrikanischer Staat
der Tatortstaat Ruanda bereit erklärt, Fälle des Aru-
sha-Tribunals zu übernehmen. Nachdem mit der
Abschaffung der Todesstrafe im Juli 2007 das größ-
te Hindernis für eine Überweisung von Angeklagten
an die ruandische Justiz beseitigt worden war, hat
die Anklagebehörde bereits in fünf Fällen die Über-
tragung an örtliche Gerichte in Ruanda beantragt.
Ob die ruandische Gerichtsbarkeit den Anforderun-
gen der extrem hohen Zahl noch offener Fälle tat-
sächlich gewachsen sein wird, erscheint zweifelhaft.
Allerdings kann die ruandische Gesellschaft auf eine
traditionelle Form der Justiz zurückgreifen, nämlich
auf die über das ganze Land verteilten, mehr als 12 000
›Gacaca-Gerichte‹. Diese Dorfgerichte versuchen,
durch gemeinsame Wahrheitsfindung und Aufarbei-
tung innerhalb der Dorfgemeinschaft zur Versöhnung
zwischen den verfeindeten Ethnien beizutragen. Sie
wurden mittlerweile auf eine gesetzliche Grundlage4

gestellt, und seit Mitte 2005 führen sie auch Völker-
mord-Prozesse durch.5 Mit der Übertragung einzel-
ner Fälle an nationale Gerichte haben die Ad-hoc-
Strafgerichtshöfe aber nicht nur eine Möglichkeit ge-
funden, ihre Arbeit rechtzeitig abzuschließen. Sie tra-
gen damit auch der Erkenntnis Rechnung, dass die
Gerichte am Tatortstaat nach wie vor das am besten
geeignete Forum zur Aburteilung auch internationa-
ler Verbrechen darstellen. Sie sind nicht nur besser ge-
eignet, weil es vor Ort naturgemäß einfacher ist, Be-
weise sicherzustellen und Zeugen vorzuladen. Ein
weiterer Vorteil ist, dass die betroffene Bevölkerung
in den Tatortstaaten den nationalen Gerichten nach
wie vor ein größeres Vertrauen entgegenbringt als den
internationalen Ad-hoc-Strafgerichtshöfen. Letzte-
ren gelingt es immer noch zu wenig, die weit entfernt
vom Tatortstaat durchgeführten Verfahren der Öf-
fentlichkeit näher zu bringen und in den kriegszerrüt-
teten Gesellschaften eine friedensstiftende Wirkung

Jelka Mayr-Singer



VEREINTE NATIONEN 2/2008 69

Mayr-Singer |  Hybridgerichte – eine neue Generation internationaler Strafgerichte (I)

zu entfalten. Dies liegt zum einen an den am anglo-
amerikanischen Modell orientierten Verfahren und
zum anderen an der Zusammensetzung aus aus-
schließlich internationalen Richtern, was oft als ›Sie-
gerjustiz‹ aufgefasst wird. 

Dritte Generation von Strafgerichtshöfen 

Mehr Akzeptanz bei den betroffenen Bevölkerun-
gen zu erreichen, war einer der Gründe, die im Jahr
2000 zur Ausbildung einer neuen Generation von
Strafgerichten geführt haben: der ›Hybridgerichte‹
oder ›internationalisierten‹ Gerichte.6 Kennzeichnend
für dieses neuartige Modell der Strafgerichtsbarkeit
ist die Vereinigung von nationalen und internationa-
len Elementen, wobei sowohl Ausmaß als auch
Form der Internationalisierung unterschiedlich aus-
fallen können. Der hybride7 Charakter der Gerichte
manifestiert sich vor allem durch zweierlei: Zum ei-
nen bestehen Senate und Anklagebehörde aus natio-
nalen und internationalen Richtern beziehungsweise
Staatsanwälten. Zum anderen enthält das anwendba-
re Recht neben den Tatbeständen des Völkerstraf-
rechts regelmäßig auch Bestimmungen des nationa-
len Strafrechts. Einheimische Richter einzubinden,
stärkt nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung in
die Kammern, sondern hat auch den Vorteil, dass
ein mit den örtlichen Gegebenheiten, der Sprache
und den Gebräuchen des Landes vertrauter Perso-
nenkreis unmittelbar an den Verfahren mitwirkt. Die
Einbeziehung nationaler Strafnormen erlaubt eine
noch enger an den speziellen Bedürfnissen des Tat-
ortstaats orientierte Rechtsprechung. 

Die überwiegende Zahl der Hybridgerichte wurde
in Staaten eingerichtet, die einen gewaltsamen Kon-
flikt hinter sich haben und gar nicht in der Lage
wären, Völkerrechtsverbrechen aus eigener Kraft zu
ahnden. Die Schaffung genuin internationaler Straf-
tribunale scheiterte – nach den Erfahrungen mit
dem Jugoslawien- und dem Ruandatribunal – vor
allem an der Zurückhaltung der Staatengemein-
schaft, die Kosten für weitere personalintensive Ge-
richtshöfe zu übernehmen, aber auch an der man-
gelnden Bereitschaft der betroffenen Staaten, sich ein
›echtes‹ internationales Gericht aufzwingen zu lassen.
Aus diesem Grund beruhen die neuen Hybridgerichte
zumeist auf bilateralen Abkommen des Tatortstaats
mit den UN. Sie unterscheiden sich daher  schon in ih-
rer Rechtsgrundlage sowohl von den Ad-hoc-Straf-
gerichtshöfen, die durch eine Resolution des Sicher-
heitsrats ins Leben gerufen wurden, als auch vom In-
ternationalen Strafgerichtshof, der durch einen mul-
tilateralen Vertrag eingerichtet wurde.  

Zu diesen internationalisierten Gerichten gehören
die so genannten ›Regulation 64 Panels‹8 in Kosovo,
die Sonderkammern in Timor-Leste, der Sonderge-
richtshof für Sierra Leone, die Außerordentlichen
Kammern in Kambodscha, die Sonderkammer für

Kriegsverbrechen in Bosnien-Herzegowina9 sowie
das erst im Aufbau begriffene Sondertribunal für Li-
banon, bei dem man bereits von einem Generationen-
wechsel hin zu der nächsten – vierten – Generation
internationaler Straftribunale sprechen kann. 

Sowohl die ›Regulation 64 Panels‹ in Kosovo als
auch die Sonderkammern in Timor-Leste wurden im
Zusammenhang mit Maßnahmen zur Friedenskon-
solidierung und zur Unterstützung guter Regierungs-
führung durch UN-Übergangsverwaltungen errich-
tet. Beide hat man nach dem völligen Zusammen-
bruch staatlicher Funktionen ins Leben gerufen und
jeweils in die dortige Justiz integriert. Im Fall Koso-
vos erließ die UN-Verwaltung UNMIK10 im Jahr 2000
Regelungen, die den Einsatz internationaler Richter
und Ankläger im Einzelfall ermöglichen, sofern der
UN-Sonderbeauftragte einem entsprechenden Antrag
seitens des Anklägers, des Angeklagten oder der Ver-

1 Die Terminologie in Bezug auf die verschiedenen Generationen

der Strafgerichte ist uneinheitlich. Hier werden die beiden Kriegsver-

brechertribunale von Nürnberg und Tokyo als erste, die beiden Ad-

hoc-Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und für Ruan-

da sowie der Internationale Strafgerichtshof als zweite und die Hy-

bridgerichte als dritte Generation internationaler Strafgerichte be-

zeichnet. 

2 Vgl. Leonie von Braun, Der Strafgerichtshof für das ehemalige Ju-

goslawien. Mehr Errungenschaften als Versäumnisse, Vereinte Natio-

nen (VN), 4/2007, S. 148–154. 

3 Es handelt sich dabei um die Verfahren gegen Laurent Bucyibaru-

ta (ICTR-05-85) und Wenceslas Munyeshyaka (ICTR-05-87). 

4 Organic Law Establishing the Organisation, Competence and

Functioning of Gacaca Courts Charged with Prosecuting and Trying

the Perpetrators of the Crime of Genocide and Other Crimes Against

Humanity, Committed Between October 1st, 1990 and December 31, 1994,

Official Gazette of the Republic of Rwanda, No. 16/2004, 19.6.2004. 

5 Zu den Gacaca-Gerichten siehe deren Website http://www.inkiko-

gacaca.gov.rw/index_.html; Zu den Entwicklungen der beiden Ad-hoc-

Strafgerichtshöfe siehe Frank Höpfel, Internationale Strafgerichte:

Fortschritte und Probleme, in: Deutsches Institut für Menschenrechte

(Hrsg.), Jahrbuch Menschenrechte 2008, Frankfurt/Main und Leipzig

2007, S. 222–229, hier S. 225f. 

6 Vgl. hierzu insbesondere Cesare P.R.Romano/ André Nollkaem-

per/ Jann K. Kleffner, Internationalized Criminal Courts and Tribunals.

Sierra Leone, East Timor, Kosovo and Cambodia, Oxford 2004 und

Christoph Mangold, Die völkerstrafrechtliche Verfolgung von Individuen

durch internationale Strafgerichtshöfe, Frankfurt/Main 2007, S. 291–336. 

7 ›Hybrid‹, lateinisch: von zweierlei Herkunft. 

8 Die Panels sind benannt nach der Verordnung Nr. 64 vom 15.12.2000,

aufgrund derer sie eingerichtet wurden. Vgl. Justice for a Lawless World?

Rights and Reconciliation in a New Era of International Law. Regulation

64 Panels in the Courts of Kosovo, IRIN News, Nairobi, 26.6.2006. 

9 Vgl. dazu von Braun, a.a.O. (Anm. 2), S. 153. 

10 Für eine Bilanz der UNMIK siehe Rafael Biermann, Zwischen Frie-

denskonsolidierung und Friedensschaffung. Gemischte Bilanz der UN-

Verwaltung in Kosovo, VN, 4/2007, S. 133–141. 

Mehr Akzeptanz bei
den betroffenen
Bevölkerungen zu
erreichen, war einer
der Gründe, die im
Jahr 2000 zur
Ausbildung einer
neuen Generation
von Strafgerichten
geführt haben.



70 VEREINTE NATIONEN 2/2008

Mayr-Singer |  Hybridgerichte – eine neue Generation internationaler Strafgerichte (I)

teidigung stattgibt. Anwendbar ist nur das in Koso-
vo geltende Recht, das aber lückenhaft ist und vor
allem keinen Straftatbestand für Verbrechen gegen
die Menschlichkeit kennt. Die Mehrheit der bisher
verhandelten 220 Fälle betraf Delikte der organisier-
ten Kriminalität, während nur ein geringer Anteil von
38 Anklagen Kriegsverbrechen zum Gegenstand hat-
te.11 Die ›Regulation 64 Panels‹ werden insgesamt eher
kritisch beurteilt. Beispielsweise wird den internatio-
nalen Richtern eine zu starke Abhängigkeit von der
UNMIK-Exekutive nachgesagt.12

Auch die durch die Übergangsverwaltung der Ver-
einten Nationen in Osttimor (UNTAET) im Mai
2000 etablierten, dem Bezirksgericht von Dili in Ti-
mor-Leste zugeordneten Sonderkammern sowie eine
Abteilung Schwerstverbrechen (Serious Crimes Unit
– SCU) hatten von Anfang an mit erheblichen Pro-
blemen zu kämpfen. Neben fehlenden Mitteln und
unzureichender personeller Ausstattung beeinträch-
tigte die mangelnde Kooperationsbereitschaft der
indonesischen Behörden insbesondere im Hinblick
auf die Auslieferung Verdächtiger die Qualität der
Verfahren. Schließlich beendeten die Sonderkam-
mern und die SCU Ende 2004 ihre Tätigkeit13, ohne
dass es gelungen war, die Hauptverantwortlichen der
Völkerrechtsverbrechen vor Gericht zu stellen. Damit
muss der in Timor-Leste eingeschlagene Weg wohl
insgesamt als gescheiterter Versuch, schwerste Men-
schenrechtsverletzungen strafrechtlich aufzuarbeiten,
bezeichnet werden. 

Dies vorangestellt sollen nun in diesem Teil 1 der
Sondergerichtshof für Sierra Leone sowie in einem
später erscheinenden Teil 2 die Außerordentlichen
Kammern in Kambodscha und das Sondertribunal
für Libanon genauer beleuchtet werden.  

Der Sondergerichtshof für Sierra Leone  

Vorgeschichte 

Am ehesten mit den Ad-hoc-Strafgerichtshöfen ver-
gleichbar ist der Sondergerichtshof für Sierra Leone
(Special Court for Sierra Leone – SCSL). Dieser wur-
de zur Verfolgung der Hauptverantwortlichen für
jene Verbrechen geschaffen, die ab dem 30. Novem-
ber 1996 während des mehr als zehnjährigen Bür-
gerkriegs in Sierra Leone begangen worden waren.
Die bewaffneten Auseinandersetzungen waren zu Be-
ginn der neunziger Jahre von der Rebellenorganisa-
tion ›Revolutionary United Front‹ (RUF) unter der
Führung von Foday Sankoh gegen die wechselnden
Regierungen Sierra Leones in Gang gesetzt worden.
Sie wurden vom späteren Staatspräsidenten Liberias,
Charles Ghankay Taylor, der an den reichen Diaman-
tenvorkommen des Landes interessiert war, mit Waf-
fen, Munition und Kämpfern unterstützt. Im Mai
1997 ergriff eine von Johnny Paul Koroma angeführte
Militärjunta als ›Armed Forces Revolutionary Coun-

cil‹ (ARFC) die Macht, verbündete sich mit der RUF
und errichtete ein autoritäres Regime, das aber mit
Hilfe von ECOMOG, dem militärischen Arm der West-
afrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS),
im darauffolgenden Jahr zugunsten der gewählten
Regierung wieder vertrieben werden konnte. Trotz
des zwischen der RUF und der Regierung Sierra Leo-
nes im Jahr 1999 abgeschlossenen Friedensabkom-
mens von Lomé und der Entsendung der UN-Frie-
densmission UNAMSIL konnte der Krieg erst im Ja-
nuar 2002 offiziell für beendet erklärt werden. Der
Bürgerkrieg war mit äußerster Brutalität geführt wor-
den. Typisch für die Kriegsführung der RUF waren
vor allem die zwangsweise Rekrutierung von Kin-
dersoldaten, Verstümmelungen, Massenvergewalti-
gungen und Plünderungen; die Kampfhandlungen
kosteten zwischen 50000 und 200000 Menschen das
Leben und hinterließen mehr als 1,5 Millionen Flücht-
linge und ein nahezu vollständig zerstörtes Land. 

Einrichtung 

Die Initiative zur Schaffung eines speziellen Gerichts-
hofs ging – anders als bei den Ad-hoc-Strafgerichts-
höfen – nicht vom Sicherheitsrat, sondern von der
sierra-leonischen Regierung aus. Der damalige Prä-
sident Ahmad Tejan Kabbah hatte sich an den UN-
Generalsekretär gewandt, welcher den Bemühungen
zur strafrechtlichen Ahndung der im Bürgerkrieg be-
gangenen Verbrechen seine volle Unterstützung zu-
sagte.14 Auf der Grundlage seiner Einschätzung, dass
die Situation in Sierra Leone eine Friedensbedrohung
darstelle, ersuchte der Sicherheitsrat in Resolution
1315 vom 14. August 2000 den Generalsekretär, mit
der Regierung von Sierra Leone ein Abkommen zur
Errichtung eines unabhängigen Sondergerichtshofs
auszuhandeln. Dieses bilaterale Abkommen, das im
Januar 2002 unterzeichnet und zwei Monate später
vom sierra-leonischen Parlament durch ein Gesetz in
das nationale Recht inkorporiert wurde, enthält in
seinem Anhang das Statut des SCSL und bildet die
Rechtsgrundlage für dessen Einrichtung. 

Der Gerichtshof besitzt eigene Rechtspersönlich-
keit, hat also nicht den Status von Nebenorganen
des Sicherheitsrats. Es handelt sich hier auch nicht,
wie in den bisherigen Fällen der strafrechtlichen Auf-
arbeitung von kriegerischen Auseinandersetzungen,
um Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats, denen
sich die betroffenen Staaten nicht entziehen können,
sondern um einen Versuch des Tatortstaats, mit Un-
terstützung der UN der Straflosigkeit im Land ein
Ende zu setzen. Die Hauptverantwortlichen sollen für
die Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden,
den Opfern soll Gerechtigkeit widerfahren, die Rechts-
staatlichkeit soll gestärkt und so einem nachhaltigen
Frieden der Weg bereitet werden. Für die Errichtung
mögen durchaus auch andere Motive eine Rolle ge-
spielt haben, etwa der Popularitätsgewinn, den sich
die Regierung Sierra Leones vor den anstehenden
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Wahlen erhofft haben mag oder das angebliche Be-
streben der internationalen Gemeinschaft auf diese
Weise die an den Mitgliedern der UNAMSIL began-
genen Verbrechen ahnden zu können.15 Dennoch
kann nach nunmehr vierjähriger Tätigkeit des SCSL
– wie im Folgenden gezeigt – eine vorsichtig positive
Zwischenbilanz gezogen werden.  

Besondere Charakteristika 

Bewährt hat sich zunächst einmal die Ansiedlung des
Sondergerichtshofs im Tatortstaat, in der Hauptstadt
Freetown. Mit Hilfe der von der Kanzlei des SCSL
ambitioniert betriebenen Öffentlichkeitsarbeit ist es
gelungen, den Menschen vor Ort die Tätigkeit des
Gerichtshofs näher zu bringen, obwohl das Land
noch immer von enorm hoher Arbeitslosigkeit, eben-
solcher Armut16 und Korruption geprägt ist und die
Bevölkerung daher vorrangig damit beschäftigt ist,
ihre Lebenssituation wieder in den Griff zu bekom-
men. Zu einer breiteren Akzeptanz des Tribunals trägt
ferner die Tatsache bei, dass die Richterbank auch
mit sierra-leonischen17 Richtern besetzt ist, wenngleich
in allen Kammern die internationalen Richter über-
wiegen. Bei der Auswahl der Richter wurde auf die
spezifischen Bedürfnisse der vor dem Gerichtshof
verhandelten Fälle Rücksicht genommen: Von den
derzeit elf bestellten Richtern18 kommen immerhin
sieben aus afrikanischen Staaten, und insbesondere
die ausländischen Richter verfügen zumeist über eine
besondere Expertise in den für die Tätigkeit des SCSL
relevanten Bereichen. 

Hinsichtlich der personellen Zuständigkeit des Ge-
richts spielte die Frage eine besondere Rolle, wie mit
den mehr als 5000 im Bürgerkrieg eingesetzten Kin-
dersoldaten strafrechtlich umgegangen werden soll.
Umstritten war, ab welchem Alter diese Kinder, die
von den Rebellen verschleppt, aufgestachelt, einge-
schüchtert, unter Drogen und Alkohol gesetzt und
dazu gebracht wurden, schlimmste Grausamkeiten
zu begehen, strafrechtlich verantwortlich sein sollen.
Nach Art. 7 SCSL-Statut unterliegen Kinder unter
15 Jahren der Gerichtsbarkeit des Tribunals gar nicht,
und gegen jugendliche Straftäter zwischen 15 und
18 Jahren dürfen keine Gefängnisstrafen ausgespro-
chen werden; vielmehr enthält Art. 7 Abs. 2 einen
Katalog von Maßnahmen, die vom Gerichtshof an-
geordnet werden sollen, um deren körperliche und
psychische Rehabilitierung und ihre Wiedereinglie-
derung in Familie und Gesellschaft zu unterstützen.
Diese Regelung trägt auch der Tatsache Rechnung,
dass sich oft gar nicht festzustellen lässt, wann ein
Kindersoldat das 15. Lebensjahr erreicht hat, zumal
in vielen Fällen keine Geburtsurkunden vorhanden
sind. Diese an den Spezifika des sierra-leonischen Bür-
gerkriegs orientierte Ausgestaltung des SCSL-Statuts
gehört mit Sicherheit ebenso zur Habenseite wie auch
die sachliche Zuständigkeit, die sich neben den ›klas-
sischen‹ Tatbeständen des Völkerstrafrechts auch auf

Verbrechen nach dem Strafrecht Sierra Leones er-
streckt, wie etwa Sexualstraftaten gegen Mädchen
und Sachbeschädigungsdelikte. 

Urteile 

Seit dem Beginn der Tätigkeit des Sondergerichts-
hofs im Juni 2004 wurde gegen 13 Personen Ankla-
ge erhoben; drei Fälle19 konnten aufgrund des Todes
der Anklagten nicht zu Ende gebracht werden. Am
22. Februar 2008 wurden die ersten drei Urteile ge-
gen führende Mitglieder des AFRC durch die Beru-
fungskammer des SCSL bestätigt. Ihnen kommt in-
sofern herausragende Bedeutung zu, als erstmals in
der Geschichte der Justiz die Rekrutierung und Ver-
wendung von Kindersoldaten als Verbrechen gegen
die Menschlichkeit definiert und drei AFRC-Rebel-
lenführer20 in letzter Instanz sowie ein weiterer21 vor-
läufig in erster Instanz dafür verurteilt wurden. Au-
ßerdem wurde ausgesprochen, dass auch Zwangshei-
rat in bewaffneten Konflikten als Verbrechen gegen
die Menschlichkeit zu qualifizieren und vom Verbre-
chen der sexuellen Sklaverei zu unterscheiden ist. Die-
se Urteile wurden allgemein mit großem Enthusias-
mus aufgenommen; es zeigt sich allerdings, dass die
Rehabilitationsprogramme und die Bemühungen um
Wiedereingliederung der schwer traumatisierten Kin-
der in ihre Dorfgemeinschaften nur schleppend vor-
angehen. Zu gering ist das Interesse der Regierung
und der sierra-leonischen Gesellschaft, langfristige
Programme zu finanzieren, und die ohnehin spärli-
chen Spendengelder versickern oder werden miss-
bräuchlich verwendet.  

11 Mangold, a.a.O. (Anm. 6), S. 297. 

12 John Cerone/Clive Baldwin, Explaining and Evaluating the UNMIK

Court System, in: Romano/Nollkaemper/Kleffner, a.a.O. (Anm. 6), S. 41–57.

13 Vgl. UN-Dok. S/RES/1573 v. 16.11.2004. 

14 Siehe dazu den 5. Bericht des Generalsekretärs zur UNAMSIL, UN

Doc. S/2000/751 v. 31.7.2000, Abs. 68. 

15 Alison Smith, Sierra Leone: The Intersection of Law, Policy, and

Practice, in: Romano/Nollkaemper/Kleffner, a.a.O. (Anm. 6), S. 125–

139., hier S. 126. Die Rechtsverletzungen von Mitgliedern der Friedens-

truppen und anderem UN- Personal sind gem. Art. 1 Abs. 2 SCSL-Statut

der Jurisdiktion des Sondergerichtshofs entzogen und fallen unter die

Gerichtsbarkeit ihrer Entsendestaaten. 

16 Im UN-Index der menschlichen Entwicklung 2007/2008 wird Sierra

Leone auf  dem letzten (177.) Platz geführt. 

17 Der SCSL beschäftigt derzeit insgesamt mehr als 350 Personen,

wobei mehr als die Hälfte Staatsangehörige Sierra Leones sind. 

18 Vier dieser Richter wurden von der Regierung Sierra Leones, sie-

ben vom UN-Generalsekretär ernannt. 

19 Unter den drei Fällen waren der des ehemaligen Führers der RUF

Foday Sankoh und jener des Gründers und Anführers der regierungs-

nahen Miliz ›Civil Defence Forces‹ (CDF) Sam Hinga Norman. 

20 Alex Tamba Brima, Santigie Borbor Kanu und Brima Bazzy Kamara. 

21 Allieu Kondewa war führendes Mitglied der ›Civil Defence Forces‹. 
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Sonderfall Charles Taylor 

Zu den hervorstechenden Merkmalen des SCSL zählt
schon heute, dass mit Charles Taylor nach Slobodan
Milosevic wiederum einem zur Zeit der Anklageer-
hebung (im März 2003) amtierenden Staatsoberhaupt
der Prozess gemacht wird. In einem entsprechenden
Zuständigkeitsbeschluss im Mai 200422 wurde klar-
gestellt, dass Staatsoberhäupter vor internationalen
Strafgerichten keine Immunität genießen. Nach der
Verlegung des Verfahrens nach Den Haag23 begann
Anfang Juni 2007 die Hauptverhandlung. Dem ehe-
maligen Diktator von Liberia werden in elf Anklage-
punkten Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die
Menschlichkeit und andere schwere Verletzungen
des humanitären Völkerrechts vorgeworfen. Das
umfangreiche Verfahren, für das allein die Anklage
ursprünglich eine Liste von 144 Zeugen24 vorgelegt
hat, soll bis Mitte 2009 dauern. Mit einem (ersten)
Urteil wird Anfang 2010 gerechnet, das endgültige
Urteil soll im Sommer 2010 ergehen. Die Anklage
bedient sich im Fall Taylor der Rechtsfigur der Be-
teiligung an einem gemeinsamen verbrecherischen
Unternehmen (joint criminal enterprise), die schon
in der Praxis des Jugoslawien-Tribunals eine wesent-
liche Rolle gespielt hat und auch vom Ruanda-Tri-
bunal angewandt wird. Demnach habe ein gemein-
samer Tatplan zwischen Taylor und der RUF/AFRC-
Allianz bestanden, der auf die Anstiftung zur Rebel-
lion in Sierra Leone abzielte, um sich so die Kon-
trolle über die Diamantenminen des Landes zu ver-
schaffen. Im Zuge der Ausführung und als vorherseh-
bare Folge des gemeinsamen Tatplans sei es zu Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen gekommen. Diese Argumentation ist nach Auf-
fassung von William Schabas25 problematisch. Bei dem
gemeinsamen Unternehmen – die Rebellion zur Macht-
übernahme in Sierra Leone – handle es sich nicht um
ein Verbrechen, für das der SCSL seine Jurisdiktion
ausüben könne. Da Taylor selbst während des Bür-
gerkriegs nie sierra-leonisches Territorium betreten
hat und seinem Kommando dort offenbar auch nicht
direkt Truppen unterstellt waren als die schlimms-
ten Gräueltaten verübt wurden, kann ein Schuldspruch
nur ergehen, wenn Taylor nachgewiesen werden kann,
dass er Völkerrechtsverbrechen angeordnet oder zu
deren Begehung angestiftet hat.  

Zwischenbilanz 

Bis auf den nach wie vor flüchtigen und bereits tot-
gesagten AFCR-Führer Koroma sind alle (derzeit
neun) Angeklagten in Haft und das Verfahren gegen
drei Rebellenführer abgeschlossen. Die AFRC-Füh-
rer Brima und Kanu wurden zu 50, Kamara zu 45
Jahren Haft verurteilt. Die beiden CDF-Angeklagten
Fofana und Kondewa wurden im Oktober 2007 zu
sechs beziehungsweise acht Jahren Haft verurteilt. Das

Verfahren befindet sich in der Berufungsphase, mit ei-
nem endgültigen Urteil wird im Mai 2008 gerechnet.

Das Hauptproblem bildete von Anfang an die Fi-
nanzierung des Gerichtshofs: Dessen Kosten werden
nicht aus dem UN-Haushalt, sondern aus freiwilligen
Beiträgen bestritten. Wenn es dem eigens für das Ein-
werben eingesetzten Management-Ausschuss nicht ge-
lingt, Geldmittel zu beschaffen, droht schon in nächs-
ter Zeit ein finanzieller Engpass. Der Management-
Ausschuss setzt sich aus Vertretern der größten Geber-
länder zusammen; unter dem Vorsitz von Kanada gehö-
ren ihm Großbritannien, die Niederlande, Nigeria, Sier-
ra Leone, die UN und die USA an. Insgesamt haben
bisher 48 Staaten dem SCSL freiwillig Geldmittel zur
Verfügung gestellt, darunter auch Deutschland, das den
Sondergerichtshof mit einem Beitrag in der Höhe insge-
samt etwa 3,5 Millionen US-Dollar unterstützt hat. 

Angesichts der großen Ausmaße des Bürgerkriegs
kann der SCSL von vornherein nur beschränkt zur
strafrechtlichen Aufarbeitung des Konflikts beitragen.
Eine nachhaltige Zusammenarbeit mit der lokalen
Justiz wäre daher wünschenswert gewesen. Proble-
me ergeben sich hier allerdings in Bezug auf die im
Friedensabkommen von Lomé enthaltenen Amnes-
tieregelungen. Diese haben zwar für Tatbestände des
Völkerstrafrechts vor dem SCSL keine Geltung, fin-
den aber sehr wohl Anwendung auf Verbrechen nach
sierra-leonischem Strafrecht, die vor dem Abschluss
des Abkommens im Jahr 1999 begangen wurden. 

Trotz der aufgezeigten Schwachstellen und unge-
achtet der finanziellen Unsicherheiten, die die Arbeit
des Sondergerichtshofs für Sierra Leone belasten,
kann seine Arbeit bislang als Erfolg angesehen wer-
den. Er stellt mit Sicherheit das am weitesten fortge-
schrittene Modell eines internationalisierten Gerichts
dar. Der Sondergerichtshof ist Beleg dafür, dass ein
solches Strafgericht auch ohne Kompetenzen nach
Kapitel VII UN-Charta auskommen und dennoch
sein Mandat effektiv erfüllen kann. 

22 Decision on Immunity from Jurisdiction, Entscheidung der Beru-

fungskammer v. 31.5.2004. 

23 Vgl. UN-Dok. S/RES/1688 v. 16.6.2006. 

24 Die Hälfte dieser Zeugen wird mündlich einvernommen, 72 Zeugen

dürfen ihre Aussagen in schriftlicher Form machen. 

25 Vgl. William A. Schabas, The UN International Criminal Tribunals.

The former Yugoslavia, Rwanda and Sierra Leone, Cambridge 2006,

S. 309ff. und http://charlestaylortrial.org/expert-commentary/professor-

william-schabas-on-afrc-decision/; allgemein zur Doktrin des ›joint crimi-

nal enterprise‹ siehe Gerhard Werle, Völkerstrafrecht, 2. Aufl., Tübingen

2007, S. 177ff. Eine erweiterte Form dieser Doktrin, die so genannte JCE-

3-Kategorie, begründet die strafrechtliche Verantwortlichkeit eines Be-

teiligten sogar für Verbrechen, die andere Beteiligte bei der Umsetzung

des verbrecherischen Unternehmens begehen, ohne dass diese Verbre-

chen von dem anfänglichen gemeinsamen Plan umfasst waren. Im

Schrifttum wurde vielfach kritisiert, dass damit praktisch jeder straf-

rechtlich verantwortlich gemacht werden könne.
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Internationale Erklärungen und Abkommen zum The-
ma Jugend oder die Beteiligungsmöglichkeiten Ju-
gendlicher an der Ausarbeitung relevanter UN-Do-
kumente sind weitgehend unbekannt. Um die Betei-
ligungsmöglichkeiten zu verbessern, empfahlen die
Vereinten Nationen bereits vor über 25 Jahren den
Mitgliedstaaten, Jugendliche in ihre nationalen De-
legationen zur Generalversammlung und zu anderen
relevanten UN-Gremien aufzunehmen. Jugenddele-
gierte bringen nicht nur neue Perspektiven ein, sie stär-
ken auch die bestehende Kommunikation zwischen
nationalen Regierungen und Jugendorganisationen.
Dadurch werden Jugendliche angeregt, sich am po-
litischen Leben auf nationaler wie internationaler
Ebene zu beteiligen und ihre Rechte wahrzunehmen.

Jugend auf der UN-Agenda

Wer als Jugendlicher anzusehen ist, darüber herr-
schen unterschiedliche Auffassungen. Die Definitio-
nen für Jugendliche variieren von Staat zu Staat, je
nach den politischen, wirtschaftlichen und soziokultu-
rellen Umständen. Für statistische Zwecke definiert
die UN-Generalversammlung Personen zwischen 15
und 24 Jahren als Jugendliche.1 Im Jahr 2005 waren
dies 18 Prozent der Weltbevölkerung.2

Kinder und Jugendliche zusammengenommen ma-
chen fast die Hälfte der Weltbevölkerung aus.3 Wäh-
rend politische Abkommen für Kinder, wie die im
November 1989 verabschiedete Konvention über die
Rechte des Kindes4, über einen hohen Bekanntheits-
grad verfügen, sind multilaterale Erklärungen und
Abkommen im Bereich der Jugend noch weitgehend
unbekannt. Doch bereits 15 Jahre nach Gründung
der UN betonten die Mitgliedstaaten im Jahr 1960
zum ersten Mal, dass die Zielgruppe Jugendliche re-
levant sei und hoben ihre besondere Rolle im Jahr
1965 in einer ›Erklärung über die Förderung der Ide-
ale des Friedens, der gegenseitigen Achtung und der
Völkerverständigung bei der Jugend‹5 hervor. Seitdem
hat die Generalversammlung zahlreiche speziell der
Jugend gewidmete Resolutionen verabschiedet. 

Zu den Meilensteinen zählt das 1985 ausgerufene
›Internationale Jahr der Jugend: Partizipation, Ent-
wicklung und Frieden‹, in dessen Rahmen erste Leit-
linien zur Bekämpfung von Bildungsarmut und eine
weltweite Langzeitstrategie für mehr Beschäftigung
von Jugendlichen beschlossen wurden.6 Einen weite-
ren Meilenstein stellt das zehn Jahre später, im Jahr
1995, verabschiedete ›Weltaktionsprogramm für die
Jugend bis zum Jahr 2000 und danach‹ (World Pro-
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gramme of Action for Youth to the Year 2000 and
Beyond – WPAY)7 dar. Damit wurde erstmals ein in-
ternationaler Rahmen für die Jugendpolitik beschlos-
sen. Neben der Einbeziehung Jugendlicher in politische
Prozesse auf staatlicher Ebene fordert es auch ihre
stärkere Partizipation auf internationaler Ebene. Seit-
her entstand eine Vielzahl von Jugendprogrammen in-
nerhalb des Systems der Vereinten Nationen, und eine
wachsende Zahl von Mitgliedstaaten nutzt die Mög-
lichkeit, Jugendliche in ihre Delegationen zur Gene-
ralversammlung und zu relevanten Kommissionen des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC) aufzunehmen.

Das Weltaktionsprogramm 

Das im Jahr 1995 von der Generalversammlung ver-
abschiedete Weltaktionsprogramm für die Jugend
(WPAY) stellt einen internationalen Rahmen für Ju-
gendpolitik dar. Es erhebt den Anspruch, das Wohl-
befinden und die Lebenssituation junger Menschen
weltweit zu verbessern. Zu jedem Schwerpunktthe-
ma des Aktionsprogramms (siehe Kasten) werden zu-
nächst Probleme dargestellt und anschließend Emp-
fehlungen für Maßnahmen gegeben, welche die ein-
zelnen Mitgliedstaaten ergreifen sollen. Obwohl recht-
lich nicht bindend, haben sich die Regierungen aller
UN-Mitgliedstaaten damit politisch verpflichtet, die-
se und weitere Maßnahmen und Programme unter
der Beteiligung von Jugendorganisationen und Jugend-
lichen in ihren Ländern umzusetzen. 

Anlässlich des 10. Jahrestags wurde das WPAY im
Jahr 2005 unter besonderer Berücksichtigung der
Standpunkte junger Menschen erneut in der Gene-
ralversammlung diskutiert. Ziel war, den Stand der
Umsetzung zu bewerten sowie verbesserungsbedürf-
tige und mögliche neue Bereiche aufzuzeigen. Eine
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wichtige Rolle spielten dabei Jugendliche, denn zu die-
sem Anlass entsendeten etwa 30 Staaten Jugenddele-
gierte zur Generalversammlung – darunter nicht nur
westliche Staaten, sondern auch Staaten aus Afrika
und Asien. Unter Mitwirkung der ersten deutschen
Jugenddelegierten zur Generalversammlung wurde
in der Resolution beschlossen, das Weltaktionspro-
gramm für die Jugend von ursprünglich zehn auf 15
Themen auszuweiten. Ferner wurden die Mitglied-
staaten erneut aufgefordert, Jugenddelegierte zur Ge-
neralversammlung und zu anderen Gremien der UN
zu entsenden. Um die Fortschritte in Bezug auf die Si-
tuation Jugendlicher weltweit besser messen zu kön-
nen, einigten sich die Mitgliedstaaten außerdem, ge-
eignete Ziele und Indikatoren für die Umsetzung des
Programms zu erarbeiten und zu verabschieden.8

Die Ausarbeitung der fünf neuen Themen Globa-
lisierung, Informations- und Kommunikationstech-
nologien, HIV/Aids, Beteiligung Jugendlicher an be-
waffneten Konflikten sowie Generationenfragen auf
der Tagung der Kommission für soziale Entwicklung
(Commission for Social Development – CSocD) im
Februar 2007 erwies sich als äußerst problematisch.
Insbesondere die Themen Globalisierung, HIV/Aids
und Jugend und bewaffnete Konflikte wurden aus-
giebig und kontrovers zwischen den Entwicklungs-
und Schwellenländern der G-77 und den USA disku-
tiert. Zwar konnten sich die Mitgliedstaaten letztlich
auf eine Formulierung einigen, doch wurde diese von
der Generalversammlung erst nach weiteren heftigen
Diskussionen, dann aber ohne Änderungen verab-
schiedet. Hauptstreitpunkte waren unter anderem
die unterschiedlichen Ansichten der Auswirkungen
der Globalisierung auf Jugendliche sowie das Thema
HIV/Aids. Das Programm schließt auch die Aufnah-
me weiterer Schwerpunktthemen in der Zukunft, wie
zum Beispiel Behinderung, Diskriminierung oder Be-
lange von Indigenen, nicht aus. 

Die Themen des WPAY überschneiden sich weit-
gehend mit den Themen der Millenniums-Entwick-
lungsziele (Millennium Development Goals – MDGs).9

Da den MDGs eine vergleichsweise breite interna-
tionale Aufmerksamkeit zukommt und da allgemein
akzeptiert wird, dass es zur Erreichung der MDGs
notwendig ist, die junge Generation in den Mittel-
punkt zu rücken, verweisen Jugenddelegierte, Jugend-
organisationen, aber auch die Jugendprogramme des
UN-Systems auf diese Gemeinsamkeiten. Eine enge
Verknüpfung des Weltaktionsprogramms mit den
MDGs wird angestrebt, um dadurch die Relevanz des
WPAY hervorzuheben und seine Akzeptanz zu erhö-
hen. Auch die Generalversammlung hat diese Mög-
lichkeit erkannt und hebt beispielsweise in der Ju-
gendresolution vom Dezember 2007 mehrmals die-
sen Zusammenhang hervor.10 Auch im Bereich der
Indikatoren zur Umsetzung des Weltaktionspro-
gramms (siehe unten) ist ein deutlicher Bezug zu den
MDGs zu erkennen.

Resolutionen der Generalversammlung

Die erste Resolution zum Thema Jugend wurde im
Jahr 1960 verabschiedet. Gemäß des Grundgedan-
kens der UN, zukünftige Generationen vor der Gei-
ßel des Krieges zu bewahren, müssten Jugendliche in
einer Kultur des Friedens, des gegenseitigen Respekts
und der Völkerverständigung erzogen und ausgebil-
det werden.11 Vor diesem Hintergrund wurde 1965
die eingangs erwähnte ›Erklärung über die Förderung
der Ideale des Friedens, der gegenseitigen Achtung
und der Völkerverständigung bei der Jugend‹ verab-
schiedet. Sie hebt die zentrale Rolle von Bildung und
Erziehung für Frieden und Sicherheit, die Erreichung
der Ziele der UN und der Menschenrechte hervor. Die
folgenden Resolutionen gehen schrittweise über die
Ausrichtung auf Bildung hinaus, erkennen das Stre-
ben junger Menschen nach politischer und gesell-
schaftlicher Entfaltung an und fordern, die »Energie
und den Enthusiasmus« junger Menschen für die Ent-
wicklung aller Völker zu nutzen.12 Schon kurz darauf
wird auch die Beteiligung junger Menschen an der
Lösung von sie betreffenden Problemen betont.13 In
den siebziger Jahren erweitert sich das Spektrum der
Themen, die in den Jugendresolutionen behandelt
werden: Neben Bildung werden die nationale und
internationale Entwicklung und später vor allem Ju-
gendarbeitslosigkeit in den Mittelpunkt gerückt. Par-
allel dazu werden in mehreren Resolutionen Richtli-
nien über Kommunikationskanäle zwischen den UN
und Jugendlichen und Jugendorganisationen erarbei-
tet.14 Das Jahr 1985 wurde zum Internationalen Jahr
der Jugend ausgerufen, in dessen Mittelpunkt die Rech-
te Jugendlicher auf Bildung und auf Arbeit standen. 

Bis 1987 wurden pro Jahr teilweise bis zu drei Ju-
gendresolutionen mit je einem Schwerpunkt verab-
schiedet. Danach wurde das Thema Jugend in einer
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Resolution pro Jahr behandelt, die dafür ein breite-
res Spektrum abdeckt. Ab 1988 stehen die Resolu-
tionen unter dem Titel ›Maßnahmen und Programme,
die Jugendliche betreffen‹. Darin werden zum einen
die Mitgliedstaaten aufgefordert, nationale jugend-
politische Strategien zu entwickeln, zum anderen aber
soll auch das gesamte UN-System Projekte und Pro-
gramme für Jugendliche aufbauen. Nach der Verab-
schiedung des WPAY im Jahr 1995 verringerte sich
die Anzahl der Jugendresolutionen erneut: Im Zuge
der allgemeinen Reformbemühungen, die meisten
Themen in einem zwei- oder gar dreijährigen Turnus
zu behandeln, ist das Thema Jugend nur noch jedes
zweite Jahr auf der Agenda der Generalversammlung.
Die Resolutionen thematisieren allgemein Heraus-
forderungen Jugendlicher weltweit und fordern in
starkem Maße die Mitwirkung junger Menschen in
allen Bereichen wirtschaftlicher und sozialer Entwick-
lung. Aus diesem Rahmen fällt die Resolution zum
Thema Jugendbeschäftigung von 2001 mit der das
Jugendbeschäftigungsnetzwerk gestärkt wurde.15

Das Netzwerk geht auf eine Initiative des damali-
gen UN-Generalsekretärs Kofi Annan aus dem Jahr
2000 zurück. Dieser hatte vorgeschlagen, die Jugend-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen, in dem die UN, die In-
ternationale Arbeitsorganisation (ILO) und die Welt-
bank unter Einbeziehung großer Jugendorganisatio-
nen zusammenarbeiten. Die Resolution hebt die Ver-
antwortung der Regierungen hervor, den jungen Men-
schen – in Zusammenarbeit mit ihnen – Bildungs-
maßnahmen anzubieten und Jugendbeschäftigung als
eine zentrale Aufgabe der Politik anzuerkennen. 

Die im Dezember 2007 verabschiedete Resolution
›Jugendpolitik und Jugendprogramme: Die Jugend
in der globalen Wirtschaft – Förderung der Beteili-
gung der Jugend an der sozialen und wirtschaftlichen
Entwicklung‹ ist dem Themenbereich ›Jugend in der
globalen Wirtschaft‹ gewidmet.16 Sie wurde im Rah-
men der 45. Tagung der CSocD vom 7. bis 16. Fe-
bruar diskutiert. Gemäß des Beschlusses der Gene-
ralversammlung aus dem Jahr 2005 sollten sowohl
Ziele als auch Indikatoren für den genannten Bereich
durch das Sekretariat zur Tagung der CSocD vorge-
legt werden. Nachdem jedoch zunächst nur Indika-
toren präsentiert wurden, wurde der Resolutionsent-
wurf aufgrund von Meinungsverschiedenheiten zu-
rückgestellt und das Sekretariat erneut beauftragt,
Ziele und Indikatoren vorzulegen. Der überarbeitete
Vorschlag des Sekretariats vom Sommer 2007 bein-
haltet nun neben Indikatoren auch Ziele. Dieser ist al-
lerdings weder besonders weitreichend noch ambi-
tioniert. Auch beinhaltet er keine neuen Elemente,
sondern beschränkt sich stattdessen auf eine Zusam-
menstellung bereits vorhandener Daten sowie auf
eher niedrig gesteckte Ziele.17

In der schließlich im Dezember 2007 verabschie-
deten Resolution fordert die Generalversammlung
die Mitgliedstaaten auf, »zu erwägen, die (…) vor-

geschlagenen Ziele und Zielvorgaben auf nationaler
Ebene als ein Mittel zu verwenden, um die Überwa-
chung der Fortschritte junger Menschen in der glo-
balen Wirtschaft und der Durchführung des Welt-
aktionsprogramms zu erleichtern«.18 Diese Formu-
lierung zeigt, dass die Mitgliedstaaten Zielvorgaben
im Bereich der Jugendpolitik noch eher reserviert ge-
genüberstehen. Dennoch ist es bemerkenswert, dass
es – angelehnt an das Vorbild der MDGs – über-
haupt zu solchen konkreten Vorgaben19 im Rahmen
einer Resolution der Generalversammlung gekom-
men ist, wie sie nur in wenigen Politikbereichen be-
stehen. Mit einiger Vorsicht kann man durch die Ver-
abschiedung dieser Resolution von einer neuen Qua-
lität der UN-Jugendpolitik sprechen. Für die kommen-
den Jahre gilt es nun, Ziele für die Umsetzung der
anderen beiden Bereiche des WPAY festzulegen und
Indikatoren sowie Ziele aufeinander abzustimmen. 

Weltjugendberichte des Sekretariats

Die Jugendabteilung im Sekretariat der Vereinten
Nationen20, angesiedelt in der Hauptabteilung Wirt-
schaftliche und Soziale Angelegenheiten (DESA), be-
fasst sich ausschließlich mit Jugendfragen. Seit 2003
verfasst sie alle zwei Jahre einen besonderen Beitrag
zum Thema Jugend: den Weltjugendbericht. Er do-
kumentiert die Situation junger Menschen und die
Fortschritte, die in den einzelnen Bereichen bereits er-
zielt werden konnten. Die ersten beiden Berichte glie-
derten sich in drei große Felder: Jugend in der globa-
len Wirtschaft, Jugend in der Zivilgesellschaft und
Jugend und ihr Wohlbefinden. Die im Weltjugend-
bericht 2005 dargestellten Daten und Fakten unter-
streichen den dringenden Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der Situation Jugendlicher: über 209 Mil-

8 UN-Dok. A/RES/60/2 v. 6.10.2005.

9 Siehe Millenniums-Erklärung der Staats- und Regierungschefs: UN-

Dok. A/RES/55/2 v. 8.9.2000. Die Ziele wurden später aus der Erklärung

abgeleitet, siehe http://www.un.org/millenniumgoals/

10 UN-Dok. A/RES/62/126 v. 18.12.2007.

11 UN Doc. A/RES/1572(XV) v. 18.12.1960.

12 UN Doc. A/RES/2447(XXIII) v. 19.12.1968.

13 So zuerst im Bildungsbereich, vgl. UN Doc. A/RES/2633(XXV) v.

11.11.1970.

14 Diese Richtlinien finden sich in den Anhängen zu den Resolutio-

nen A/RES/32/135 v. 16.12.1977, A/RES/34/163 v. 17.12.1979 sowie A/RES/

36/17 v. 9.11.1981.

15 UN-Dok. A/RES/57/165 v.18.12.2002.

16 UN-Dok. A/RES/62/126 v. 18.12.2007.

17 Goals and Targets for Monitoring the Progress of Youth in the Glo-

bal Economy, Report of the Secretary-General, Addendum, UN Doc.

A/62/61/Add.1–E/2007/7/Add.1 v. 23.7.2007.

18 UN-Dok. A/RES/62/126 v. 18.12.2007, Abs. 13.

19 Vgl. Goals and Targets, a.a.O. (Anm. 17).

20 Siehe Website: http://www.un.org/youth
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lionen Jugendliche leben von weniger als einem Dollar
pro Tag; etwa 130 Millionen Jugendliche können nicht
Lesen und Schreiben; rund 88 Millionen Jugendliche
sind arbeitslos und etwa zehn Millionen Jugendliche
leben mit HIV/Aids.21

Seit dem Jahr 2007 deckt der Weltjugendbericht
jeweils nur noch einen der drei Bereiche ab und geht
dafür stärker auf regionale Entwicklungen ein. Der
aktuelle Bericht 2007 ist dem ersten Themenbereich
›Jugend in der globalen Wirtschaft‹ gewidmet.22 Die
Weltjugendberichte liefern eine wichtige Datenbasis,
um die Umsetzung des Weltaktionsprogramms für
die Jugend zu beurteilen. Sie bieten eine Einschätzung
der gegenwärtigen sozioökonomischen Situation und
erlauben es, sinnvolle Ziele zu setzen und daran aus-

gerichtet Strategien zu planen. Die Berichte greifen
größtenteils auf Datenmaterial des UN-Systems zu-
rück, zum Beispiel der Statistischen Abteilung des Se-
kretariats, der UNESCO und des Entwicklungspro-
gramms (UNDP). Es ist jedoch dringend erforder-
lich, dass auch Mitgliedstaaten regelmäßig Daten er-
heben. Wo hierfür nationale Institutionen fehlen, müs-
sen diese geschaffen werden. Im Bereich der Daten-
erhebung ist es eine große Herausforderung, ge-
schlechts- und altersspezifische Unterschiede zu er-
fassen.23 Hier liegt eines der großen Probleme, auch
bei den oben erwähnten Indikatoren für das Welt-
aktionsprogramm für die Jugend, denn bislang ist
den erhobenen Daten oft nicht zu entnehmen, welche
Altersgruppen von welchen Effekten betroffen sind.

Seit dem Jahr 2005 hat auch Deutschland jährlich zwei Jugend-
delegierte. Gemeinsame Träger des Programms sind die Deut-
sche Gesellschaft für die Vereinten Nationen (DGVN) und das
Deutsche Nationalkomitee für internationale Jugendarbeit (DNK),
eine Arbeitsgemeinschaft des Deutschen Bundesjugendrings, der
Deutschen Sportjugend und des Rings Politischer Jugend. Sie wäh-
len zu Beginn jedes Jahres in Abstimmung mit dem Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und dem Aus-
wärtigen Amt nach einer offiziellen Ausschreibung zwei Bewer-
ber für die einjährige, ehrenamtliche Position aus. Kriterien bei der
Auswahl zum Jugenddelegierten sind Erfahrung in der Jugend-
arbeit, Interesse an den Vereinten Nationen, Englischkenntnisse
und das Alter (18 bis 25 Jahre). Die Jugenddelegierten werden auf
vielfältige Weise durch die beiden Trägerorganisationen unter-
stützt und stehen mit den beteiligten Ministerien in Kontakt.
Weiterhin erhalten sie Unterstützung vom Deutschen Bundes-
tag, insbesondere durch den Unterausschuss Vereinte Nationen
und den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

AAuuffggaabbeenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd
Um zu erfahren, was junge Leute in Deutschland bewegt und was
sie zu verschiedenen Themen zu sagen haben, gehen die Jugend-
delegierten von März an mehrere Monate auf eine Tour durch
Deutschland. Bei der Ausrichtung dieser Tour wirken das Jugend-
delegierten-Team sowie das ›Junge UNO-Netzwerk Deutschland‹
maßgeblich mit. Im Rahmen ein- bis zweitägiger Veranstaltungen
stellen die Jugenddelegierten die Arbeit der UN und deren Ju-
gendpolitik vor. Ferner diskutieren sie mit den Jugendlichen und
mit eingeladenen Referenten in Jugendverbänden, Schulen oder
Universitäten Themen des Weltaktionsprogramms für die Ju-
gend. Die Erfahrungen der letzten drei Jahre zeigen, dass die jun-
gen Menschen reges Interesse daran haben, mehr über die UN zu
erfahren und ihre eigene Meinung einzubringen. Um sich in New
York gemeinsam für die Belange Jugendlicher stark zu machen,
knüpfen die Jugenddelegierten schon vor der Generalversamm-
lung Kontakte mit Jugenddelegierten aus anderen Ländern und in-
ternationalen Jugendorganisationen, wählen Ansatzpunkte für die
Teilnahme aus und arbeiten an einer gemeinsamen Strategie.

AArrbbeeiitt  iinn  NNeeww  YYoorrkk
Nach dieser intensiven Vorbereitungsphase nehmen die Jugend-
delegierten im Oktober drei bis vier Wochen an der Generalver-
sammlung in New York an Ausschusssitzungen, offiziellen und

informellen Treffen sowie an Veranstaltungen und Empfängen
teil. Dabei bringen sie den Diplomaten die Vorschläge, Meinun-
gen und Sichtweisen junger Menschen näher. Im Mittelpunkt der
Arbeit der Jahre 2005 bis 2007 standen die bereits erwähnte Er-
weiterung des Weltaktionsprogramms für die Jugend und die
Resolution zum Thema ›Jugend in der globalen Wirtschaft‹. Be-
sonders hervorzuheben ist, dass seit dem Jahr 2006 auch die
deutschen Jugenddelegierten – wie die Jugenddelegierten der
meisten Länder – eine Rede im 3. Ausschuss der Generalversamm-
lung halten. Der Fokus der Rede des Jahres 2006 lag auf den Aus-
wirkungen von mangelnder Bildung und Armut für Jugendliche.
Konkret wurde gefordert, dass Staaten zur nachhaltigen Siche-
rung von Frieden mehr Geld in Bildung als in Rüstung investieren
sowie sich stärker um die Erreichung der MDGs bemühen sollen.
Themen, welche die internationalen Jugenddelegierten im Jahr
2007 gemeinsam in ihren Reden vertraten, waren Chancengleich-
heit, der Zugang zu sauberem Wasser und zu Bildung sowie das
Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit. 

Darüber hinaus organisieren Jugenddelegierte Informations-
und Diskussionsveranstaltungen, so genannte ›side events‹, für
Diplomaten und verfassen themenspezifische Newsletter. The-
ma des ›side events‹ 2006 war, in Anlehnung an das Gipfeltref-
fen der Staats- und Regierungschefs, das Thema Jugend und Mi-
gration. Denn obwohl junge Menschen bis 29 Jahre die Hälfte al-
ler Migranten weltweit ausmachen, wurde dieser Tatsache beim
Gipfeltreffen wenig Beachtung geschenkt. Während der Ordent-
lichen Tagung der Generalversammlung im Jahr 2007 lenkten die
Jugenddelegierten mit einer Diskussionsveranstaltung in der deut-
schen Ständigen Vertretung den Blick auf das Thema Mikrofi-
nanzierung und Jugendliche.

ZZuukküünnffttiiggee  AAuuffggaabbeenn
Es ist zu erwarten, dass vor allem die weitere Ausarbeitung der
Ziele und Indikatoren für die Bereiche des Weltaktionsprogramms
eine zentrale Aufgabe der Jugenddelegierten in den nächsten Jah-
ren sein wird. Sie müssen den Bedarf an und die Bedeutung von
Zielen und Indikatoren verdeutlichen und bei ihrer Ausarbeitung
entsprechend starke Formulierungen und hochgesteckte Ziele
zu fordern. Denn ohne ein solches Referenzwerk wird es zivilge-
sellschaftlichen Gruppen – allen voran Jugendorganisationen –
schwer fallen, die Versprechungen ihrer Regierungen zu überprü-
fen und die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen anhand allgemein
anerkannter Zielgrößen zu bewerten. 

Das deutsche Programm Jugenddelegierte zur UN-Generalversammlung
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Partizipation in den Vereinten Nationen

Ein besonderer Fokus des Weltaktionsprogramms für
die Jugend liegt auf der aktiven und gleichberechtig-
ten Teilnahme und Teilhabe Jugendlicher an gesell-
schaftlichen und politischen Entscheidungsprozessen.
Das Programm und mehrere Resolutionen der Ge-
neralversammlung fordern die Mitgliedstaaten auf,
Jugendliche auch in Entscheidungsprozesse auf inter-
nationaler Ebene, nämlich in Gremien der UN selbst,
mit einzubeziehen. Hierbei wird insbesondere die Mög-
lichkeit der Partizipation durch Jugenddelegierte, al-
so durch Vertreter der Jugend in den Staatendelega-
tionen, hingewiesen. So heißt es zu Beginn der im
Jahr 1995 verabschiedeten Resolution: 

Die Generalversammlung

» (...) bittet die Mitgliedstaaten nochmals, wann
immer dies möglich ist, Vertreter der Jugend in
die Delegationen aufzunehmen, die sie zur Gene-
ralversammlung und zu anderen Tagungen in
Betracht kommender Organe der Vereinten Na-
tionen entsenden, mit dem Ziel, die Beteiligung
junger Frauen und Männer an der Durchführung
des Aktionsprogramms zu fördern.«24

Jugenddelegierte regen zum einen Jugendliche an,
durch Informations- und Diskussionsveranstaltun-
gen am politischen Leben ihrer Länder teilzunehmen
und in Aussicht gestellte Rechte wahrzunehmen. Dar-
über hinaus stärken sie die bestehende Kommunika-
tion zwischen den nationalen Regierungen und Ju-
gendorganisationen und bringen neue Perspektiven
in politische Prozesse ein. Um die Interessen Jugend-
licher auch auf internationaler Ebene einzubringen,
gibt es Jugenddelegierte von Mitgliedstaaten zur Ge-
neralversammlung, zur Kommission für soziale Ent-
wicklung (CSocD) und zur Kommission für nach-
haltige Entwicklung (CSD), aber auch zu Sonderor-
ganisationen wie etwa der UNESCO. Zudem sehen
die ILO und einzelne Programme der UN, wie etwa
das Umweltprogramm (UNEP) oder der Bevölke-
rungsfonds (UNFPA), Möglichkeiten der Mitwirkung
für nichtstaatliche Jugendorganisationen vor. Aus der
Fülle der Gremien mit Beteiligungsmechanismen wird
im Folgenden die Mitwirkung in der Generalversamm-
lung und der CSocD ausführlicher erläutert sowie et-
was kürzer bei der CSD und der UNESCO. 

Generalversammlung

Die Aufforderung an die Regierungen, Jugendliche
in ihre Delegationen einzuziehen, äußerte die General-
versammlung erstmals im Jahr 1981.25 Einige Länder,
wie die Niederlande, Norwegen oder Schweden, nut-
zen diese Möglichkeit schon seit über 25 Jahren. Erst
mit der Verabschiedung des Weltaktionsprogramms
für die Jugend jedoch begannen mehr Mitgliedstaa-
ten, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
Im Jahr 2007 sendeten 18 der 192 Mitgliedstaaten
insgesamt 26 Jugenddelegierte zur Generalversamm-

lung. Die geringe Anzahl Jugenddelegierter verwun-
dert: Gründe hierfür sind zum einen insbesondere
bei Entwicklungsländern mangelnde finanzielle Res-
sourcen, zum anderen gibt es aber auch ein Infor-
mationsdefizit. Die Aufforderung, Jugenddelegierte
in nationale Delegationen aufzunehmen, ist oft nur
wenigen Diplomaten der Mitgliedstaaten bekannt.
Jugendinteressen werden vor allem im 3. Ausschuss
der Generalversammlung behandelt, der sich mit so-
zialen, humanitären und kulturellen Fragen be-
schäftigt. Die Jugenddelegierten bringen ihre Exper-
tise vor allem über die Zusammenarbeit mit den Di-
plomaten ihrer eigenen Delegation und durch ge-
meinsame Maßnahmen der internationalen Jugend-
delegierten in die Ausarbeitung jugendrelevanter Re-
solutionen ein.

Kommission für soziale Entwicklung

Im Laufe der zweiwöchigen Tagung im Februar jedes
Jahres bearbeitet die CSocD auch jugendrelevante Re-
solutionen. Ebenso wie bei der Generalversammlung
haben auch hier die skandinavischen Länder und die
Niederlande bereits vor vielen Jahren Jugenddelegier-
te in ihre Staatendelegationen aufgenommen. An der
Tagung des Jahres 2007 nahmen etwa acht Jugend-
delegierte teil, erstmalig auch deutsche Jugenddele-
gierte, nämlich die Jugenddelegierten zur General-
versammlung. Neben den Jugenddelegierten der Mit-
gliedstaaten können auch Vertreter von Jugendorga-
nisationen an der Tagung teilnehmen. Jugendorga-
nisationen können, sofern sie die Akkreditierungs-
auflagen des ECOSOC erfüllen, Vertreter mit bera-
tendem Status insbesondere zu den Tagungen der
Fachkommissionen des ECOSOC entsenden. An der
CSocD 2007 nahmen neun Jugendorganisationen teil,
darunter unter anderen das Europäische Jugendfo-
rum und die Weltpfadfinderbewegung.

Kommission für nachhaltige Entwicklung

Die Mitarbeit Jugendlicher bei der CSD hat bereits
eine längere Tradition. Den Grundstein legte die auf
dem ›Erdgipfel‹ 1992 in Rio de Janeiro verabschie-
dete Agenda 21. Darin wird betont, dass die aktive
Beteiligung Jugendlicher aus allen Weltteilen auf al-
len Ebenen politischer Prozesse wichtig ist. Deswegen

21 World Youth Report 2005 – Young People Today, and in 2015, UN

Department of Economic and Social Affairs, UN Doc. ST/ESA/301, New

York 2005, http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr05.htm

22 World Youth Report 2007 - Young People’s Transition to Adulthood:

Progress and Challenges, UN Department of Economic and Social Affairs,

New York 2007, http://www.un.org/esa/socdev/unyin/wyr07.htm.

23 Diese Aufforderung ist in der jüngsten Jugendresolution aus dem

Jahr 2007 enthalten, UN-Dok. A/RES/62/126 v. 18.12.2007, Abs. 15.

24 UN-Dok. A/RES/50/81 v. 14.12.1995, Abs. 4.

25 UN Doc. A/RES/36/17 v. 9.11.1981, Annex.
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beteiligen sich Jugendliche hier wie andere so genannte
›major groups‹, also als eine von den Entscheidun-
gen besonders betroffene Gruppe, an den Verhand-
lungen. An der zweiwöchigen 15. Tagung der Kom-
mission im Mai 2007 nahmen neben sieben Jugend-
delegierten von Mitgliedstaaten rund 45 Vertreter
nichtstaatlicher Jugendorganisationen teil. Als aner-
kannte ›major group‹ haben Jugendliche einen eige-
nen ›youth caucus‹, in dem sie Positionen abstimmen
können, sowie das Recht, diese Positionen in einer
Ansprache an das Plenum vorzutragen.

In Deutschland entsendet der Deutsche Bundes-
jugendring in Zusammenarbeit mit dem Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit seit 2002 jedes Jahr zwei Jugenddelegierte
zur CSD. Als Teil der deutschen Delegation beteiligen
sie sich an der Meinungsbildung innerhalb der Dele-
gation. Darüber hinaus arbeiten sie in der ›major
group‹ ›Kinder und Jugendliche‹ mit.

UNESCO

Seit dem Jahr 1999 gibt es auch bei der UNESCO ver-
stärkte Bestrebungen, Jugendliche einzubeziehen. An-
ders als in den anderen Gremien sind Jugenddele-
gierte bei der UNESCO in einer großen Anzahl ver-
treten: Im Jahr 2007 trafen sich Jugenddelegierte aus
116 Ländern und weitere 85 Vertreter nichtstaatli-
cher Jugendorganisationen in Paris, um Vorschläge
für das Plenum der Generalkonferenz zu erarbeiten.
Allerdings ist hier zu beachten, dass das UNESCO-
Jugendforum zwar als ein Bestandteil der General-
konferenz gilt, Jugendvertreter allerdings fern von den
offiziellen Delegierten an einem separaten Dokument
arbeiten. Es scheint hier also weniger das Ziel zu sein,
junge Menschen als Experten an der Ausarbeitung
relevanter Dokumente zu beteiligen. Vielmehr soll Ju-
gendlichen eine Möglichkeit gegeben werden, unter-
einander Erfahrungen und Interessen auszutauschen.

Fazit und Empfehlungen

In den letzten 15 Jahren hat sich im UN-System vie-
les im Bereich der Jugendpolitik geändert. Zum ei-
nen gibt es immer mehr Resolutionen und Berichte,
die sich auf Jugendliche beziehen – hauptsächlich im
Bereich der sozialen Entwicklung. Gleichzeitig schaf-
fen immer mehr Sonderorganisationen und Program-
me eigene Jugendabteilungen und Projekte, die Ju-
gendliche als Zielgruppe ansprechen. Trotzdem fris-
tet die Jugendpolitik insgesamt immer noch ein Schat-
tendasein. Verschiedene Maßnahmen in den UN so-
wie in den Mitgliedstaaten müssen ergriffen werden,
um dem entgegenzuwirken. 

UN-System

Um die Jugendpolitik im gesamten UN-System zu
stärken, ist eine bessere Koordinierung der Jugend-
programme der verschiedenen Teile des Systems, der

Sonderorganisationen, Programme und Fachkommis-
sionen notwendig, wie sie in mehreren Resolutionen
der Generalversammlung gefordert wird. Darüber hin-
aus müssen die Beteiligungsmechanismen der Jugend-
programme so ausgebaut werden, dass die Einbezie-
hung Jugendlicher und von Jugendorganisationen auf
gleicher Augenhöhe stattfindet. Institutionalisierte Be-
teiligungsmechanismen, wie sie beispielsweise der Eu-
roparat hat, können als Vorbild dienen. Ohne die fi-
nanzielle und programmatische Eigenständigkeit der
einzelnen Jugendprogramme einzuschränken, könn-
ten im Zuge der gemeinsamen Koordinierung bei-
spielsweise Erfahrungen mit Beteiligungsmechanis-
men ausgetauscht und Grundsätze für solche erar-
beitet werden. Ferner sollte durch eine verstärkte Öf-
fentlichkeitsarbeit, wie sie im Bereich des Themas
Kinder bereits geschieht, die Kenntnis über Beschlüs-
se und Institutionen zum Thema Jugend verbreitet
werden. Dabei können Jugenddelegierten-Program-
me wie das deutsche mit seiner mehrmonatigen Tour
als Vorbild dienen.

Mitgliedstaaten

Ebenso erforderlich ist, in den Mitgliedstaaten ein
grundlegendes Verständnis für die Beteiligung Ju-
gendlicher auf nationaler wie internationaler Ebene
zu fördern: Jugendpolitik darf nicht auf eine Jugend-
abteilung, sporadische Projekte und die Teilnahme
Jugendlicher an Jubiläumsakten beschränkt werden:
Jugendliche müssen an allen Entscheidungen in allen
Politikfeldern beteiligt sein – insbesondere aber im
Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung. Alle Mitgliedstaaten sollten dauerhaft Jugend-
delegierten-Programme wie das zur Generalversamm-
lung einrichten. Zwar kommen bisher die meisten Ju-
genddelegierten zur Generalversammlung aus Europa,
aber der Kreis der Staaten mit Jugenddelegierten
wächst langsam und muss weiter wachsen. Daneben
ist es notwendig, dass die Mitgliedstaaten die bereits
angesprochenen Indikatoren und Ziele zur Evaluie-
rung des Weltaktionsprogramms ohne weitere Ver-
zögerungen festlegen sowie die Empfehlungen des
Programms in ihrer Jugendpolitik umsetzen. Auch
eine bessere finanzielle Unterstützung der Jugendar-
beit des Sekretariats wäre wünschenswert, um des-
sen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Jugend-
politik im UN-System sowie innerhalb der National-
staaten kontinuierlich und erfolgreich fortsetzen und
ausbauen zu können.

***

Trotz des genannten großen Verbesserungspoten-
zials lässt sich insgesamt ein positives Fazit ziehen.
Es ist ein langsamer Aufwärtstrend in der Stellung
von Jugendpolitik bei den Vereinten Nationen und
ein stärkerer Trend in den Beteiligungschancen Ju-
gendlicher, allen voran durch Jugenddelegierte, zu
erkennen.
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Generalversammlung: 
61. Tagung 2006/2007 
■ Zwei Menschenrechtskonventionen 

und eine Erklärung verabschiedet
■ Reformen bei Friedenssicherung 

und Verwaltung

Anja Papenfuß

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja

Papenfuß über die 60. Generalversammlung

2005/2006, VN, 2/2007, S. 68ff., fort.)

Die 61. Ordentliche Tagung der General-
versammlung der Vereinten Nationen wur-
de am 12. September 2006 von der Präsi-
dentin der Generalversammlung Sheika
Haya Rashed Al Khalifa aus Bahrain am
Amtssitz in New York eröffnet. 

Die 61. Tagung verlief im Wesentlichen
unspektakulär. Zu den herausragenden Be-
schlüssen zählen die Verabschiedung zwei-
er Menschenrechtsübereinkommen und
einer Erklärung über die Rechte indigener
Völker sowie die Reform der Hauptabtei-
lung Friedenssicherungseinsätze und des
Wirtschafts- und Sozialrats (ECOSOC).

Der Hauptteil der 61. Tagung mit 84
Sitzungen endete am 22. Dezember 2006.
Der zweite Teil mit weiteren 25 Sitzungen
begann Ende Januar und endete am 17.
September 2007, einen Tag vor Beginn der
62. Tagung. Unter 154 Tagungsordnungs-
punkten wurden insgesamt 296 Resolu-
tionen und 95 Beschlüsse verabschiedet.
Taiwan scheiterte zum 14. Mal damit, die
Frage seiner UN-Mitgliedschaft auf die
Tagesordnung setzen zu lassen. 

Generaldebatte

Die jährliche, knapp zwei Wochen dau-
ernde Generaldebatte begann wie üblich
an einem Dienstag (19. September) und
endete am 27. September. UN-General-
sekretär Kofi Annan, der Ende 2006 aus
seinem Amt ausschied, wurde in seiner
letzten Rede zur Vorstellung des Jahres-
berichts (A/61/1 v. 16.8.2006) vor der al-
le 192 Mitgliedstaaten umfassenden Ge-
neralversammlung noch einmal seinem
Ruf als ›säkularer Pabst‹ gerecht. In einer

rhetorisch ausgefeilten Rede legte er den
Finger auf die vielen Wunden der Welt, un-
ter anderem auf den Nahostkonflikt. Die-
ser sei nicht nur ein Konflikt unter vielen,
sondern symbolisch für die ständige Bedro-
hung der internationalen Gemeinschaft.
Stehende Ovationen folgten seinen Schluss-
sätzen: »Ich werde vermissen, was nicht
zuletzt der aufregendste Job der Welt ist.
Ich übergebe meinen Platz anderen mit ei-
nem unerschütterlichen Gefühl der Hoff-
nung für unsere gemeinsame Zukunft«.
Die Generalversammlung würdigte Kofi
Annan in einer eigenen Resolution (A/RES/
61/107) am 14. Dezember 2006.

Sheika Haya Rashed Al Khalifa, die ers-
te Araberin und dritte Frau auf dem Pos-
ten des Vorsitzes der Generalversamm-
lung, führte den Delegierten die Erwartun-
gen der Welt vor Augen, die auf dem Welt-
gipfel 2005 angestoßenen Reformen fort-
zusetzen. Insbesondere müssten die längst
überfällige Umfassende Terrorismuskon-
vention verabschiedet und weitere Refor-
men im institutionellen Bereich vorange-
bracht werden.

Als Vertreter des Gastlands richtete der
amerikanische Präsident George W. Bush
sein Hauptaugenmerk auf den Nahen und
Mittleren Osten und appellierte an die ge-
mäßigten Fraktionen in Irak, Afghanistan,
Libanon, Iran und Syrien, nicht den Extre-
misten das Ruder zu überlassen. Der deut-
sche Außenminister Frank-Walter Stein-
meier spannte den Bogen etwas weiter,
machte aber auch in seiner Rede deutlich,
dass es keinen Kampf der Kulturen geben
dürfe (Rede, VN, 6/2006, S. 263ff.).

Reform

Die durch den Weltgipfel 2005 angesto-
ßenen institutionellen Reformen konnten
im Berichtszeitraum 2006/2007 nur zum
Teil vorangebracht werden. Mit Resolu-
tion 61/16 ›Stärkung des Wirtschafts- und
Sozialrats‹ legte die Generalversammlung
die weitere Ausgestaltung der Reformen
fest. Dazu gehören Details in Bezug auf
das zweijährliche Forum für Entwicklungs-
zusammenarbeit und den Ablauf des Ta-
gungsteils auf hoher Ebene (High-level
Segment – HLS). Das Forum soll während
des Tagungsteils auf hoher Ebene im Jahr
2007 in Genf ins Leben gerufen und ab

2008 alle zwei Jahre in New York stattfin-
den. Während des HLS sollen jährliche
sachbezogene Überprüfungen stattfinden,
zu denen Mitgliedstaaten auf freiwilliger
Basis nationale Berichte vorlegen können.
Dem Rat soll ab 2007 zwei Wochen mehr
Sitzungszeit pro Jahr zur Verfügung ge-
stellt werden.

Weitreichende institutionelle Änderun-
gen in der Hauptabteilung Friedenssiche-
rungseinsätze wurden mit Resolution 61/
279 beschlossen. Hauptsächliche Neue-
rung ist die Einrichtung einer neuen Haupt-
abteilung und eines entsprechenden Un-
tergeneralsekretärpostens ›Unterstützung
der Feldeinsätze‹. Gleichzeitig billigte das
Gremium 819 weiter bestehende und 284
neue befristete Stellen für die beiden Haupt-
abteilungen, darunter die neuen Posten
Beigeordneter Generalsekretäre für mili-
tärische Angelegenheiten sowie für Rechts-
staatlichkeit und Sicherheitsinstitutionen. 

Weniger einschneidend waren hingegen
die Änderungen im Sekretariat im Bereich
Abrüstung. Mit Resolution 61/257 wurde
lediglich die Umbenennung der Hauptab-
teilung Abrüstungsfragen in Büro für Ab-
rüstungsfragen gebilligt. 

Abrüstung

Die seit Jahren bestehende Blockade im
Bereich Abrüstung wurde auch in den Jah-
ren 2006/2007 nicht durchbrochen. Nur
im Bereich konventionelle Waffen konnte
ein kleiner Erfolg verbucht werden. Die
Generalversammlung einigte sich (gegen
die Stimme der USA) auf die Einleitung
eine diplomatischen Prozesses zur Ausar-
beitung eines Vertrags über den Waffen-
handel mit einer Aufstellung gemeinsamer
internationaler Normen für die Ein- und
Ausfuhr und den Transfer von konven-
tionellen Waffen (A/RES/RES/61/89).

Verwaltung

In vier Resolutionen im Bereich Verwal-
tung und Personalmanagement billigte die
Generalversammlung Umstrukturierun-
gen im UN-Sekretariat. Im Nachgang zum
›Öl-für-Lebensmittel‹-Skandal und dem
Weltgipfel 2005 wurde eine 43 Absätze
umfassende Reform des Beschaffungswe-
sen beschlossen (A/RES/61/246). Wichtig-
ste Maßnahme darin ist die Festlegung,
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dass alle an Beschaffungstätigkeiten betei-
ligten Bediensteten des Sekretariats jähr-
lich Erklärungen über ihre Vermögensver-
hältnisse abgeben müssen. In diesem Kon-
text wurde auch ein neuer Unabhängiger
beratender Ausschuss für Rechnungsprü-
fung eingerichtet. Resolution 61/275 (und
Anlage) legt im Einzelnen die Aufgaben
und Befugnisse des Ausschusses fest. Das
aus fünf Mitgliedern bestehende Organ
soll in erster Linie die Generalversamm-
lung bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
sichtspflichten beraten. In einer 17-teili-
gen Resolution zum Personalmanagement
(A/RES/61/244) forderte die Generalver-
sammlung die Überprüfung des Auswahl-
verfahrens für das Personal, die schnellere
Neubesetzung von Stellen und stellte drei
Millionen US-Dollar für die Schulung von
Führungspersonal zur Verfügung. Im We-
sentlichen auf den Vorschlägen einer Ex-
pertengruppe (Redesign Panel) aus dem
Jahr 2006 beruhend verabschiedete die
Generalversammlung die erste grundle-
gende Revision des Systems der internen
Rechtspflege seit 1945 (A/RES/61/261).
Unter anderem sind ein dezentralisiertes
Büro einer Ombudsperson an den Stand-
orten Genf, Nairobi und Wien sowie eine
Abteilung Meditation im Büro der Om-
budsperson in New York vorgesehen. Da-
neben soll ein Büro für interne Rechts-
pflege eingerichtet werden, das die Ge-
samtverantwortung für die Koordinierung
des Systems trägt.

Haushalt

Der neue Beitragsschlüssel für den ordent-
lichen Haushalt der Vereinten Nationen
für die Jahre 2007 bis 2009 wurde in Re-
solution 61/237 festgelegt. Die größte Ab-
senkung seiner prozentualen Beitragslast
hatte dabei Japan zu verzeichnen, die durch
Erhöhungen anderer Staaten wie China,
Großbritannien und Frankreich, ausge-
glichen wurden (vgl. Tabelle und Erläute-
rungen, VN, 3/2007, S. 116f.). Rund 1,9
Milliarden US-Dollar bewilligte das Staa-
tenvertretergremium für die längst überfäl-
lige Renovierung des Amtssitzes in New
York (A/RES/61/251). Die Renovierung
der Residenz des Generalsekretärs wurde
in einer separaten Resolution genehmigt,
wofür die Mitgliedstaaten knapp 4,5 Mil-
lionen US-Dollar (A/RES/61/21) zur Ver-
fügung stellen müssen. Für die Jahre 2007/
2008 wurden für 13 Friedenssicherungs-
einsätze ein Budget von insgesamt 5,25

Milliarden US-Dollar in einzelnen Resolu-
tionen bewilligt (GA/10602 v. 29.6.2007)
– und damit wieder ein neuer Rekord auf-
gestellt.

Übereinkommen

Die Generalversammlung verabschiedete
zwei neue Übereinkommen und eine Erklä-
rung. Das Übereinkommen über die Rech-
te von Menschen mit Behinderungen und
ein dazu gehöriges Fakultativprotokoll
wurden am 13. Dezember 2006 mit Re-
solution 61/106 verabschiedet. Das Über-
einkommen legt in 50 Artikeln die Rech-
te behinderter Menschen fest. Es wird ein
Ausschuss zur Überwachung der Einhal-
tung der Rechte eingesetzt und Staaten, die
das Fakultativprotokoll ratifizieren, geben
damit dem Ausschuss die Kompetenz, Be-
schwerden von Einzelpersonen entgegen-
zunehmen. Eine Woche später billigte die
Generalversammlung das Übereinkommen
zum Schutz aller Personen vor dem Ver-
schwindenlassen (A/RES/61/177). Auch
dieses Übereinkommen sieht einen Aus-
schuss zur Überwachung der Einhaltung
vor sowie ein Beschwerdeverfahren, das
allerdings von den Staaten gesondert ge-
nehmigt werden muss. Kurz vor Ende der
Tagung, am 13. September 2007, verab-
schiedete das Gremium  gegen die Stimmen
Australiens, Kanadas, Neuseelands und der
USA die Erklärung der Vereinten Nationen
über die Rechte der indigenen Völker (A/
RES/61/295). Damit kam ein mehr als 20
Jahre dauernder Diskussions- und Verhand-
lungsprozess zu einem vorläufigen Ende. 

Internationale Jahre und Tage

Die Generalversammlung verabschiedete
im Laufe der 61. Tagung sechs Internatio-
nale Jahre und einen Internationalen Tag.
Die Jahre und Tage sollen dazu dienen, auf
ein bestimmtes Thema aufmerksam zu
machen und Maßnahmen rund um dieses
Thema zu initiieren. Das Jahr 2008 wur-
de zum einen zum Internationalen Jahr der
sanitären Grundversorgung (A/RES/61/
192), zum anderen zum Internationalen
Jahr der Sprachen erklärt. Federführend
für das Sprachenjahr ist die UNESCO. Das
Jahr 2009 wurde zum Internationalen Jahr
der Aussöhnung erklärt (A/RES/61/17).
Das Jahr 2009 ist aber auch gleichzeitig
das Internationale Jahr der Naturfasern
(A/RES/61/189). Das Internationale Jahr
der biologischen Vielfalt soll im Jahr 2010
(A/RES/61/203) begangen werden und das

Internationale Jahr der Wälder im Jahr
2011 (A/RES/61/192). Zum Internationa-
len Tag der Gewaltlosigkeit wurde der 2.
Oktober erklärt. Ab dem Jahr 2007 soll
der Tag in Gedenken an den indischen
Freiheitskämpfer Mahatma Gandhi, des-
sen Geburtstag dieser Tag ist, in aller Welt
begangen werden (A/RES/61/271).

Wahlen und Ernennungen

Die bedeutendste Wahl während der 61.
Tagung war die des neuen Generalsekre-
tärs. Am 13. Oktober 2006 wählte die Ge-
neralversammlung den Südkoreaner Ban
Ki-moon für eine Amtszeit vom 1. Januar
2007 bis 31. Dezember 2011 (A/RES/61/3).
Eine weitere wichtige Wahl fand im Mai
2007 statt. Zum Präsidenten der 62. Gene-
ralversammlung wurde am 24. Mai 2007
per Akklamation der 58-jährige Mazedo-
nier Srgjan Kerim gewählt. Des Weiteren
wurde wie jedes Jahr die Hälfte der nicht-
ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats für
eine zweijährige Amtszeit neu gewählt. Die
neuen nichtständigen Mitglieder vom 1.
Januar 2007 bis 1. Januar 2009 sind Bel-
gien, Indonesien, Italien, Panama und Süd-
afrika.

Vier neuen Organisationen wurde der
Beobachterstatus verliehen, darunter der
Verband Südostasiatischer Nationen
(ASEAN). Damit stieg die Zahl der Orga-
nisationen mit Beobachterstatus auf 65.

Verschiedenes

In Anlehnung an Resolution 60/7 vom 1.
November 2005, in der der 27. Januar ei-
nes jeden Jahres zum Internationalen Tag
des Gedenkens an die Opfer des Holo-
causts erklärt wurde, widmete sich die Ge-
neralversammlung zwei Jahre später noch
einmal diesem Thema: In Resolution 61/
255 »verurteilt [die Generalversammlung]
ohne jeglichen Vorbehalt jede Leugnung
des Holocausts.« Die Erklärung wurde oh-
ne Abstimmung angenommen. 

Zur Menschenrechtssituation in be-
stimmten Ländern wurden vier Resolutio-
nen verabschiedet. Wie schon im Vorjahr
beschloss die Generalversammlung Reso-
lutionen zu Iran, Myanmar und Nord-
korea sowie neu zu Belarus. 

Resolutionen und Beschlüsse der 61. Tagung der Ge-
neralversammlung, Band I: Resolutionen, Band II: Be-
schlüsse, 12. September bis 22. Dezember 2006, Band
III: Beschlüsse und Resolutionen, 23. Dezember 2006
bis 17. September 2007, Generalversammlung, Offi-
zielles Protokoll, 61. Tagung, Beilage 49 (A/61/49).
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Weltraumausschuss: 
Tagungen 2007 
■ Jubiläumsjahr mit Dynamik
■ Verhaltensregeln für die Vermeidung 

von Weltraummüll

Kai-Uwe Schrogl

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Kai-Uwe

Schrogl, Weltraumausschuss: Tagungen 2006, VN,

1/2007, S. 24ff., fort.)

2007 war für die Raumfahrt ein Jubiläums-
jahr. 50 Jahre Sputnik und 40 Jahre Welt-
raumvertrag wirkten belebend auf die Ar-
beiten im Ausschuss für die friedliche Nut-
zung des Weltraums (kurz: Weltraumaus-
schuss). Auch wenn die 67 Mitgliedstaa-
ten keine großen Durchbrüche erzielten,
so konnte der Ausschuss im Jahr 2007 auf
bemerkenswerte Ergebnisse zurückbli-
cken. Die Tagungen des wissenschaftlich-
technischen Unterausschusses (12.–23.2.),
des Unterausschusses Recht (26.3.–5.4.)
und des Hauptausschusses (6.–15.6.2007),
die alle in Wien stattfanden, konnten ei-
nige Erfolge vorweisen.

Weltraummüll

Seit 15 Jahren wird über den Umgang mit
Weltraummüll beraten. Erst im vergange-
nen Jahr haben diese langwierigen Ver-
handlungen zu einem Erfolg geführt. Der
Ausschuss verabschiedete eine Reihe von
Verhaltensregeln. Diese umfassen unter
anderem, dass neuer Weltraummüll ver-
mieden und wichtige Umlaufbahnen durch
funktionsunfähige Satelliten nicht gefähr-
det werden sollen. Die Satelliten sollen vor
Ende ihrer aktiven Nutzungsdauer in an-
dere Umlaufbahnen oder zum kontrollier-
ten Verglühen in der Erdatmosphäre ge-
bracht werden.

Mit den Verhaltensregeln des Ausschus-
ses wird es möglich, ein Anwachsen des
Weltraummülls zu verhindern. Der Status
der Regeln ist allerdings denkbar schwach:
Sie sind ein Anhang zum von der Gene-
ralversammlung zur Kenntnis genomme-
nen Bericht des Ausschusses. Dass keine
eigenständige Resolution der Generalver-
sammlung zustande kam, ist eher diplo-
matischer Nachlässigkeit denn politischem
Willen zuzuschreiben. Die Einigung war

bereits im wissenschaftlich-technischen
Unterausschuss erzielt worden und für den
Hauptausschuss hätte sich zumindest ein
Staat bereit erklären müssen, einen Reso-
lutionsentwurf auszuarbeiten. Damit ist
(vorerst) die Chance vergeben worden, die-
sen wichtigen Leitlinien einen sichtbareren
Status zu verleihen.

Überschattet wurde die Verabschiedung
dieser Verhaltensregeln von einem Anti-
Satellitentest, welcher von China am 11.
Januar 2007 durchgeführt worden war.
Bei diesem Versuch zerstörte ein chinesi-
scher Flugkörper einen chinesischen Sa-
telliten in 800 Kilometer Höhe. Seit vielen
Jahren war dies der erste Anti-Satelliten-
test. Seine Auswirkungen auf einen Rüs-
tungswettlauf im Weltall sind noch nicht
abzusehen. Dies war und ist auch nicht
Thema des Weltraumausschusses, son-
dern der Abrüstungskonferenz in Genf.
Was den Weltraumausschuss und seine
unmittelbar bevorstehende Einigung über
die Verhaltensregeln zur Vermeidung von
Weltraummüll betraf, war die Tatsache,
dass China mit diesem Test zu den bereits
bekannten 10 000 Teilen Weltraummülls
mit einer Größe von mehr als zehn Zen-
timetern weitere 2000 Teile hinzugefügt
hat und dies in einer für viele Satelliten
sehr wichtigen Ebene von Umlaufbahnen.

Satellitennutzung

Die Themenvielfalt des wissenschaftlich-
technischen Unterausschusses hatte auch
2007 wieder einen breiten Austausch über
die unterschiedlichen Beiträge der Satelli-
tennutzung für nachhaltige Entwicklung
ermöglicht. An erster Stelle stand der Ein-
satz von Satelliten zum Katastrophenma-
nagement. In diesem Bereich hat nunmehr
die ›UN Platform for Space-based Infor-
mation for Disaster Management and
Emergency Response‹ (SPIDER) ihre Ar-
beit aufgenommen. Das SPIDER-Büro in
Bonn wurde am 29. Oktober 2007 eröff-
net. Besonderes Augenmerk wurde in die-
sem Jahr auf Afrika gelegt. 

Ein Thema, das unmittelbar die Zu-
kunft der Menschheit betrifft, wurde im
wissenschaftlich-technischen Unteraus-
schuss ebenfalls aufgegriffen. Es handelt
sich um Asteroiden, die sich der Erde ge-
fährlich nähern und bei einer Kollision
möglicherweise die menschliche Zivilisa-
tion auslöschen können. Der Unteraus-
schuss hat dazu eine Arbeitsgruppe ein-
gerichtet und einen dreijährigen Arbeits-

plan aufgelegt, der die Gefahrensituation
analysieren und den koordinierten Umgang
mit Bedrohungslagen konzipieren soll.

Registrierungspraxis

Auch der Unterausschuss Recht hat die
im vergangenen Jahr formulierte Erwar-
tung erfüllt. Er konnte seine Beratungen
zur Verbesserung der Praxis der Regis-
trierung von Weltraumgegenständen, in
der vom Autor dieses Beitrags geleiteten
Arbeitsgruppe abschließen und eine eigen-
ständige Resolution zur Verabschiedung
durch die Generalversammlung entwerfen
(UN-Dok. A/RES/62/101 v. 17.12.2007).
Die darin enthaltenen Empfehlungen wer-
den die Anwendung der Registrierungs-
konvention von 1975 verbessern helfen,
indem sie zusätzliche Parameter einfüh-
ren und einige Lücken schließen, die durch
die Privatisierung von Raumfahrtakti-
vitäten aufgetreten sind.

Der Unterausschuss Recht hat auch
neue Themen aufgegriffen. So wird, als
Fortsetzung zu den Themen Startstaat
und Registrierungspraxis, die Frage na-
tionaler Weltraumgesetzgebung in einem
Mehrjahres-Arbeitsplan ab 2008 behan-
delt werden. Damit sollen die Umsetzung
international verbindlicher Normen si-
chergestellt und etwa aus der Schifffahrt
bekannte ›Billigflaggen‹ mit mangelhaften
Sicherheits- und Lizenzierungsbestimmun-
gen im Weltraum vermieden werden. Zu-
dem konnten sich die Mitgliedstaaten dar-
auf einigen, dass der Mondvertrag von
1979 einer erneuten Betrachtung unterzo-
gen wird. Dies ist vor allem vor dem Hin-
tergrund aktueller Programme zur Erfor-
schung des Mondes und des Mars von
Interesse.

Positive Bilanz

Das Jubiläumsjahr 2007 kann mit dieser
Bilanz als erfolgreich bewertet werden.
Mit den Verhaltensregeln für die Vermei-
dung von Weltraummüll und der Resolu-
tion zur Registrierungspraxis kann die
Weltraumnutzung sicherer und auch trans-
parenter gemacht werden. Der Ausschuss
hat an Statur gewonnen und sich als dy-
namisch und flexibel erwiesen. 

Abschlussbericht: Report of the Committee on the
Peaceful Uses of Outer Space, General Assembly,
Official Records, Sixty-second session, Supplement
No. 20, UN Doc A/62/20, 2007;
http://www.unoosa.org/pdf/gadocs/A_62_20E.pdf

Politik und Sicherheit
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Menschenrechtsrat: 
Tagungen 2007 
■ Arbeitsstrukturen weitgehend festgelegt
■ Alle Ländermandate beibehalten
■ Sondertagung zu Myanmar

Theodor Rathgeber

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Silvi Sterr,

Menschenrechtsrat: Tagungen 2006, VN, 2/2007,

S. 75ff., fort. Vgl. auch Theodor Rathgeber, Nicht

alles zum Besten. Die zukünftige Arbeitstruktur

des UN-Menschenrechtsrats, VN, 4/2007, S. 160–162.)

Auch im Jahr 2007 beschäftigte sich der
Menschenrechtsrat der Vereinten Natio-
nen (MRR) in Genf hauptsächlich mit der
Festlegung seiner Arbeitsstruktur. Sie
konnte weitgehend abgeschlossen werden
(UN Doc. A/HRC/RES/5/1 und A/HRC/
RES/5/2). Der aus 47 Mitgliedern beste-
hende Menschenrechtsrat traf sich im Jahr
2007 zu drei regulären Tagungen und ei-
ner Sondertagung. Die regulären Tagun-
gen fanden statt: 4. Tagung: 12.–30.3.;
5. Tagung: 11.–18.6.; 6. Tagung: 10.–28.9.
und 10.–14.12.2007. Die Sondertagung
fand am 2.10.2007 statt.

Überprüfung der Mandate

Relativ unkompliziert verlief die Überprü-
fung der vormaligen Arbeitsgruppen für
Minderheiten, für indigene Bevölkerungs-
gruppen, über moderne Formen der Skla-
verei sowie des Sozialen Forums. So wurde
die Arbeitsgruppe über moderne Formen
der Sklaverei in ein Mandat eines Sonder-
berichterstatters umgewandelt (A/HRC/
6/L.23/Rev.1) und die Arbeitsgruppe für
Minderheiten in ein Forum für Minder-
heitenfragen (A/HRC/6/L.34). Das Sozia-
le Forum wurde beibehalten (A/HRC/6/
L.17/Rev.1). Die Entscheidung über die
Arbeitsgruppe für indigene Bevölkerungs-
gruppen fiel erst im zweiten Teil der 6. Ta-
gung. Unbeschadet skeptischer Stimmen
aus mehreren Regionalgruppen beschloss
der Rat im Dezember 2007 im Konsens
(A/HRC/6/L.42), anstelle der Arbeitsgrup-
pe einen ›Expertenmechanismus für die
Menschenrechte der indigenen Völker‹,
bestehend aus fünf Personen (eine pro Re-
gionalgruppe) einzurichten. Bei der Aus-

wahl soll die Beteiligung indigener Vertre-
ter angemessen berücksichtigt werden. Der
neue Expertenmechanismus wird im We-
sentlichen im Auftrag des MRR Untersu-
chungen durchführen und diesen beraten.

Bei der Auswertung der Mandate der
Sondermechanismen (Sonderberichterstat-
ter, Experten und Arbeitsgruppen) mo-
nierten insbesondere Ägypten, Algerien,
China und Pakistan immer wieder, dass
der Auswertung keine Methodologie und
kein Kriterienraster zugrunde liege. Pakis-
tan verlangte mehrfach einen ›ganzheitli-
chen‹ Ansatz, ohne zu spezifizieren, was
damit gemeint ist. Dabei sind die Vorga-
ben zum Überprüfungsprozess in der Re-
solution zur Arbeitsstruktur (A/HRC/
RES/5/1) eigentlich eindeutig. Trotz die-
ser Nadelstiche wurden bislang alle über-
prüften thematischen Mandate um jeweils
drei Jahre verlängert; die große Mehrheit
davon im Konsens. Lediglich über das
Mandat zur Religionsfreiheit musste ab-
gestimmt werden. Verteidigt wurde die
Religionsfreiheit als Individualrecht gegen-
über dem Ansinnen, die Religion als sol-
che unter Schutz zu stellen. Verhindert
wurde auch der Vorschlag, einen Bezug
zur nationalen Gesetzgebung aufzuneh-
men, was die Einführung der Scharia als
Richtschnur für den Schutz der Religion
und des Glaubens durch die Hintertür be-
deutet hätte.

Ein Ländermandat wollte Ägypten nur
unter drei Voraussetzungen verlängert
oder eingerichtet sehen: 1. wenn der aus-
drückliche Wille des Landes vorliegt, 2.
der Mandatsträger/die Mandatsträgerin
den Willen des Landes explizit respektiert
und 3. messbare Ergebnisse des Mandats
vorliegen. Zum Leidwesen Ägyptens und
ähnlich argumentierender Regierungsde-
legationen bestanden Staaten wie Burundi,
Haiti oder Liberia auf der Fortführung
ihres Ländermandats. Dies war ein gelun-
gener Auftakt für die Verteidigung von
Ländermandaten: es wurde bislang kein
Ländermandat abgeschafft – auch nicht
das zu Sudan. 

Kopfnoten für Sondermechanismen
und das OHCHR

Sondermechanismen

Im Zusammenhang mit der Mandatsüber-
prüfung der Sondermechanismen gab es
mehrere Verweise auf den neu geschaffe-
nen Verhaltenskodex (Code of Conduct).

Der Botschafter Russlands disqualifizier-
te im Rahmen der 5. Tagung den Bericht
des Sonderberichterstatters über zeitgenös-
sische Formen des Rassismus Doudou
Diènes zu Russland als politisiert, einsei-
tig und nicht dem Verhaltenskodex ent-
sprechend. Als Grund nannte er, dass der
Bericht die Position der Regierung nicht
genügend berücksichtige. Diène antwor-
tete mit der rhetorischen Frage, ob der
Verhaltenskodex die Sonderberichterstat-
ter etwa davon abhalten solle, Fakten auf-
zudecken. Kuba monierte im Rahmen des
ersten Teiles der 6. Tagung, dass die Man-
datsträger kaum Anstalten machten, sich
an den Verhaltenskodex zu halten. So ha-
be der Sonderberichterstatter zu Folter
Manfred Nowak vor dem 3. Ausschuss
der UN-Generalversammlung in New York
einen Bericht abgegeben, ohne vorher die
betroffene Regierung davon zu unterrich-
ten. Ein anderer Mandatsträger habe sich
im Rahmen einer Eilaktion ohne vorheri-
ge Konsultation der Regierung an die Me-
dien gewandt. Beide Male handele es sich
um einen Verstoß gegen den Verhaltens-
kodex. Die versuchte Gängelung der Son-
dermechanismen setzte sich im zweiten
Teil der 6. Tagung fort. Ist der Verhal-
tenskodex für die Sondermechanismen an
sich schon ein Ärgernis, da ein Pflichten-
kanon für Regierungen viel notwendiger
wäre, fördert er darüber hinaus die ›Sche-
re im Kopf‹. Einige Mandatsträger ver-
hehlen hinter vorgehaltener Hand nicht,
dass sie sich pointierte sprachliche Zu-
schreibungen zur Lage der Menschenrech-
te in verschiedenen Ländern oder Eilaktio-
nen parallel zur Kommunikation mit der
betroffenen Regierung zukünftig eingehen-
der überlegen. Dies würde für die Opfer
von Menschenrechtsverletzungen eine ein-
deutige Verschlechterung bedeuten.

OHCHR

In ähnlicher Weise mehren sich die Ver-
suche, das Amt des Hohen Kommissars
für Menschenrechte (OHCHR) unter die
Kuratel des MRR zu stellen. Im Gewand
der Begriffe ›Stärkung‹, ›Koordinierung‹,
›Transparenz‹ und ›Anpassung‹ reden Staa-
ten wie Ägypten, Bangladesch, China oder
Pakistan einer engen institutionellen Be-
ziehung zwischen Amt und Rat das Wort,
in der die Federführung beim Rat liegen
solle. Der Vertreter Chinas meinte während
der 6. Tagung (Teil 2) unverblümt, im
Zweifelsfall müsste der Rat dem OHCHR

Sozialfragen und
Menschenrechte



VEREINTE NATIONEN 2/2008 83

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen | Sozialfragen und Menschenrechte 

Instruktionen erteilen können. Ebenso ma-
chen Länder wie Ägypten, Algerien oder
Pakistan geltend, dass die Einrichtung von
regionalen Büros des Amtes oder die Beru-
fung von Menschenrechtsberatern zu einem
Land in Zukunft nicht nur mit dem betref-
fenden Land, sondern auch mit der regio-
nalen Staatengruppe im MRR abzustim-
men sei. Parallel dazu wird das OHCHR
mit immer mehr Berichten beauftragt, die
dessen Kapazitäten auslasten und nur noch
wenig Spielraum für eigene Untersuchun-
gen lassen – ein Schelm, wer Böses dabei
denkt. 

Die Hohe Kommissarin Louise Arbour
verwies im September auf einige, bereits
seit längerem ausgearbeitete Parameter
für die Beziehung zwischen Amt und Rat
und gab ansonsten die erfolgreiche Ein-
richtung neuer Büros etwa in Bolivien,
Panama, Togo, Senegal (für die Region
Westafrika) und Kirgisistan (für die Re-
gion Zentralasien) bekannt. Trotz dieser
erfolgreichen Arbeit wird Louise Arbour
zum 30. Juni 2008 aus dem Amt ausschei-
den. Es gibt begründete Annahmen, dass
nicht nur Länder wie China ihr die Fort-
setzung verleidet haben, sondern auch die
amerikanische Regierung. Arbour hatte
sich mehrfach äußerst kritisch zur Lage der
Menschenrechte im Internierungslager
Guantánamo Bay geäußert.

Eilmaßnahmen nur noch in 
Sondertagungen?

Eilbedürftigkeit sah der MRR bislang al-
lenfalls im Konflikt zwischen Palästina
und Israel sowie in Sudan (Darfur) und
Myanmar. Dazu wurden jeweils Sonder-
tagungen abgehalten. Was aber geschah
zu Ländern wie der Demokratischen Re-
publik Kongo, Simbabwe, Afghanistan,
Irak oder Sri Lanka? Louise Arbour, die
Mandatsträger der Sondermechanismen,
nichtstaatliche Organisationen (NGOs)
und mitunter die Regionalgruppe westli-
cher Staaten haben den Schutz der Men-
schenrechte in solchen Ländern immer
wieder angeprangert, ohne dass eine Stel-
lungnahme des MRR erfolgte. Allerdings
ist die Regionalgruppe westlicher Staaten
gegenüber Alliierten eher blind, so dass
umgekehrt Sri Lanka für seine ›gute Men-
schenrechtspolitik‹ etwa von Bangladesch
oder Südafrika gelobt wird. Der Ausnah-
mezustand in Pakistan wurde im Dezem-
ber zwar benannt, die Aushebelung des
Rechtssystems blieb jedoch im Rat ohne

Folgen und den teilweise noch immer in-
haftierten Rechtsanwälten blieb jegliche
Unterstützung versagt.

Auch die Ergebnisse der Sondertagun-
gen lassen aus Sicht der Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen zu wünschen
übrig. Israel zeigt sich jeglicher Empfeh-
lung auf Mäßigung und Beachtung von
Grundrechten der palästinensischen Zi-
vilbevölkerung gegenüber unzugänglich,
unter Verweis auf die Einseitigkeit der
Resolutionstexte. Daran ist Einiges wahr,
enthebt Israel jedoch nicht seiner Staaten-
pflichten. Die von der Resolution A/HRC/
4/8 eingesetzten Experten zu Darfur sowie
ein größerer Teil der Staaten kamen im
Dezember 2007 zu dem Schluss, dass die
Regierung Sudans keinerlei substanzielle
Verbesserungen erwirkt oder die Empfeh-
lungen des Rates umgesetzt habe. Die Nie-
derlande zählten auf, dass nur vier von über
40 Empfehlungen erfüllt wurden. Dem
Konsens zur Beibehaltung des Länderman-
dats zu Sudan wurden jedoch alle kriti-
schen Elemente und letztlich auch die Ex-
pertengruppe aus der Sondertagung geop-
fert: Deren Aufgabe, die Umsetzung der
Empfehlungen weiter zu überprüfen, ging
auf das Ländermandat über. Insbesonde-
re die Staaten der Organisation der Isla-
mischen Konferenz (OIC) und die Regio-
nalgruppe der afrikanischen Staaten hat-
ten sich gegen zwei Mandate zu Sudan
ausgesprochen.

Sondertagung zu Myanmar

Am 2. Oktober trat der MRR auf Antrag
der Regionalgruppe westlicher Staaten zur
(fünften) Sondertagung zur Menschen-
rechtslage in Myanmar zusammen. Die
Regierung in Myanmar wurde per Reso-
lution aufgefordert, insbesondere die Mei-
nungs- und Demonstrationsfreiheit zu ge-
währen und mit den UN zusammenzuar-
beiten. Ferner sollte Myanmar den Son-
derberichterstatter Paulo Sergio Pinheiro
einreisen und die Lage überprüfen lassen.
Im Dezember erstattete Pinheiro dem MRR
Bericht über seine fünftägige Mission. Er
teilte dem Rat mit, dass er keine Anzei-
chen sehe, dass die Regierung Myanmars
irgendeine Empfehlung der Resolution
ernsthaft umsetzen würde. Daraufhin er-
neuerte der MRR einstimmig den Auf-
trag an den Sonderberichterstatter, einen
umfassenden Bericht zur Lage in Myan-
mar vorzulegen und die Umsetzung der
Empfehlungen auszuwerten.

Herausforderungen

Mit hohen Erwartungen verbunden ist die
Allgemeine Periodische Überprüfung (Uni-
versal Periodic Review – UPR), die im
April, Mai und Dezember 2008 die ersten
48 Staaten der Überprüfung unterzieht.
Zur Erinnerung: Im Zeitraum von vier
Jahren werden alle UN-Mitgliedstaaten
daraufhin überprüft, inwiefern sie ihren
menschenrechtlichen Verpflichtungen ge-
recht geworden sind. Kriterien für die Be-
wertung sind: die Charta der Vereinten
Nationen, die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte, die internationalen Ver-
träge (zum Beispiel Zivil- und Sozialpakt)
sowie die Schlussfolgerungen und Emp-
fehlungen der Vertragsorgane, die Ver-
sprechungen im Rahmen der Kandidatur
für den MRR (pledges) und andere frei-
willige Verpflichtungen in Sachen Men-
schenrechte etwa auf UN-Konferenzen
sowie vor allem in kriegerischen Konflik-
ten das humanitäre Völkerrecht. Ein we-
sentliches Element zur Bewertung der je-
weiligen Regierung ist auch der Konsul-
tationsprozess mit der eigenen Zivilge-
sellschaft zwecks Erstellung des Staaten-
berichts für das UPR-Verfahren. Einige
der demnächst zu überprüfenden Staaten
haben hier die potenziell möglichen Stan-
dards deutlich unterschritten.

Als relativ repräsentative Meinung des
Rates zur UPR kann der Botschafter von
Marokko zitiert werden, der einen Erfolg
des UPR-Verfahrens als wesentlich für die
Glaubwürdigkeit des MRR erachtet,
gleichzeitig aber davor warnt, die Erwar-
tungen zu hoch zu stecken. Die Empfeh-
lungen seien rechtlich nicht bindend, und
das UPR-Verfahren solle primär eine Hil-
fe für das Land sein, Mängel zu beseitigen,
und nicht als Anklagebank dienen. Im
Dezember 2007 präsentierten Brasilien,
Marokko, Philippinen und die Schweiz
eigene Vorschläge, wie ihrer Ansicht nach
eine gute Praxis etabliert werden könnte.
Ungeklärt geblieben ist unter anderem
die Frage, wie mit Empfehlungen aus der
UPR zu verfahren ist, die möglicherweise
von den Empfehlungen eines UN-Vertrags-
organs abweichen.

Wiederholt verkündet Pakistan, aber
auch andere Länder, im Namen der OIC,
an der kulturellen Adaption der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte zu ar-
beiten. Dazu gehöre, eine eigene Institu-
tion zur Förderung der Menschenrechts-
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erklärung von Kairo und eigene Verfah-
ren einrichten zu wollen – und damit die
Universalität der Menschenrechte in Frage
zu stellen. Die Kairo-Erklärung der OIC
betont das islamische Rechtssystem und
damit die Scharia als zentralen Bezugs-
punkt für Menschenrechte.

Mit ähnlich harten Bandagen wird die
Auseinandersetzung um die Religionsfrei-
heit geführt. Ohne Zweifel haben die Dif-
famierungen gegenüber dem Islam zuge-
nommen, wobei der Kampf gegen den Ter-
rorismus hier das Umfeld dazu geschaf-
fen hat. Diffamiert und verfolgt werden
realiter jedoch nicht allein Muslime, und
der Schutz gebührt vor allem dem Indivi-
duum, nicht von Staats wegen zu einer
Religion genötigt zu werden. Sonderbe-
richterstatter Diène warnte außerdem da-
vor, aufgrund aktueller Ereignisse eine
Hierarchie in der Schutzwürdigkeit religiö-
ser Praxis herzustellen. Umgekehrt mahnte
er gerade Staaten der westlichen Regio-
nalgruppe, den Auftrag der Weltkonferenz
gegen Rassismus (Durban 2001) deutlich
ernster zu nehmen. Die Nachfolgekonfe-
renz im Jahr 2009 sollte dazu genutzt wer-
den, die Gründe für das zögerliche Um-
setzen der damaligen Beschlüsse aufzuar-
beiten. 

Bleibt der Wächter blind, und haben zu
viele Diktaturen im UN-Menschenrechts-
rat das Sagen, wie die ›Süddeutsche Zei-
tung‹ unlängst titelte? Vieles erinnert in
der Tat an die frühere Menschenrechts-
kommission. Es ist jedoch im Unterschied
dazu das Bemühen offenkundig, einen
neuen Anlauf zu nehmen und einen an
der Sache orientierten Konsens in der Be-
wertung von Menschenrechtslagen zu er-
zielen. Dieses Herangehen schleift poin-
tierte Aussagen ab, belässt zu Vieles im
Ungefähren, hilft aber offensichtlich ein-
zelnen Staaten, von der vorgegebenen Li-
nie der Regionalgruppe oder der Gruppe
gleichgesinnter Staaten abzuweichen. Dies
trifft insbesondere auf afrikanische Län-
der wie Kamerun, Ghana oder Senegal
zu – etwa bei der Beurteilung der Lage in
Darfur oder bei der Überprüfung der Län-
dermandate. Die Unruhe und der teils of-
fene Dissens in der Gruppe afrikanischer
Staaten lässt die oft beschworene Mehr-
heit der Unwilligen nur noch in Maßen
funktionieren. Von so viel zivilem Unge-
horsam gegenüber den eigenen Mächtigen
könnte sich auch die Gruppe der westli-
chen Staaten ein Stück abschneiden.

Verwaltung 
und Haushalt

Zivilgesellschaft: 
Zehn Jahre ›United Nations
Foundation‹ 
■ Aus Turner-Spende wurden 

dauerhafte Stiftungen
■ Eine Milliarde US-Dollar über 

15 Jahre

Dirk Growe

(Vgl. auch den ausführlichen Bericht von Dirk

Growe, Eine hübsche runde Summe, (zur Entste-

hung der ›United Nations Foundation‹), VN,

1/1999, S. 23ff.)

Vor über zehn Jahren überraschte der
Gründer des amerikanischen Nachrichten-
senders CNN Robert Edward (Ted) Tur-
ner die Vereinten Nationen, die Politik und
die Presse mit seiner Ankündigung, eine
Milliarde US-Dollar an die UN zu spenden.
Während einer Dankesrede am 18. Sep-
tember 1997 anlässlich seiner Auszeich-
nung durch die Amerikanische Gesellschaft
für die Vereinten Nationen verkündete er
dem überraschten Publikum, darunter der
damalige UN-Generalsekretär Kofi An-
nan, dass er diese Summe der Organisation
im Laufe der nächsten zehn Jahre zukom-
men lassen werde. Zur Weiterleitung der
Spendengelder in Projekte wurden dann im
Jahr 1998 die ›United Nations Foundation‹
(UNF) und primär für die USA der ›Better
World Fund‹ (BWF) gegründet. Beide Ins-
titutionen sollten sich gänzlich in den
Dienst der Vereinten Nationen stellen und
die Spende innerhalb der nächsten zehn
Jahre in jährlichen Raten von 100 Millio-
nen US-Dollar an Projekte der Vereinten
Nationen weiterleiten. Welche Bedeutung
hatte die Spende für die UN und wie könn-
te die zukünftige Entwicklung der UNF
und des BWF aussehen?

Die ursprüngliche Idee

Turners Spende sollte aus dem Gegenwert
von 18 Millionen ›Time Warner‹-Aktien
bestehen, die zum Zeitpunkt der Ankün-
digung einen Wert von einer Milliarde US-
Dollar hatten. Für den Fall, dass der Wert
der Aktien sinkt, wäre nach der offiziellen
Vereinbarung mit dem Fonds der Verein-
ten Nationen für internationale Partner-

schaften (UNFIP) auch die Spendensum-
me geringer ausgefallen. Ein Anstieg hätte
hingegen keine Auswirkungen auf die Hö-
he der Zuwendung gehabt. 

UNFIP ist im Rahmen der Spende als
der institutionelle Gegenpart von UNF und
BWF auf Seiten der Vereinten Nationen
gegründet worden. Er kümmert sich seit-
dem auch um andere Geldgeber aus den
Bereichen Wirtschaft und Stiftungen. Die
Auswahl des Empfängers der Spende er-
klärte Turner damals damit, dass die Ver-
einten Nationen die größte Reichweite und
den meisten Einfluss hätten und das meiste
Gute täten. Außerdem müssten die Rei-
chen lernen zu teilen, um eine zweite ›Fran-
zösische Revolution‹ zu verhindern. Die
Hoffnung war auch, dass andere Geldge-
ber diesem Beispiel folgen würden. 

Die Spendensumme

Durch die Fusion mit dem amerikanischen
Internetdienst AOL und das spätere Plat-
zen der Internetblase sank der Wert der
›Time Warner‹-Aktien dramatisch. Damit
verringerte sich auch das Vermögen von
Turner. Am 31. Dezember 2007 lag der
Wert des Aktienpakets nur noch bei etwas
über 297 Millionen US-Dollar. Turner hät-
te nach der Kooperationsvereinbarung mit
dem UNFIP nur diese Summe spenden
müssen, stellte der UNF und dem BWF
aber bis März 2008 fast 645 Millionen
US-Dollar für ihre Arbeit zur Verfügung.
Seinen eigenen Aussagen und dem neuen
Kurs der UNF zufolge ist Turner gewillt,
seine Zusage einzuhalten und bis zum Jahr
2014 auch die restlichen 355 Millionen
US-Dollar an die Stiftung und den Fonds
zu überweisen. Turner spendet somit 700
Millionen US-Dollar mehr als er nach der
offiziellen Vereinbarung hätte spenden
müssen. Oder anders herum: Statt in zehn
Jahren spendet er die versprochene eine
Milliarde US-Dollar über einen Zeitraum
von 15 Jahren, wobei die restliche Summe
den Grundstock des Stiftungsvermögens
bilden wird. Nach Aussagen Turners soll
sie für die Einwerbung einer weiteren Mil-
liarde für die Vereinten Nationen genutzt
werden. 

Die Entwicklung der Stiftung 

Damit wurde nicht nur die Laufzeit der
Spende verlängert, sondern auch die ur-
sprüngliche Idee verändert. Aus einer Spen-
de – weitergeleitet durch zwei, eigentlich
nur aus steuerrechtlichen und pragmati-
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schen Erwägungen gegründeten Institutio-
nen – werden eine reguläre Stiftung und
ein Fonds, die dauerhaft bestehen sollen.
Die noch ausstehende Summe der Spende
von Ted Turner wird als Stiftungsvermö-
gen einfließen und somit erst einmal nicht
mehr direkt – oder zumindest nur noch
eingeschränkt – für Projekte der Verein-
ten Nationen zur Verfügung stehen. Die
Beschaffung einer weiteren Milliarde ist
ein ambitioniertes Ziel. In den vergangenen
neun Jahren konnten zwar 400 Millio-
nen US-Dollar zusätzliche Mittel eingewor-
ben werden, doch diese kamen vor allem
von der amerikanischen Regierung und
weiteren Kooperationsprojekten. Das Fun-
draising zur Gewinnung von Einzelspen-
dern und weiteren Stiftungen war dagegen
weniger erfolgreich und hat sich in einigen
Jahren eher als Zuschussgeschäft erwiesen.

Schwerpunkte 

Bis Ende 2006 hat die ›United Nations
Foundation‹ nach eigenen Angaben 400
Programme und Projekte der Vereinten
Nationen aus eigenen und eingeworbe-
nen Mitteln im Wert von fast einer Milli-
arde US-Dollar gefördert. Schwerpunkte
der Unterstützung bilden vier Bereiche:
1. Gesundheit von Kindern (50 Prozent);
2. Umwelt (17 Prozent);
3. Frauen und Bevölkerung (13 Prozent);
4. Frieden, Sicherheit und Menschenrech-

te (8 Prozent).
Eine Untersuchung der einzelnen Projekte
zeigt, dass bis zum Jahr 2004 das Kinder-
hilfswerk der Vereinten Nationen, die Welt-
gesundheitsorganisation und das UN-Ent-
wicklungsprogramm die Hauptempfän-
ger der Zuwendungen waren. Die UNF
gehörte damit zum Beispiel im Jahr 2004
zu den drei größten nichtstaatlichen Geld-
gebern des Kinderhilfswerks. Eine weite-
re wichtige Aufgabe sieht die Stiftung in
der politischen und medialen Stärkung der
Vereinten Nationen, welche sie im glei-
chen Zeitraum mit einer Summe von fast
127 Millionen US-Dollar (12 Prozent) un-
terstützt hat. Neben neun eigenen Öffent-
lichkeitskampagnen werden sieben wei-
tere Initiativen finanziell unterstützt. Zu
den eigenen Aktivitäten gehören der werk-
tags erscheinende Nachrichten-Newsletter
›UN Wire‹ und die ›Better World Campaign‹
zur Verbesserung der Zusammenarbeit
zwischen den USA und den UN. 97 Pro-
zent der Einnahmen im Jahr 2006 wurden
den oben genannten Projekten und Kam-

pagnen zugeführt. Die Fördergelder von
Turner und den weiteren Geldgebern gin-
gen also direkt an Projekte und Kampagnen
zur Unterstützung der Vereinten Nationen.

Künftige Entwicklungen 

Die finanzielle Unterstützung der Verein-
ten Nationen durch Stiftungen ist nichts
Neues. Neu und außergewöhnlich waren
in diesem Fall jedoch die Höhe der Spende
und die Form, in der sie abgewickelt wer-
den sollte. Die UNF war/ist im Vergleich
zu anderen Stiftungen und Geldgebern auf
eine einzigartige Weise organisatorisch mit
den UN verbunden und richtet ihre eige-
nen Ziele an den Arbeitsschwerpunkten
der Organisation aus. Durch Projekte der
UNF ergeben sich – wenn überhaupt – nur
Verschiebungen im Rahmen der Agenda
der Vereinten Nationen. Sie verändern
nicht den Gesamtcharakter der Organi-
sation. Für die Vereinten Nationen ist dies
eine äußerst komfortable Situation, die sie
von kaum einem anderen nichtstaatlichen
oder staatlichen freiwilligen Geldgebern
erwarten kann.  

Einige der hohen Erwartungen, die zu
Beginn mit der Stiftung verbunden worden
waren, ließen sich nicht in der gewünsch-
ten Form erfüllen. So haben weitere po-
tenzielle Philantrophen die ›United Na-
tions Foundation‹ nicht oder nur in An-
sätzen als Instrument für ihre Spenden
genutzt. Vielmehr haben sie eigene Orga-
nisationen gegründet, die eine größere Di-
stanz zu den UN wahren, oft eine gänz-
lich andere Agenda verfolgen oder sich nur
einzelnen Themen oder UN-Organisatio-
nen als Förderschwerpunkt oder -ziel zu-
wenden. Der offizielle Vertrag zwischen
der UNF und dem UNFIP lief am 31. De-
zember 2007 aus und damit die eigentli-
che zehnjährige Frist für die Spende von
Ted Turner. Der Vertrag mit dem UNFIP
wurde nach Aussage der UNF verlängert,
doch leider ist der Text im Gegensatz zum
ersten Vertrag nicht für die Öffentlichkeit
zugänglich. Klar ist aber, dass aus den ehe-
maligen Instrumenten für die Spende nun
zwei Stiftungen geworden sind, die ihre Ar-
beit auch in den nächsten Jahren fortset-
zen werden.

Fazit

Die ›United Nations Foundation‹ und der
›Better World Fund‹ haben sich in den
letzten Jahren verändert und in einigen
Programmschwerpunkten, aber vor allem

in den initiierten Kampagnen, deutlich an
Dynamik gewonnen. Gleichzeitig hat sich
aber auch die ursprüngliche Idee hinter
den Organisationen gewandelt. Als mög-
liche Ursachen beziehungsweise. Gründe
können drei Faktoren identifiziert werden:

1. Ted Turner hat – vermutlich auf-
grund des gesunkenen Wertes der ›Time
Warner‹-Aktien – statt geplanter 100 Mil-
lionen US-Dollar pro Jahr in den letzten
neun Jahren nur etwa 60 Millionen US-
Dollar pro Jahr für die Arbeit der UNF
und damit für Projekte der Vereinten Na-
tionen zur Verfügung gestellt. Da er seine
ursprüngliche Zusage einhalten will, ver-
längert sich die Laufzeit der Zuwendun-
gen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar
bis zum Jahr 2014. Gleichzeitig wurden
zusammen mit den zusätzlich eingewor-
benen Geldern bis heute schon eine Mil-
liarde US-Dollar zur Unterstützung der
Vereinten Nationen ausgegeben.

2. Die UNF und der BWF wurden im
Jahr 2008 zu regulären Stiftungen. Statt
die Gelder – wie bislang – direkt weiter-
zuleiten, soll die restliche Summe der Spen-
de von Ted Turner  in den kommenden Jah-
ren als Stiftungskapital verwendet werden.
Damit soll in den nächsten Jahren eine
zusätzliche Milliarde US-Dollar aus wei-
teren Quellen für die Vereinten Nationen
gewonnen werden. 

3. Gemeinnützige Organisationen lösen
sich selten und ungern wieder auf, auch
wenn ihr eigentliches Ziel erreicht ist.

Im Fall der UNF und des BWF kann
darüber debattiert werden, ob es ursprüng-
lich um die Umsetzung der Spende von
Ted Turner oder vornehmlich um die lang-
fristige Förderung der Vereinten Nationen
ging. Letzteres hat als Organisationsziel
obsiegt, und das ursprüngliche zehnjährige
Verfallsdatum von Stiftung und Fonds
wurde aufgehoben. Damit steht fest, dass
die Vereinten Nationen auch in den nächs-
ten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, von der
›United Nations Foundation‹ und dem
›Better World Fund‹ begleitet werden. Ob
dies möglicherweise mit einer größeren
Distanz zu den UN geschehen wird, bleibt
abzuwarten. Unabhängig davon ist das
Engagement von Ted Turner für die Ver-
einten Nationen und die Arbeit der Stif-
tungen in dieser Form außergewöhnlich
und einmalig.

Weitere Informationen: Homepage der Stiftung:
http://www.unfoundation.org
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Personalien

Friedenssicherung 

Nach längeren Abstimmungs-
problemen ernannte UN-Ge-
neralsekretär Ban Ki-moon am
10. März dieses Jahres den
Norweger Kai Eide zum neuen
Sondergesandten und Leiter
der Unterstützungsmission der
Vereinten Nationen in Afgha-
nistan (UNAMA). Der 59-
jährige Karrierediplomat folgt
dem Deutschen Tom Koenigs,
der das Amt von 2006 bis De-
zember 2007 innehatte. Eides
Mandat wird umfangreicher
sein: Es beinhaltet die Koordi-
nierung aller internationalen
Bemühungen des Wiederauf-
baus Afghanistans sowie der
Zusammenarbeit zwischen den
UN, der Internationalen Sicher-
heitsbeistandstruppe (ISAF)
und der NATO. Die afghani-
sche Regierung begrüßte die
Wahl Eides, nachdem sie sich
gegen eine Ernennung des bri-
tischen Politikers und vormali-
gen Hohen Vertreters in Bos-
nien-Herzegowina Paddy Ash-
down ausgesprochen hatte.
Vor seiner Ernennung war Ei-
de im norwegischen Außenmi-
nisterium und unter anderem
als NATO-Botschafter seines
Landes in Brüssel tätig. Eide
trat sein Amt in Kabul am 28.
März 2008 an.

Am 31. Januar 2008 wurde
der Portugiese Victor da Silva
Angelo von UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon zum Sonder-
beauftragten und Leiter der
Mission der Vereinten Natio-
nen in der Zentralafrikani-
schen Republik und in Tschad
(MINURCAT) ernannt. Laut
Mandat soll die multidimen-
sionale Mission, die im Sep-
tember 2007 eingerichtet wur-
de, gefährdete Zivilpersonen,
insbesondere Flüchtlinge und
Binnenvertriebene, schützen,

die Sicherheit im Einsatzgebiet
erhöhen und humanitäre Hilfe
leisten.  Der 69-jährige da Sil-
va Angelo kann auf eine jahr-
zehntelange Karriere im UN-
System und Erfahrungen mit
UN-Friedenssicherungsmis-
sionen in Afrika zurückblicken.
Zuletzt bekleidete er als erster
das Amt des Exekutivbeauf-
tragten für das integrierte
Büro der UN in Sierra Leone
(UNIOSIL). 

Zur ersten Untergeneralsekre-
tärin der neu eingerichteten
Hauptabteilung Unterstützung
der Feldeinsätze ernannte UN-
Generalsekretär am 14. März
2008 die argentinische Ma-
nagement-Expertin Susana
Malcorra. Seit September 2004
war sie als Stellvertretende Exe-
kutivdirektorin für das Welt-
ernährungsprogramm (WFP)
in Rom tätig; im Januar 2008
wurde sie zur leitenden Ge-
schäftsführerin ernannt. Sie war
verantwortlich für Notfallein-
sätze und Hilfsprogramme in
über 80 Ländern und betreute
10 000 Mitarbeiter. In ihrer
neuen Funktion wird sie für
das Personal am Amtssitz der
Vereinten Nationen zur Unter-
stützung der rund 30 UN-Feld-

einsätze verantwortlich sein,
die derzeit über 100 000 (mi-
litärische, polizeiliche und zi-
vile) Mitarbeiter umfassen. Die
54-jährige Malcorra studierte
Elektroingenieurwesen und ge-
hörte zu den erfolgreichsten
Geschäftsfrauen Lateiname-
rikas. 

Die am 11. Dezember 2007 in
Algier, Algerien, verübten Ter-
roranschläge in der Nähe der
Büros der Vereinten Nationen,
denen unter anderem 17 UN-
Angestellte zum Opfer fielen,
veranlassten UN-Generalsekre-
tär Ban Ki-moon am 5. Febru-
ar dieses Jahres, eine Unabhän-
gige Gruppe zur Frage der Si-
cherheit des Personals und der
Räumlichkeiten der Vereinten
Nationen einzurichten. Er er-
nannte den algerischen UN-
Veteranen Lakhdar Brahimi zu
ihrem Vorsitzenden. Die sieben
Mitglieder der Gruppe werden
damit beauftragt, nicht nur die
Vorkommnisse in Algier, son-
dern die Sicherheitsvorkehrun-
gen von UN-Büros weltweit zu
untersuchen. Bis April/Mai
2008 sollen sie  Empfehlungen
vorlegen.

Entwicklung

Am 19. Februar 2008 ernannte
Generalsekretär Ban Ki-moon
den ehemaligen Außenminister
Frankreichs Philippe Douste-
Blazy zu seinem Sonderberater
für innovative Entwicklungs-
finanzierung. Derzeit ist der 55-
jährige Kardiologe Vorsitzen-
der von UNITAID, einer bei
der Weltgesundheitsorganisa-
tion angesiedelten internatio-
nalen Einrichtung, die mit Hil-
fe von Flugticket-Abgaben Me-
dikamente zur Bekämpfung von
HIV/Aids, Malaria und Tuber-
kulose finanziert. Zu Douste-
Blazys Aufgaben wird gehö-
ren, UNITAID und andere
Quellen innovativer Entwick-
lungsfinanzierung zu fördern.
Im Jahr 2009 plant er erstma-
lig eine Weltkonferenz über in-
novative Entwicklungsfinanzie-
rung einzuberufen.  

Deutschland

Die neuen Jugenddelegierten,
die die deutsche Delegation im
Herbst 2008 zum 3. Ausschuss
der UN-Generalversammlung
begleiten werden, heißen Astrid
Schrader und Nicolas Klein. Sie
wurden am 18. Januar 2008
ausgewählt. Beide haben be-
reits Erfahrungen in deutscher
und internationaler Jugendar-
beit sammeln können. Die 21-
jährige Astrid, Studentin der
Kulturwirtschaft in Passau, ist
seit vielen Jahren im Europäi-
schen Jugendforum  aktiv. Der
22-jährige Jurastudent Nico-
las aus Göttingen hat ein Frei-
williges Soziales Jahr in Bang-
kok verbracht, wo er im Rah-
men des ›AFS Intercultural Pro-
gram Thailand‹ Austauschschü-
ler und Freiwillige betreute. 

Zusammengestellt von Monique
Lehmann und Anja Papenfuß.

Personalien

Susana Malcorra
Foto: WFP/Rein Skullerud

Kai Eide UN-Foto: 99618
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Buchbesprechungen

Irak und die Vereinten Nationen: 
Lehren für die Zukunft?

Bardo Fassbender

Die zwei hier vorzustellenden Bücher über die Ver-
einten Nationen und Irak sind ganz unterschiedli-
cher Natur, ergänzen sich aber gut. Das erste Buch,
›The International Struggle over Iraq‹, ist eine Mono-
graphie eines einzelnen Verfassers, das zweite, ›The
Iraq Crisis and World Order‹, ein Sammelband, der
Beiträge von 38 Autoren enthält. Das erste Buch be-
herrscht die souveräne Stimme eines einzelnen, im
zweiten erklingen viele – und vielfach dissonante –
Stimmen. Der Leser der Monographie fühlt sich mit
sicherer Hand durch die wechselnden Irak-Konflik-
te seit 1980 und die Bemühungen der Vereinten Na-
tionen um ihre Beilegung oder Bewältigung geführt.
Der Autor zeichnet ein überzeugendes Bild – das sich
nach der Lektüre des Sammelbands teilweise wieder in
viele, oft widersprüchliche Einzelperspektiven auflöst.

David M. Malones Buch zeichnet sich gleich durch
mehrere Vorzüge aus, die es für längere Zeit zu ei-
nem Referenzwerk zum Thema ›UN-Sicherheitsrat
und Irak‹ machen werden: Zunächst stellt es die Irak-
Invasion des Jahres 2003 in den großen Zusammen-
hang einer kontinuierlichen und intensiven, mehr als
25-jährigen Befassung des Sicherheitsrats mit Irak.
Diese begann im Jahr 1980 nach dem Ausbruch des
›ersten Golf-Kriegs‹ zwischen Iran und Irak und dau-
ert noch immer an. Zweitens bleibt Malone nicht bei
einer (sehr sorgfältigen und reflektierten) Darstel-
lung des Umgangs der Vereinten Nationen mit Irak,
sondern er untersucht, welche Folgen dieser Umgang
für die UN, insbesondere den Sicherheitsrat, gezeitigt
hat. Konkret geht es bei ihm darum, in welcher Weise
die lange Irak-Krise – insofern nur mit der Israel- und
Palästina-Frage vergleichbar – die UN selbst verän-
dert hat und welche Prognosen sich aus dieser Ent-
wicklung ableiten lassen. Drittens nimmt er den Le-
ser durch die Verbindung von praktischer Erfahrung
und wissenschaftlicher Reflexion für sich ein, wobei er
Perspektiven und Methoden der Politikwissenschaft,
der Geschichte und des Völkerrechts integriert. 

Malones Buch ist chronologisch aufgebaut, wo-
bei die einzelnen Kapitel engen Bezug aufeinander
nehmen, und zwar in beide zeitlichen Richtungen.
Den von ihm behandelten Zeitraum von 1980 bis
2005 teilt der Autor in fünf Abschnitte der Bezie-
hungen zwischen den UN und Irak ein: erstens die
Zeit des iranisch-irakischen Golf-Krieges (1980–1988)
und der darauf folgenden kurzen Friedensjahre, in
der sich die UN als »Friedensstifter und Friedens-
wahrer des Kalten Krieges« bewährte; zweitens die
kurze Zeit der vom Sicherheitsrat autorisierten Mi-

litäroffensive zur Befreiung Kuwaits (1991) und der
durch den ›Ersatzfriedensvertrag‹ der Resolution 687
(1991) errichteten Nachkriegsordnung – darin konn-
ten die UN, ausnahmsweise, wie sich herausstellen
sollte, die Rolle des ›Polizisten der neuen Weltord-
nung‹ spielen; drittens ein von umfassenden UN-
Sanktionen gegen Irak, der erzwungenen Abrüstung
des Landes, aber auch zunehmendem unilateralen Han-
deln einzelner (westlicher) Sicherheitsratsmitglieder
gekennzeichneter Abschnitt (1992–2002); viertens die
Phase einer Marginalisierung der UN in Folge der
Uneinigkeit der Ratsmitglieder über ein erneutes mi-
litärisches Vorgehen gegen Irak und des amerikanisch-
britischen Alleingangs von 2003; und fünftens schließ-
lich eine bis heute bestehende neue Nachkriegsphase.
Die beschreibt Malone mit Blick sowohl auf die UN
als auch auf die USA mit dem Schlagwort Vertrauens-
krise; die UN versuchen seitdem vorsichtig, neuen Ein-
fluss auf die Lage im Land und die davon bestimmte
Politik in der Region zu nehmen. 

Ohne Weiteres hätte man also dem in Malones
Monographie behandelten Stoff und Zeitraum fünf
Bücher widmen können, und es herrscht ja auch kein
Mangel an Untersuchungen der einzelnen Konflikt-
phasen. Die besondere Leistung des Autors besteht
gerade darin, die ganze Zeitspanne seit 1980 in den
Blick zu nehmen und so die Bedingungen und Wech-
selwirkungen der einzelnen Ereignisse und Vorgänge
aufzuzeigen. Es gelingt Malone, das komplexe Ge-
schehen eines Vierteljahrhunderts mit dem Anspruch
auf analytische Durchdringung und mit offenem Blick
für andere wichtige zeitgleiche Geschehnisse in den
internationalen Beziehungen auf nur 240 Seiten dar-
zustellen (eingerahmt von Einleitung und Schluss-
kapitel, die zusammen 65 Seiten ausmachen). Dies
verlangt eine souveräne Beherrschung des Stoffes und
die Fähigkeit, große Linien zu ziehen. Es setzt aber
auch beim Leser gute Kenntnisse über die Entwick-
lung des internationalen Systems und seine Haupt-
akteure voraus. Als hilfreich erweisen sich die bei-
den Anhänge: eine Liste aller Irak betreffenden Si-
cherheitsratsresolutionen seit 1980 mit kurzen In-
haltsangaben und den jeweiligen Abstimmungser-
gebnissen sowie eine Zeittafel zu ›Irak und der Si-
cherheitsrat‹, die von 1920, dem Jahr der Ausrufung
des irakischen Staates in der britischen Mandatszeit,
bis zum Dezember 2005 reicht.

Lassen sich aus dieser Gesamtdarstellung Lehren
oder Schlussfolgerungen ziehen, gibt es einen Lern-
effekt für die Weltorganisation? Oder lässt sich doch

David M. Malone

The International
Struggle over Iraq:
Politics in the UN
Security Council
1980–2005

Oxford: Oxford
University Press
2006
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brit. Pfund
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nur im Plural von verschiedenen Irak-Konflikten spre-
chen, die keine verallgemeinerungsfähigen Antwor-
ten erlauben? Im Schlusskapitel seines Buches arbei-
tet Malone vier Haupttrends der Praxis des Sicher-
heitsrats heraus, die sich in den von ihm betrachte-
ten 25 Jahren herausgebildet hätten. Die einen Trends
stehen unmittelbar, die anderen mittelbar im Zusam-
menhang mit den Irak-Fragen. 

Als ersten solchen Trend identifiziert der Autor
einen instrumentellen Multilateralismus der einzel-
nen Staaten, insbesondere der fünf ständigen Mit-
glieder des Sicherheitsrats. Sie benutzten die Mit-
gliedschaft im Sicherheitsrat und die damit verbun-
denen Möglichkeiten als Mittel ihrer nationalen
Außenpolitik. Zweitens konstatiert Malone sowohl
für die USA als auch die Vereinten Nationen einen
Legitimitätsverlust: »Die Kosten verringerter Legi-
timität werden nicht allein von den USA getragen
werden, sondern auch vom Sicherheitsrat und dem
UN-System als Ganzem, und zwar durch eine ver-
ringerte Operationsfähigkeit der UN sowie ein redu-
ziertes Vertrauen in die Unparteilichkeit und Uni-
versalität der Vereinten Nationen. Die Irak-Politik
des Sicherheitsrats, insbesondere seine anfängliche
stillschweigende Duldung amerikanischer Militärak-
tionen zur Durchsetzung seiner Resolutionen und
seine spätere Unfähigkeit, solchen Aktionen Einhalt
zu gebieten, hat viel dazu beigetragen, den Sicher-
heitsrat und die UN im Nahen Osten zu diskreditie-
ren.« (S. 279) Drittens nimmt der Autor eine evolu-
tionäre Verschiebung der Tätigkeit des Sicherheits-
rats wahr – weg von einem politisch-militärischen
Modus der Vermittlung zwischen kriegführenden
Staaten und hin zu einer juristisch-regulierenden
Rolle, die für den Sicherheitsrat eine Führung im Pro-
zess globaler Normsetzung beansprucht. Viertens
sieht Malone in der Praxis des Sicherheitsrats ein zu-
nehmend umfassendes, ›ganzheitliches‹ Verständ-
nis von Frieden, Gerechtigkeit, Sicherheit und Ent-
wicklung. Das Buch endet mit der Erklärung, der Si-
cherheitsrat sei heute ebenso notwendig und unver-
zichtbar wie 1945.

Der Sammelband ›The Iraq Crisis and World Or-
der‹ ist als Gemeinschaftsprojekt der Universität der
Vereinten Nationen (UNU) und der ›International
Peace Academy‹ entstanden. Seine Herausgeber sind
Ramesh Thakur, Vize-Rektor der Universität, und
Waheguru Pal Singh Sidhu, der am ›Geneva Centre
for Security Studies‹ unterrichtet. Die Autoren des
Bandes stammen überwiegend einerseits aus der west-
lichen Welt (Nordamerika und Europa) und ande-
rerseits aus Asien; die meisten von ihnen unterrich-
ten an amerikanischen oder britischen Universitä-
ten. Der einzige deutsche Autor ist Harald Müller.
Das Buch besteht aus 31 Beiträgen, die sechs Teilen
zugeordnet wurden. Auf einen ersten Teil (mit einer
Einführung der Herausgeber sowie einer Über-
blicksdarstellung von David M. Malone und James

Cockayne ›The UN in Iraq, 1980–2001‹, die am
Ende des vierten Teiles für die Jahre 2001 bis 2005
fortgeführt wird) folgt Teil 2 mit drei politikwissen-
schaftlichen Beiträgen, die das Irak-Problem mit den
Themen Unilateralismus/Multilateralismus, Souve-
ränität und Pazifismus verbinden. Der mit acht Bei-
trägen umfangreichere fünfte Teil ist völkerrechtli-
chen Fragen des letzten Irak-Krieges gewidmet. Be-
reits der Titel des an den Anfang des Teiles gestellten
Beitrags von David Krieger, Präsident der ›Nuclear
Age Peace Foundation‹ in Kalifornien, gibt den vor-
herrschenden Tenor wieder: ›The war in Iraq as ille-
gal and illegitimate‹. Nur Ruth Wedgwood, Profes-
sorin an der Johns Hopkins University in Washing-
ton, DC, widerspricht dieser doppelten Verurtei-
lung des Koalitionskriegs.

Am interessantesten erscheinen Teil 3 ›Perspec-
tives from Within the Region‹ und Teil 4 ›External
Actor Perspectives‹. Darin wird das Thema ›Irak und
die Weltordnung‹ jeweils aus der Perspektive eines
Landes beziehungsweise einer Region oder Staaten-
verbindung behandelt. Zunächst sind es Staaten der
Region (Libanon, Türkei, Iran, Israel, Ägypten) so-
wie ein Beitrag zur Sicht der ›islamischen Welt‹ allge-
mein, dann die Perspektiven auswärtiger Akteure
(USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, Deutsch-
land, Lateinamerika, Pakistan, NATO und EU).
Wichtige Länder wie China und Indien sowie der
ganze afrikanische Kontinent fehlen allerdings. Auch
in diesen Beiträgen steht der Krieg des Jahres 2003
im Mittelpunkt, doch beziehen die Autoren häufig
auch die frühere Irak-Politik der betreffenden Länder
ein. Die Beiträge geben, das sei hervorgehoben, nicht
einfach die jeweilige Regierungspolitik wieder, son-
dern sie berücksichtigen als wissenschaftliche Ab-
handlungen auch andere Standpunkte und nehmen
langfristig wirksame geopolitische, wirtschaftliche
und gesellschaftliche Bedingungen mit in den Blick.

Die Herausgeber haben keinen Versuch unternom-
men, diese unterschiedlichen Perspektiven zu ordnen
oder zusammenzufassen. Sie verengen in ihrer Ein-
führung die Problematik vielmehr auf das Verhält-
nis zwischen den USA und den Vereinten Nationen
und die Frage, welche Folgen der letzte Irak-Krieg
für die mit der UN-Charta errichtete Völkerrechts-
ordnung haben wird. So wichtig diese beiden Aspek-
te sind, gehen doch die meisten Beiträge des Bandes
weit darüber hinaus. 

Irak wird auf der Tagesordnung des Sicherheits-
rats beziehungsweise der UN bleiben. Am 10. Au-
gust 2007 beschloss der Sicherheitsrat auf Drängen
der USA und Großbritanniens in seiner Resolution
1770, die Rolle der Vereinten Nationen in Irak zu
stärken. Als Leser der beiden hier besprochenen Bü-
cher muss man skeptisch sein, ob sich die Vereinten
Nationen hier nicht erneut Aufgaben haben über-
tragen lassen, die unter den herrschenden Umstän-
den unerfüllbar sind.

Ramesh Thakur /
Waheguru Pal Singh
Sidhu (Eds.)
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Die UN am Beginn der Ära Ban Ki-moon

Volker Weyel

Zu einem »besseren Verständnis der Ursprünge, der
Geschichte, der Probleme sowie der Leistungen der
Weltorganisation und des UN-Systems als Ganzem«
möchten die beiden Herausgeber dieses neuen Hand-
buchs zu den Vereinten Nationen beitragen. Thomas
G. Weiss, Direktor des Ralph Bunche Institute for
International Studies, und Sam Daws, Exekutivdi-
rektor der britischen Gesellschaft für die Vereinten
Nationen, wollten weder eine Verteidigungs- noch
eine Jubelschrift vorlegen, sondern bei ihrer Bilanzie-
rung »empirisch, aber unter Berücksichtigung des je-
weiligen Kontexts« vorgehen. Für diese Aufgabe ha-
ben sie sich der Mitwirkung von 47 weiteren Auto-
rinnen und Autoren für die insgesamt 40 Beiträge des
Bandes versichert. Unter ihnen sind sowohl Prakti-
ker als auch Wissenschaftler; manche vereinen beide
Eigenschaften. Den Lesern begegnen aus der Litera-
tur respektive dem UN-Geschehen bekannte Namen
wie Yves Beigbeder, Leon Gordenker, Richard Jol-
ly, James Jonah, Jeffrey Laurenti, Edward Luck, Da-
vid Malone oder Ramesh Thakur. Die Einbettung in
den anglo-amerikanischen akademischen Diskurs ist
unverkennbar. Nur ein Autor lehrt an einer deut-
schen Universität: Dennis Dijkzeul von der Ruhr-Uni-
versität Bochum (der freilich zugleich eine außeror-
dentliche Professur an der New Yorker Columbia-
Universität wahrnimmt). Die Arbeiten an dem Buch
wurden um die Jahreswende 2006/2007 abgeschlos-
sen und präsentieren somit den Sachstand zum Be-
ginn der Amtszeit von Generalsekretär Ban Ki-moon,
der ein Vorwort beigesteuert hat.

Das ›Oxford Handbook‹ wählt einen anderen An-
satz als das von Rüdiger Wolfrum herausgegebene
›Handbuch Vereinte Nationen‹ oder der von Bruno
Simma verantwortete ›Kommentar‹ zur Charta der
Vereinten Nationen, die beide 1991 erschienen und
später auch in englischer Sprache veröffentlicht wur-
den. Während das ›Handbuch Vereinte Nationen‹
den Gegenstand mit 158 Stichwortbeiträgen von
›ABC-Waffen‹ bis ›Ziele und Grundsätze der UN‹ zu
erfassen sucht, setzt sich der Charta-Kommentar mit
jedem der 111 Artikel dieses grundlegenden Doku-
ments auseinander. Auch das im Jahr 2000 von Hel-
mut Volger vorgelegte ›Lexikon der Vereinten Na-
tionen‹ (2002 als ›A Concise Encyclopedia of the
United Nations‹ erschienen) gliedert sich in Stich-
worte. Im ›Oxford Handbook‹ hingegen werden
nach einer überblicksartigen Einführung sechs The-
menkreise behandelt: der theoretische Rahmen, die
Hauptorgane, Beziehungen zu anderen Akteuren,

Weltfrieden und internationale Sicherheit, Menschen-
rechte, Entwicklung und schließlich Reformperspek-
tiven. Literaturempfehlungen und ein Organigramm
des UN-Systems sowie der Text der Charta und der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind im
Anhang abgedruckt, gefolgt von einem Sach- und Per-
sonenregister. Eine Aufstellung der Mitgliedstaaten
der Vereinten Nationen oder eine Chronologie zur
UN-Geschichte sucht man hingegen vergeblich.

Die einzelnen Artikel befassen sich mit sozusagen
klassischen Gegenständen wie ›Abrüstung‹, ›Sank-
tionen‹ oder ›Kinderrechten‹. Materien wie ›Zivilge-
sellschaft‹, ›Privatsektor‹ oder ›Friedenskonsolidie-
rung in der Konfliktfolgezeit‹ zeigen an, welche neuen
Aspekte seit dem weltpolitischen Umbruch zu Be-
ginn der neunziger Jahre hinzugekommen sind. Das
›Oxford Handbook‹ nimmt denn auch insbesondere
die Entwicklungen der letzten anderthalb Jahrzehn-
te ins Visier. Dies führt indes gelegentlich zur Ver-
engung der Perspektive. So wird in dem Kapitel ›Re-
gionalgruppen und Bündnisse‹ das Thema fast aus-
schließlich mit Blick auf Friedensoperationen erör-
tert. Außer Acht bleibt damit, dass die Beziehungen
der Weltorganisation zu den regionalen Zusammen-
schlüssen sehr viel umfassender sind. Um nur ein Bei-
spiel aus der aktuellen Praxis anzuführen: Die ECA,
die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
für Afrika, besitzt eine Arbeitseinheit eigens zur Un-
terstützung der ›Neuen Partnerschaft für die Ent-
wicklung Afrikas‹ (NEPAD) und damit letztlich
der Regionalorganisation Afrikanische Union. Die
Regionalgruppen in der Generalversammlung (die
nicht mit den bestehenden Regionalorganisationen
deckungsgleich sind, aber im Willensbildungspro-
zess zumindest bei Wahlen zu Gremien mit begrenz-
ter Mitgliederzahl nach wie vor eine gewisse Rolle
spielen) werden in dem genannten Kapitel nicht ein-
mal erwähnt.

Eng fällt auch der Blick auf Umweltfragen aus –
immerhin eine Querschnittsaufgabe, die in den letz-
ten Jahren stetig an Bedeutung gewonnen hat. Das
Kapitel über das ›Management natürlicher Ressour-
cen und nachhaltige Entwicklung‹ zeichnet vor allem
die verschiedenen Phasen der Beschäftigung der Ver-
einten Nationen mit der Souveränität über die Bo-
denschätze nach. ›Kyoto‹ taucht nicht einmal im Re-
gister auf. Befremdlich wirkt die Zuordnung des Ka-
pitels ›Organisierte Kriminalität‹ zum Themenkreis
Entwicklung – als ob es sich hier in erster Linie um
ein Problem der Entwicklungsländer handele.

Thomas G. Weiss /
Sam Daws (Eds.)
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Ungeachtet derartiger Schwächen eröffnet der Band
manche interessante Einblicke. Im Kapitel ›Terroris-
mus‹ etwa erfährt man von der an der kanadischen
Militärakademie lehrenden Jane Boulden, dass der
Begriff im Kontext der UN erstmals 1948 im Zu-
sammenhang mit der Ermordung des Vermittlers der
Vereinten Nationen für Palästina, des schwedischen
Grafen Bernadotte, auftauchte. Aufmerksam gemacht
wird auf das Problem von Personen, die durch den
Sicherheitsrat möglicherweise zu Unrecht internatio-
nal als Terroristen gebrandmarkt und in Listen ge-
führt werden. 

Unter der Überschrift ›Medien‹ befasst sich Bar-
bara Crossette, eine ehemalige Korrespondentin der
›New York Times‹ am UN-Sitz, mit dem Spannungs-
verhältnis zwischen der positiven Selbstdarstellung
der Weltorganisation und den Möglichkeiten des In-
formationszugangs für Journalisten. Die Offenheit
der Generalsekretäre Trygve Lie und U Thant (der
selbst einmal als Journalist tätig gewesen war) kon-
trastiert sie mit der Zurückhaltung von Dag Ham-
marskjöld, Kurt Waldheim, Javier Pérez de Cuéllar
und Boutros Boutros-Ghali gegenüber den Medien.
Einen Wandel brachte Kofi Annan. Crossette fordert
eine aktive Rolle der Vereinten Nationen: ein bloßes
Reagieren »auf Ereignisse (oder Beschimpfungen)
reicht nicht«.

Bertrand Ramcharan, ehemals Stellvertreter des
Hohen Kommissars für Menschenrechte, ruft in sei-
nem Beitrag über Normen und Institutionen des Men-
schenrechtsschutzes in Erinnerung, dass die »in San
Franzisko versammelten führenden Mächte« allesamt
Menschenrechtsverletzer waren: »Im Süden der USA
waren Segregation und Rassendiskriminierung an
der Tagesordnung.« Die Kolonialmächte Großbritan-
nien und Frankreich »begingen unerhörte Übergrif-
fe in ihren Kolonien«, während die Sowjetunion das
Gulag-System mit seinen Zwangsarbeitslagern un-
terhielt. Vor diesem Hintergrund gilt es erst recht zu
würdigen, dass die »Entwicklung der internationa-
len Menschenrechtsnormen eine der Erfolgsgeschich-
ten der UN war«. 

Richard Goldstone verweist auf die Errichtung
der Ad-hoc-Gerichtshöfe für Jugoslawien und Ruan-
da durch den Sicherheitsrat 1993/1994 und die von
den UN ausgegangene Gründung des Internationa-
len Strafgerichtshofs. Die seither erzielten »Fortschrit-
te beim humanitären Völkerrecht und in der inter-
nationalen Strafjustiz« hätten, so der frühere süd-
afrikanische Verfassungsrichter und ehemalige Chef-
Ankläger der genannten Ad-hoc-Gerichte, die kühns-
ten Erwartungen übertroffen. »Straflosigkeit für
Kriegsverbrecher ist nicht mehr an der Tagesord-
nung.«

Hier wie an anderer Stelle wird immer wieder die
Fähigkeit der Vereinten Nationen zur Anpassung an
neue Herausforderungen herausgestellt – ungeach-
tet aller Krisen und Widrigkeiten.

Kein Artenschutz für 
Diplomaten

Wilhelm Höynck

Carne Ross

Independent
Diplomat.
Dispatches from an
Unaccountable Elite

Ithaca, NY:
Cornell University
Press 2007
243 S., 25 US-Dollar

Das Buch ›Independent Diplomat‹ ist vor allem eines:
eine Abrechnung. Der 40-jährige britische Ex-Diplo-
mat Carne Ross rechnet darin mit der Außenpolitik
seines Landes vor und nach Beginn des letzten Irak-
Krieges ab und mit seinem Arbeitgeber, dem britischen
Außenministerium (Foreign and Commonwealth Of-
fice – FCO). Er hält der britischen Regierung Desinter-
esse an den Folgen der Irak-Sanktionen und Manipu-
lation der Fakten zur Rechtfertigung des Beitritts zur
Irak-Koalition vor. Das führt den Autor zu grob ver-
allgemeinernden, maßlos kritischen Ansichten über
Diplomatie und Diplomaten.  

Carne Ross war bis zum Jahr 2003 Botschaftsrat
an der Ständigen Vertretung Großbritanniens bei den
Vereinten Nationen in New York, die letzten vier-
einhalb Jahre davon dem Sicherheitsrat zugeordnet.
Zuständig für die Irak-Sanktionen hatte er Einblick
in die Nachrichtenlage vor und während des Beitritts
seiner Regierung zur Irak-Koalition. Gequält von zu-
nehmendem Zweifel an der britischen Irak-Politik
und wachsender Desillusionierung hinsichtlich des di-
plomatischen Geschäfts generell, verließ er im Jahr
2004 nach 15 Dienstjahren und im Streit mit dem FCO
den Auswärtigen Dienst. Der Versuch seines Arbeit-
gebers, Ross’ Kritik an der britischen Irak-Politik und
die Veröffentlichung dieses Buches zu verhindern,
machte für den Autor das Maß voll. Seine Schluss-
folgerung: Die Zunft der Diplomaten wird geprägt
durch einen Pakt der Verantwortungslosigkeit (»pact
of irresponsibility«, S. 215). 

›Independent Diplomat‹ ist eine Mischung aus
selbstkritischen, bisweilen auch selbstrechtfertigen-
den Memoiren, Diplomaten-Anklage, Fundamental-
kritik außenpolitischer Methoden und des UN-Sicher-
heitsrats sowie kurzen Hinweisen auf die von Ross
nach Verlassen des Staatsdienstes gegründete nicht-
staatliche Organisation mit dem gleichen Namen wie
der Titel seines Buches. Ross hält Diplomaten für eine
»unverantwortliche Elite«. Durch Geheimniskräme-
rei und einen ebenso kapriziösen wie exklusiven Stil
der Kommunikation (house style) schotte man sich
ab. Die Öffentlichkeit sei gar nicht in der Lage, außen-
politische Vorgänge zu verstehen und zu verfolgen.
Die Denkweise von Diplomaten sei »zutiefst unmo-
ralisch«, da Diplomaten ihre eigene Moral im Inter-
esse einer vage definierten Staatsräson aufgäben. In
der komplexen globalen Welt seien die diplomati-
schen Generalisten schlicht überfordert. Durch ein
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verengtes Verständnis von Außenpolitik dividierten
sie die sachlich zusammengehörigen Felder interna-
tionaler Politik auseinander. Mit Recht seien deshalb
die anderen Regierungsressorts längst dabei, die tradi-
tionell Diplomaten vorbehaltenen Domänen zu über-
nehmen. Am besten wäre eine radikale Lösung:»… die
gesamte Zunft der Diplomaten abzuschaffen« (S. 209). 

Auch jenseits des Treibens der Diplomaten kom-
men Verfahrensweisen nicht nur der britischen Außen-
politik bei Ross schlecht weg. Er konstatiert insbe-
sondere Demokratiedefizite (Beitritt zur Irak-Koali-
tion als einsame Entscheidung des Verteidigungsmi-
nisteriums), Kommunikations- und Partizipationsde-
fizite im Hinblick auf potenzielle Opfer außenpoliti-
scher Entscheidungen (etwa der Irak-Sanktionen).
Parlamentarische Erörterung und Kontrolle von Au-
ßenpolitik seien randständigen, wenig beachteten und
wenig einflussreichen Ausschüssen überlassen. 

In einem Interview mit dem amerikanischen
›Mother Jones Magazine‹ vom 27. Juli 2007 anläss-
lich des Erscheinens seines Buches sagte Ross: »Was
ich im Sicherheitsrat gesehen habe – die Art und
Weise, wie Völkerrecht gemacht wurde und die Art
und Weise, wie die Bedürfnisse von leidenden Men-
schen oft ignoriert wurden – hat meine Überzeu-
gung in Bezug auf die Diplomatie geformt«. Der Si-
cherheitsrat, insbesondere die fünf ständigen Mit-
glieder, erscheinen in diesem Buch als eine Festung
klassischer Diplomatie, beherrscht von Staatsräson,
Geheimniskrämerei und oft erschreckend sachfer-
nen, stark personalisierten Machtrivalitäten. 

Löst man die Ansichten des Autors zu Diploma-
ten und Diplomatie aus dem Kontext seines unmit-
telbaren Erlebens und seiner (späteren) Einsichten
zum Irak-Desaster, dann ist das Buch ein Ärgernis.
Diesem Eindruck kann man sich zunächst nur schwer
entziehen, obwohl man versteht und respektiert, dass
die Rückschau auf das britische und eigene Verhal-
ten in Sachen Irak, den Autor aufgewühlt hat. Trotz-
dem: Wenn man das Buch als Ehemaliger der angeb-
lich unverantwortlichen Elite [der Rezensent ist Bot-
schafter a.D. und ehemaliger OSZE-Generalsekretär],
spontanen Ärger und spontane Selbstverteidigung
(»aber doch nicht bei uns«) hinter sich gelassen hat,
wird man nachdenklich. Könnte das Buch nicht hel-
fen, Orientierungspunkte für sicherlich notwendige
Reformen der Auswärtigen Dienste zu finden, mit de-
nen im Übrigen nicht nur das deutsche Auswärtige
Amt längst begonnen hat? Ein paar Fragen drängten
sich dem Rezensenten jedenfalls auf. 

Könnte eine weitere Öffnung des Auswärtigen
Dienstes zu einer kohärenten Außenpolitik beitra-
gen? Würde mehr gegenseitiger Personalaustausch
zwischen dem Auswärtigen Dienst und tüchtigen Leu-
ten aus anderen Ressorts, aus Wissenschaft, Wirt-
schaft und nichtstaatlichen Organisationen (NGOs),
dem Auswärtigen Dienst nicht helfen, seine Rolle im
Rahmen der sich weltweit schnell entwickelnden

›public diplomacy‹ gut zu spielen? Könnte eine wei-
tere Öffnung des Auswärtigen Dienstes es vielleicht
auch erleichtern, dem Ziel umfassender und vernetzter
Sicherheit näher zu kommen? Ich glaube nicht, dass
es auf Personal-›Akquisitionen‹ in großer Zahl an-
kommt. Praktizierte Offenheit für eine Ergänzung von
›hauseigenem‹ Sachverstand und ›hauseigener‹ Kom-
munikationsfähigkeit ist, wenn dies aus der Mitte des
Auswärtigen Dienstes getragen wird, ein klares Signal:
Der Auswärtige Dienst ist sich seiner Grenzen bewusst.
Er ist keine geschlossene Gesellschaft.  

Auch was die Methoden von Außenpolitik, insbe-
sondere ihre demokratische Legitimation anlangt, stel-
len sich einige drängende Fragen. Geschieht in Berlin
und in Brüssel genug, um die breite Kluft zwischen den
Baumeistern der Europäischen Union in Berlin und
der ›Brüssel-ist-der-Leviathan-Haltung‹ der Wähler-
schaft zu schließen? Gelingt es Regierung und Parla-
ment noch, die Gründe für ihre Entscheidungen über
immer mehr Einsätze der Bundeswehr zu vermitteln?
Erscheint der vom Kabinett im ›Aktionsplan zivile
Krisenprävention‹ festgelegte Vorrang ziviler Krisen-
prävention und zivilen Krisenmanagements glaub-
würdig, wenn in Berlin und in den Medien die Einsät-
ze der Bundeswehr im Mittelpunkt stehen? Lohnte
sich nicht eine etwas tiefere und breitere Diskussion
über den hohen Stellenwert, den eine Bundesregie-
rung nach der anderen dem Ziel eines ständigen
deutschen Sitzes im Sicherheitsrat einräumt? Wohl-
gemerkt, auch für Ross gehen Demokratiedefizite
nicht einseitig zu Lasten der Verfassungsorgane. Er
fordert mit Recht, dass die Bürger mehr Interesse und
Bereitschaft zeigen müssten, Verantwortung für »ihre
eigenen internationalen Angelegenheiten« zu über-
nehmen. 

All diese Fragen sind nicht neu. Von Land zu Land
stellen sie sich unterschiedlich – übrigens ein As-
pekt, der bei der Lust des Autors an Rundumschlä-
gen etwas zu kurz kommt. Eigene Lösungsansätze
zu den von ihm konstatierten Problemen entwickelt
Ross nur zaghaft; nicht immer in unmittelbarer Nä-
he zu den Realitäten unserer Staaten- und Gesell-
schaftswelten, zum Beispiel ein wohl weltweit zu
wählendes beratendes Gremium parallel zur Gene-
ralversammlung (S. 224) Auch unter diesem Gesichts-
punkt würde man gern mehr erfahren über die Ar-
beit seiner Organisation ›Independent Diplomat‹. Sie
bietet laut Informationsprospekt ihre Dienste als ge-
meinnütziger diplomatischer Dienst »für jene, die ihn
am meisten brauchen«. Man wünscht Ross, dass sein
Experiment gelingt – und weiter die notwendigen
Sponsoren findet.

Zum Schluss eine Fußnote: Der britische Aus-
wärtige Dienst gilt mit Recht als ›second to none‹.
Davon hat dieses Buch den Rezensenten nicht abge-
bracht. Unsere Welt ist leider so: Wo viel Licht ist,
da gibt es auch viel Schatten – das gilt auch im sper-
rigen Gelände der Außenpolitik. 
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Dokumente

Seit dem Jahrgang 2006 werden in der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN

nur noch besonders wichtige deutschsprachige Dokumente des Si-
cherheitsrats, der Generalversammlung und anderer Organe der Ver-
einten Nationen im Volltext abgedruckt. Stattdessen wird eine Liste
der im zurückliegenden Zeitraum verabschiedeten Resolutionen und
Erklärungen des Präsidenten des Sicherheitsrats sowie ausgesuch-
ter Resolutionen der Generalversammlung oder anderer Organe
mit einer kurzen Inhaltsangabe und den (etwaigen) Abstimmungs-
ergebnissen abgedruckt. Zu finden sind diese Dokumente über die
Website des Deutschen Übersetzungsdienstes: http://www. un.org/

Dokumente der Vereinten Nationen

Depts/german oder über das allgemeine elektronische Dokumen-
tenarchiv der Vereinten Nationen (Official Document System – ODS)
unter: http://documents.un.org. (Zu den Recherchemöglichkeiten
siehe: Monika Torrey, Der Deutsche Übersetzungsdienst der UN.
Ein Leitfaden für die Dokumentenrecherche, VN 1–2/2006, S. 72f.)

In der folgenden Übersicht sind Resolutionen und die Erklärun-
gen des Präsidenten des Sicherheitsrats von Dezember 2007 bis März
2008 aufgeführt. Die Dokumente sind alphabetisch nach Ländern,
Regionen oder Themen sortiert. In der jeweiligen Rubrik erfolgt die
Auflistung chronologisch (das älteste Dokument zuerst).

Sicherheitsrat

UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Côte d’Ivoire S/RES/1795(2008) 15.1.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die in Resolution 1739(2007) festgelegten Man-
date der Operation der Vereinten Nationen in Côte d’Ivoire (UNOCI) und der
sie unterstützenden französischen Truppen bis zum 30. Juli 2008 zu verlän-
gern, um die Organisation freier, offener, fairer und transparenter Wahlen in
Côte d’Ivoire innerhalb der in dem Politischen Abkommen von Ouagadou-
gou und den Zusatzabkommen vom 28. November 2007 festgesetzten Frist
zu unterstützen. 

Einstimmige
Annahme

Horn von Afrika S/RES/1798(2008) 30.1.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, das Mandat der Mission der Vereinten Natio-
nen in Äthiopien und Eritrea (UNMEE) bis zum 31. Juli 2008 zu verlängern. Er
verlangt erneut, dass Eritrea alle Truppen sofort aus der vorübergehenden Si-
cherheitszone abzieht. Der Rat nimmt mit ernster Besorgnis Kenntnis von
dem kritischen Stand der Treibstoffvorräte der UNMEE, und verlangt, dass die
Regierung Eritreas die Treibstofflieferungen an die Mission unverzüglich
wieder aufnimmt oder ihr die uneingeschränkte Einfuhr von Treibstoff ge-
stattet. Er appelliert erneut an beide Parteien, uneingeschränkt mit der
UNMEE zusammenzuarbeiten, um der Militärischen Koordinierungskom-
mission die rasche Wiederaufnahme ihrer Tätigkeit zu ermöglichen.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/7 15.2.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt die mangelnde Zusammenarbeit seitens der Re-
gierung Eritreas, die einen schweren Verstoß gegen seine Resolutionen und
das Abkommen vom 18. Juni 2000 über die Einstellung der Feindseligkeiten
(S/2000/601) sowie eine Nichterfüllung der allgemeinen Verpflichtung Erit-
reas zur Unterstützung der mit seiner Zustimmung stationierten Truppen
darstellt. Er ist höchst besorgt, dass die Regierung Eritreas durch die Auf-
rechterhaltung der der UNMEE auferlegten Einschränkungen und ihre Wei-
gerung, die Treibstofflieferungen an die UNMEE wieder aufzunehmen, eine
Situation geschaffen hat, die eine vorübergehende Verlegung von Personal
und Ausrüstung außerhalb Eritreas unvermeidlich macht. Der Rat macht
Eritrea für die Sicherheit der Mission und ihres Personals verantwortlich.

Internationale
Strafgerichte

S/RES/1800(2008) 20.2.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, dass der Generalsekretär im Rahmen der vor-
handenen Mittel und auf Ersuchen des Präsidenten des Internationalen
Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien zusätzliche Ad-litem-Rich-
ter zur Durchführung zusätzlicher Verfahren ernennen darf. Dies tut er unge-
achtet dessen, dass die Gesamtzahl der für die Tätigkeit in den Kammern er-
nannten Ad-litem-Richter zeitweise die nach Artikel 12 Absatz 1 des Statuts
des Gerichtshofs vorgesehene Höchstzahl von zwölf für eine gewisse Zeit
überschreiten wird.

Einstimmige
Annahme

Kenia S/PRST/2008/4 6.2.2008 Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt, dass trotz der am 1. Februar einge-
gangenen Verpflichtungen Zivilpersonen nach wie vor getötet, sexueller
und geschlechtsspezifischer Gewalt ausgesetzt und von ihren Heimstätten
vertrieben werden. Er fordert die politischen Führer Kenias nachdrücklich
auf, eine Aussöhnung zu fördern und unverzüglich die am 1. Februar ver-
einbarten Maßnahmen durchzuführen sowie Flüchtlinge und Binnenver-
triebene zu schützen. 
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

Kinder S/PRST/2008/6 12.2.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit Nachdruck die Fortsetzung der Einziehung
und des Einsatzes von Kindern in bewaffneten Konflikten unter Verstoß ge-
gen das anwendbare Völkerrecht, die Tötung und Verstümmelung von Kin-
dern, die Vergewaltigungen und sonstige sexuelle Gewalt, die Entführun-
gen, die Verweigerung des Zugangs humanitärer Helfer zu Kindern sowie
Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser durch Parteien bewaffneter Kon-
flikte. Er bekundet seine Bereitschaft, die einschlägigen Bestimmungen sei-
ner Resolutionen über Kinder und bewaffnete Konflikte unter Zugrundele-
gung der Bestimmungen der Resolution 1612(2005) zu überprüfen, mit dem
Ziel, die Effizienz seiner Maßnahmen weiter zu steigern. Der Rat betont die
Notwendigkeit einer breit angelegten Strategie der Konfliktprävention, die
die Ursachen bewaffneter Konflikte in umfassender Weise angeht, um den
Schutz von Kindern auf lange Sicht zu verbessern.

Massenvernich-
tungswaffen

S/RES/1803(2008),
Anlage I–III

3.3.2008 Der Sicherheitsrat stellt mit Besorgnis fest, dass Iran weder die umfassende
und dauerhafte Aussetzung aller mit der Anreicherung zusammenhängen-
den Tätigkeiten nachgewiesen noch seine Zusammenarbeit mit der Interna-
tionalen Atomenergie-Organisation (IAEA) wieder aufgenommen hat. Der
Rat fordert alle Staaten auf, jenen Personen die Einreise oder Durchreise zu
verweigern, die an den proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten Irans
oder an der Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beteiligt sind,
und den Rat darüber zu unterrichten. Der Rat beschließt, dass alle Staaten
die notwendigen Maßnahmen ergreifen werden, um die Lieferung, den Ver-
kauf oder den Transfer der in dieser Resolution bezeichneten Gegenstände,
auf direktem oder indirektem Weg, von ihrem Hoheitsgebiet aus oder durch
ihre Staatsangehörigen oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden
Schiffen oder Luftfahrzeugen an Iran, zur Nutzung durch Iran oder zu seinen
Gunsten, zu verhindern. Er fordert alle Staaten auf, Wachsamkeit zu üben,
wenn sie neue Verpflichtungen in Bezug auf staatliche finanzielle Unter-
stützung für den Handel mit Iran eingehen, um zu vermeiden, dass diese fi-
nanzielle Unterstützung zu proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten
oder zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beiträgt.

+14; -0; =1 (Indo-
nesien)

Nepal S/RES/1796(2008) 23.1.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, entsprechend dem Ersuchen der Regierung
Nepals und aufgrund der Empfehlung des Generalsekretärs das in Resolution
1740(2007) festgelegte Mandat der Mission der Vereinten Nationen in
Nepal (UNMIN) bis zum 23. Juli 2008 zu verlängern. Er unterstützt das von
der Regierung Nepals und der Kommunistische Partei Nepals (Maoisten) am
21. November 2006 unterzeichnete Umfassende Friedensabkommen und
fordert alle Parteien auf, das konstruktive Engagement mit den Vereinten
Nationen fortzusetzen, so auch durch den raschen Abschluss eines Abkom-
mens über die Rechtsstellung der Mission, und im Hinblick auf die  für den
10. April 2008 angesetzten Wahlen  zur Verfassunggebenden Versammlung
zusammenzuarbeiten.

Einstimmige
Annahme

Ostafrikanisches
Zwischenseen-
gebiet

S/RES/1797(2008) 30.1.2008 Der Sicherheitsrat ermächtigt die Mission der Organisation der Vereinten
Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUC), den kongolesi-
schen Behörden, namentlich der Unabhängigen Nationalen Wahlkom-
mission, in enger Abstimmung mit den internationalen Partnern und dem
Landesteam der Vereinten Nationen bei der Organisation, der Vorbereitung
sowie der Abhaltung von Kommunalwahlen behilflich zu sein, wie in den
Schreiben des Generalsekretärs vom 11. Oktober und 30. November 2007
empfohlen.

Einstimmige
Annahme

S/PRST/2008/2 30.1.2008 Der Sicherheitsrat beglückwünscht Präsident Joseph Kabila und die Regie-
rung der Demokratischen Republik Kongo sowie die Organisatoren und Teil-
nehmer der Konferenz für Frieden, Sicherheit und Entwicklung in Nord- und
Südkivu zum Erfolg der Konferenz, die vom 6. bis 23. Januar 2008 in Goma
abgehalten wurde. Er ist insbesondere erfreut darüber, dass die bewaffne-
ten Gruppen in Nord- und Südkivu sich verpflichtet haben, eine vollständige
und sofortige Waffenruhe einzuhalten. Er hebt hervor, wie wichtig die Ar-
beit ist, die von den in den Verpflichtungserklärungen vorgesehenen ge-
meinsamen Kommissionen zu leisten ist, und ermutigt die internationale
Gemeinschaft, einschließlich der MONUC, diesen Prozess  sowie die Umset-
zung der Verpflichtungserklärung zu unterstützen.

S/RES/1799(2008) 15.2.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die unter anderem mit den Resolutionen 1493
(2003),  1596(2005) sowie 1649(2005) verhängten, geänderten und erwei-
terten Maßnahmen betreffend Rüstungsgüter, Finanzen, Reisen sowie
den Verkehr bis zum 31. März 2008 zu verlängern. Ferner beschließt er, das
Mandat der mit Resolution 1771(2007) benannten Sachverständigengruppe
ebenso bis zum genannten Zeitpunkt zu verlängern.

Einstimmige
Annahme
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UN-Dok.-Nr. Datum Gegenstand Abstimmungs-
ergebnis

S/RES/1804(2008) 13.3.2008 Der Sicherheitsrat ist ernsthaft besorgt über die anhaltende Präsenz be-
waffneter Gruppen und Milizen im östlichen Teil der Demokratischen Re-
publik Kongo und verlangt, dass sie sofort ihre Waffen niederlegen, sich
den kongolesischen Behörden und der MONUC zur Entwaffnung, Demobi-
lisierung, Repatriierung, Neuansiedlung und Wiedereingliederung stellen
sowie den Einsatz von Kindern sofort einstellen. Der Rat fordert die Regie-
rungen der Demokratischen Republik Kongo und der Republik Ruanda auf,
verstärkt zusammenzuarbeiten, um ihre Verpflichtungen nach dem Kom-
muniqué (S/2007/679) von Nairobi zu erfüllen.

Einstimmige
Annahme

Somalia S/RES/1801(2008) 20.2.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, die Mitgliedstaaten der Afrikanischen Union
erneut zu ermächtigen, für weitere sechs Monate eine Mission in Somalia
(AMISOM) aufrechtzuerhalten. Diese ist befugt, gegebenenfalls alle erfor-
derlichen Maßnahmen zu treffen, um das in Resolution 1772(2007) beschrie-
bene Mandat auszuführen. Ferner wird die AMISOM ermächtigt, die Sicher-
heit von Schlüsselinfrastrukturen zu gewährleisten und auf Ersuchen zur
Schaffung der erforderlichen Sicherheitsbedingungen für die Bereitstellung
humanitärer Hilfe beizutragen. 

Einstimmige 
Annahme

Sudan S/PRST/2008/1 11.1.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt auf das entschiedenste den am 7. Januar
2008 von Elementen der Sudanesischen Streitkräfte verübten und von
dem hybriden Einsatz der Afrikanischen Union und der Vereinten Natio-
nen in Darfur (UNAMID) bestätigten Angriff auf einen Versorgungskon-
voi des UNAMID. Er betont, dass alle gegen den UNAMID gerichteten An-
griffe oder Bedrohungen unannehmbar sind, und verlangt, dass keine An-
griffe auf den UNAMID mehr vorkommen. Er begrüßt die am 31. Dezem-
ber erfolgte Übertragung der Autorität von der Mission der Afrikanischen
Union in Sudan (AMIS) auf den UNAMID. Der Rat fordert die Regierung
Sudans außerdem auf, die Resolution 1769(2007) des Sicherheitsrats ra-
scher vollständig einzuhalten.

Terrorismus S/RES/1787(2007) 10.12.2007 Der Sicherheitsrat beschließt, den in Ziffer 2 der Resolution 1535(2004) ge-
nannten Anfangszeitraum für das Exekutivdirektorium des Ausschusses zur
Bekämpfung des Terrorismus bis zum 31. März 2008 zu verlängern. Er er-
sucht den Exekutivdirektor des Exekutivdirektoriums, innerhalb von 60 Ta-
gen von ihm für geeignet erachtete Änderungen des in Ziffer 4 der Resolution
1535(2004) genannten Organisationsplans zu empfehlen.

Einstimmige 
Annahme

S/PRST/2007/45 11.12.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerstem Nachdruck die am 11. Dezember
2007 in Algier in der Nähe des Obersten Gerichtshofs und der Büros der Ver-
einten Nationen verübten Terroranschläge, die zahlreiche Tote und Verletz-
te gefordert haben. Er unterstreicht, dass diejenigen, die diese verwerfliche
terroristische Handlung begangen, organisiert, finanziert und gefördert ha-
ben, vor Gericht gestellt werden müssen, und fordert alle Staaten nach-
drücklich auf, gemäß ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht mit den
algerischen Behörden in dieser Hinsicht aktiv zusammenzuarbeiten. 

S/PRST/2007/50 27.12.2007 Der Sicherheitsrat verurteilt mit äußerstem Nachdruck den am 27. Dezem-
ber 2007 in Rawalpindi (Pakistan) von Extremisten verübten terroristischen
Selbstmordanschlag, bei dem die ehemalige Ministerpräsidentin Benazir
Bhutto getötet wurde und der zahlreiche weitere Opfer forderte. Der Rat
würdigt die ehemalige Ministerpräsidentin Bhutto und fordert alle Pakis-
taner auf, Zurückhaltung zu üben und die Stabilität im Land aufrechtzuer-
halten.

S/RES/1805(2008) 20.3.2008 Der Sicherheitsrat beschließt, dass das Exekutivdirektorium des Ausschus-
ses zur Bekämpfung des Terrorismus weiterhin als besondere politische
Mission unter der politischen Leitung des Ausschusses bis zum 31. Dezem-
ber 2010 tätig sein wird. Er beschließt ferner, spätestens bis zum 30. Juni
2009 eine Zwischenüberprüfung sowie vor Ablauf des Mandats des Exeku-
tivdirektoriums eine umfassende Prüfung seiner Arbeit vorzunehmen.

Einstimmige
Annahme

Timor-Leste S/PRST/2008/5 11.2.2008 Der Sicherheitsrat verurteilt mit allem Nachdruck den Mordanschlag, der
am 11. Februar 2008 auf den Präsidenten Timor-Lestes José Ramos-Horta so-
wie den Anschlag auf den Konvoi des Ministerpräsidenten Xanana Gusmão.
Diese Anschläge stellen einen Angriff auf die legitimen Institutionen Timor-
Lestes dar. Er fordert die Regierung Timor-Lestes auf, die für diese abscheuli-
che Tat Verantwortlichen vor Gericht zu stellen. Ferner fordert der Rat alle
Parteien in Timor-Leste nachdrücklich auf, alle Streitigkeiten mit politischen
und friedlichen Mitteln im Rahmen der demokratischen Institutionen des
Landes beizulegen.
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English Abstracts

Edward C. Luck pp. 51–58

The Responsible Sovereign and the Responsibility to Protect. 
A Concept Advancing into a Norm

In this article the UN’s first Special Adviser on the Responsi-
bility to Protect addresses the scope and content of the con-
cept called ‘responsibility to protect,’ RtoP. Luck analyses the
concept as agreed at the 2005 World Summit, the implications
of RtoP for notions of state sovereignty, and some of the con-
ceptual, architectural and policy challenges facing UN Secre-
tary-General Ban Ki-moon’s bold commitment to ‘operatio-
nalizing’ the responsibility to protect and translating it ‘from
words to deeds.’ He concludes that by UN standards, RtoP
remains in its conceptual and programmatic infancy. Its ad-
vocates will need discipline and patience, its detractors a wil-
lingness to focus on what has been agreed, not on what they
fear the doctrine could become. RtoP is on the right side of
history and the trick is to come up with policy initiatives that
will help history move a little faster and a little surer. 

Sven Bernhard Gareis pp. 59

Taiwan’s Independence: Right End, Wrong Means

On March 22, 2008, two referenda on UN membership, held in
Taiwan in conjunction with the presidential election, have failed.
However, both proposals—the more separatist one sponsored
by the incumbent president as well as the opposition’s lukewarm
counter concept—were inspired more by tactical consideration
than by a real pursuit of an issue the vast majority of the Tai-
wanese can embrace. The newly elected president claims to
show new ideas on how to improve Taiwan’s status in interna-
tional politics and in the UN. 

Chia Lehnardt pp. 60–67

Privatized Peace? The Role of Private Military Companies in
UN Peacekeeping Missions

Private military companies take on various functions in UN
peacekeeping missions ranging from logistic support to ar-
med security services. The changing security environment in
fragile states, combined with the continuing discrepancy bet-
ween operational requirements and resources available to UN
peacekeeping missions, has recently encouraged them to push
for a more active role in such operations. Yet, the presence of
private military personnel in an inherently precarious setting
raises a number of significant operational, legal and political
issues that call for adequate policies and regulation through the
UN. The main obstacle to their greater involvement, however,

is still the strong distaste, both within and outside the UN, for
any for-profit military actors. Ultimately, the impact of such
outsourcing on the dynamic of conflict, the character of UN
peacekeeping missions, and, perhaps most importantly, the
credibility of the international community, is unpredictable. 

Jelka Mayr-Singer pp. 68–72

Hybrid Tribunals: A New Generation of International 
Tribunals (I). The Special Court for Sierra Leone

Following the creation of the International Criminal Tribu-
nals for the former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR)
a number of countries emerging from civil wars called upon
the UN to establish similar jurisdictions in their own territo-
ries. This desire led to the emergence of a third generation of
international criminal tribunals: the hybrid or internationa-
lized criminal tribunals. Unlike the ICTY and ICTR, which
were established as an enforcement measure of the Security
Council and therefore imposed upon a state, their legal basis
is the signing of an agreement between the UN and the parti-
cular state. These treaty-based courts also differ from earlier
international criminal tribunals in their mixed composition
of national and international judges and prosecutors as well
as their mixed jurisdiction over international and national
crimes. The experience of the Special Court for Sierra Leone
(SCSL) has proved that this has increased the Court’s legiti-
macy in the eyes of the people of Sierra Leone and has facili-
tated the work of the Court.

Christina Apel · Jan Martin Munz pp. 73–78

Youth in the United Nations

International declarations and conventions concerning youth or
the participation of young people in the creation of youth-related
UN documents have received much less attention than policies
and agreement relating to children. For more than 25 years, the
United Nations has been calling upon Member States to include
young people in national delegations to the General Assembly
and other relevant UN bodies. These Youth Delegates not only
bring new perspectives, they also strengthen already existing
communication channels between national governments and
youth organizations. The World Programme of Action for Youth
to the Year 2000 and Beyond, which was adopted in 1995, pro-
vides an international framework for youth policy and claims to
contribute to the improvement of the welfare and living condi-
tions of young people around the world. Such programs could
motivate young people to participate in political life on a natio-
nal and international level and to assert promised rights.

German Review on the United Nations | Abstracts
Volume 56 | 2008 | No. 2
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Karl Theodor Paschke
Dr. Gunter Pleuger
Detlev Graf zu Rantzau
Prälat Dr. Stephan Reimers
Prof. Dr. Volker Rittberger
Dr. Irmgard Schwaetzer
Prof. Bruno Simma
Heide Simonis
Dr. Frank-Walter Steinmeier
Prof. Dr. Rita Süssmuth
Dr. Helga Timm
Prof. Dr. Klaus Töpfer
Prof. Dr. Christian Tomuschat
Dr. Günther Unser

Dr. Hans-Joachim Vergau
Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker
Dr. Richard von Weizsäcker
Heidemarie Wieczorek-Zeul
Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum
Alexander Graf York von Wartenburg

Zeitschriftenbeirat
Friederike Bauer
Prof. Dr. Thomas Bruha
Prof. Dr. Manuel Fröhlich 
Henni Hensen
Prof. Dr. Klaus Hüfner 
Thomas Nehls 
Dr. Martin Pabst 
Prof. Dr. Dr. Sabine von Schorlemer 
Dr. Norman Weiß

Landesverbände
Landesverband Baden-Württemberg
Vorsitzender: 
Prof. Dr. Karl-Heinz Meier-Braun 
karl-heinz.meier-braun@swr.de

Landesverband Bayern
Vorsitzende: 
Ulrike Renner-Helfmann
info@dgvn-bayern.de

Landesverband Berlin-Brandenburg
Vorsitzende: Dr. Christine Kalb
dgvn-bb@dgvn.de

Landesverband Hessen
Vorsitzender: Dustin Dehéz
info@dgvn-hessen.org

Landesverband Nordrhein-Westfalen
Vorsitzende: Sabine Birken
kontakt@dgvn-nrw.de

Landesverband Sachsen, Sachsen-
Anhalt, Thüringen
Vorsitzender: Dr. Nils Geißler
lv-sachsen@dgvn.de

Generalsekretariat
Dr. Beate Wagner, Generalsekretärin
Deutsche Gesellschaft für die 
Vereinten Nationen
Zimmerstr. 26/27, D–10969 Berlin
Telefon: 030 | 25 93 75–0 
Telefax: 030 | 25 93 75–29
E-Mail: info@dgvn.de
Internet: www.dgvn.de

Impressum Deutsche Gesellschaft für die Vereinten nationen
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